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Stichwort Erlªuterung 

Asset-Liability-

Management 

(ALM) 

 

Das Asset-Liability-Management (ALM) wird auch als Bilanzstrukturmanagement 

oder Aktiv-Passiv-Steuerung bezeichnet. Hierunter versteht man die Abstimmung 

der Vermºgenswerte und Verbindlichkeiten aufeinander hinsichtlich bestimmter 

ZielgrºÇen. Dies kann zum Beispiel das Zinsªnderungsrisiko oder auch die Fªllig-

keitsstruktur im Hinblick auf die Liquiditªt des Unternehmens sein. 

Bester Schªtzwert 

(Best Estimate) 

 

 

Wie andere Verbindlichkeiten auch sollen die Verpflichtungen gegen¿ber den Versi-

cherungsnehmern unter Solvency II marktnah bewertet werden. Aufgrund fehlen-

der Marktpreise f¿r diese Position erfolgt die Bewertung modellbasiert unter Ver-

wendung zahlreicher Annahmen. Das Ergebnis dieser Bewertung ist der Beste 

Schªtzwert (Best Estimate). Dieses Ergebnis zuz¿glich der Risikomarge bildet den 

Wert der versicherungstechnischen R¿ckstellungen unter Solvency II. 

Diversifikation  

(i.S.v. Solvency II) 

 

 

Die Diversifikation unter Solvency II bringt die Risikominderung zum Ausdruck, 

die dadurch entsteht, dass aller Wahrscheinlichkeit nach nicht alle Risiken gleich-

zeitig eintreten. Der Zusammenhang zwischen den Risiken wird durch Korrelation, 

einem MaÇ das darstellt, wie eng zwei Risiken miteinander zusammenhªngen, be-

schrieben.  

Diversifikation findet sowohl zwischen den Risiken einzelner Risikomodule (bei-

spielsweise dem Zins- und dem Aktienrisiko im Risikomodul Marktrisiken) als 

auch zwischen verschiedenen Risikomodulen statt. 

Eigenmittel 

 

 

Die Eigenmittel entsprechen dem Teil der Vermºgenswerte, der die Verbindlichkei-

ten ¿bersteigt, und zum Ausgleich von Verlusten zur Verf¿gung steht. Die Eigen-

mittel m¿ssen mindestens in Hºhe der Kapitalanforderungen (SCR) vorgehalten 

werden. Entsprechend ihrer Qualitªt werden sie in sogenannte tiers eingeteilt, wo-

bei Eigenmittel der Kategorie tier 1 die grºÇte Werthaltigkeit haben. 

Gesamtsolvabili-

tªtsbedarf (GSB) 

 

 

Den Gesamtsolvabilitªtsbedarf (GSB) zu ermitteln, gehºrt zu den bedeutenden Be-

standteilen der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitªtsbeurteilung (ORSA). 

Hierbei wird der Bedarf an Kapital und Eigenmitteln ermittelt, um die unterneh-

mensspezifischen Risiken zu decken. Im Unterschied zur Bestimmung von SCR 

und MCR, ist zur Ermittlung des GSB die begr¿ndete Nutzung abweichender An-

satz- und Bewertungsvorschriften mºglich, soweit der Effekt auf den GSB hieraus 

quantifiziert wird. 

Intern Verantwort-

liche Personen 

(IVP) 

 

 

Intern Verantwortliche Personen sind mit der Leitung der Schl¿sselfunktionen in-

nerhalb der Versicherungsunternehmen betraut. Sie nehmen die Aufgaben der 

Schl¿sselfunktion wahr und unterliegen hierbei nur den Weisungen der Geschªfts-

leitung und berichten dieser unmittelbar. Ihnen kommt die Verantwortung daf¿r zu, 

dass die jeweilige Schl¿sselfunktion ihre Aufgaben ordnungsgemªÇ erf¿llt. Intern 

Verantwortliche Personen m¿ssen fachlich geeignet und persºnlich zuverlªssig f¿r 

diese Aufgabe sein. 

Glossar 
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Stichwort Erlªuterung 

Kapitaladªquanz 

 

 

 

Die Kapitaladªquanz wird als das Verhªltnis der Eigenmittel des Versicherungsun-

ternehmens, bewertet nach Solvency II, zu den Kapitalanforderungen SCR verstan-

den. Insofern gibt die Kapitaladªquanz Auskunft dar¿ber, wie gut das Versiche-

rungsunternehmen im Vergleich zu den Risiken, denen es ausgesetzt ist, mit Sicher-

heitsmitteln ausgestattet ist.  

Aufgrund der Vorgaben durch die Richtlinie Solvency II m¿ssen Versicherungsun-

ternehmen mindestens eine Kapitaladªquanz von 100 % aufweisen. 

latente Steuern 

(aktiv/passiv) 

 

 

 

Latente Steuern nach Solvency II gehen auf Bewertungsunterschiede von Vermº-

gensgegenstªnden oder Verbindlichkeiten zwischen Steuerbilanz und Solvency II-

Bilanz (marktnah bewertet) zur¿ck. Diese Bewertungsunterschiede stellen in der 

marktnahen Betrachtung zuk¿nftige Ertrªge oder Aufwªnde dar, die zu einem spª-

teren Zeitpunkt entsprechend zu versteuern sind (passive latente Steuern) bezie-

hungsweise steuermindernd (aktive latente Steuern) angesetzt werden kºnnen. 

Eine Risikominderung ergibt sich durch den Wegfall dieser k¿nftigen Steuerlast, 

sofern zuk¿nftige Ertrªge im Stressfall nicht realisiert werden.  

Lines of Business 

(LoB) 

Nach dem Regelwerk von Solvency II sind verschiedene Geschªftsbereiche des 

Versicherungsgeschªfts in sogenannte Lines of Business einzuteilen. 

Minimum Capital 

Requirement 

(MCR) 

 

 

Die Mindestkapitalanforderungen, im Englischen Minimum Capital Requirement 

(MCR) genannt, beschreibt die Menge an Eigenmitteln, ¿ber die ein Versicherungs-

unternehmen mindestens verf¿gen muss. Die Versicherungsaufsicht verf¿gt ¿ber 

wesentliche Eingriffsrechte, sofern diese Anforderung nicht erf¿llt werden kºnnen. 

Die Hºhe der Mindestkapitalanforderungen ist begrenzt. Nach der gesetzlichen De-

finition betragen sie hºchsten 45 % der Solvenzkapitalanforderungen (SCR) und 

d¿rfen gleichzeitig auch nicht geringer als 25 % des SCR ausfallen.  

Own Risk and Sol-

vency Assessment 

(ORSA) 

 

Die unternehmensinternen Risiko- und Solvabilitªtsbewertung (ORSA) wird nach 

Solvency II mindestens einmal jªhrlich durchgef¿hrt. Im Rahmen dieser Bewertung 

sollen Versicherungsunternehmen ihre individuellen Risikoexponierungen (Ge-

samtsolvabilitªtsbedarf, abweichend zum SCR gemªÇ Standardformel) bestimmen 

und mit Blick auf die langfristige Unternehmensplanung die Angemessenheit ihrer 

Kapitalausstattung bewerten sowie Stresstests und Szenarioanalysen durchf¿hren. 

Reconciliation  

Reserve 

Die Reconciliation Reserve (Umbewertungsreserve) ist Teil der Eigenmittel zur Be-

deckung der Solvenzkapitalanforderungen (SCR). Sie ergeben sich aus der Umbe-

wertung der Handelsbilanz nach HGB zur Solvency II-Bilanz. Dabei belªuft sich 

ihre Hºhe auf den ¦berschuss der umbewerteten Vermºgenswerte ¿ber die umbe-

werteten Verbindlichkeiten abz¿glich anderer Eigenmittel-Positionen wie Grundka-

pital, Kapitalr¿cklage beziehungsweise Gr¿ndungsfonds, Vorzugsaktien und ¦ber-

schussfonds (Surplus Funds). Dar¿ber hinaus sind Anpassungen wie beispielsweise 

f¿r vorhersehbare Dividendenzahlungen vorzunehmen. Die Reconciliation Reserve 

ist der Qualitªtsstufe tier 1 zugeordnet. 
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Stichwort Erlªuterung 

Risikomarge 

 

 

Zur Bewertung der versicherungstechnischen R¿ckstellungen wird nach Solvency 

II neben dem Best Estimate noch eine Risikomarge ermittelt, die zum Best Estimate 

addiert wird. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die versicherungstechnischen 

R¿ckstellungen zu dem Betrag bewertet werden, den ein anderes Versicherungsun-

ternehmen fordern w¿rde, um diese Versicherungsverpflichtungen zu ¿bernehmen 

und zu erf¿llen und deckt insofern Kapitalkosten f¿r das hierf¿r vorzuhaltende Ka-

pital ab. 

Solvency Capital 

Requirement 

(SCR) 

 

Die Solvenzkapitalanforderung (SCR) stellt das Kapital dar, das f¿r ein 200-Jahres-

ereignis mindestens vorzuhalten ist, welches aus Risiken der Standardformel zu-

sammengesetzt ist. Hierbei werden Diversifikationseffekte zwischen den Risikomo-

dulen, sowie andere das SCR senkende Effekte, wie die Verlustausgleichsfªhigkeit 

versicherungstechnischer R¿ckstellungen und die Risikominderung latenter Steuern 

ber¿cksichtigt. 

Surplus Funds / 

¦berschussfonds 

 

 

 

Unter den ¦berschussfonds (Surplus Funds) ist jener Teil der Eigenmittel einzuord-

nen, bei denen es sich um Gewinne handelt, die noch nicht zur Aussch¿ttung an die 

Versicherungsnehmer und Anspruchsberechtigten deklariert wurden. Dies sind ins-

besondere die zum Bewertungsstichtag vorhandenen R¿ckstellungen f¿r Beitrags-

r¿ckerstattung zu Marktwerten, soweit sie nicht auf bereits festgelegte ¦berschus-

santeile entfallen. In der Krankenversicherung entspricht das 80 % der freien RfB. 

In der Sachversicherung besteht dieser Eigenmittelbestandteil nicht. Surplus Funds 

gehºren zu Eigenmitteln der Qualitªtsstufe tier 1. 

Volatilitªtsanpas-

sung  

 

 

Die Volatilitªtsanpassung ist eine genehmigungspflichtige MaÇnahme zur Bewer-

tung der versicherungstechnischen R¿ckstellungen nach Solvency II. Sie trªgt dem 

Umstand Rechnung, dass Versicherungsunternehmen Investitionen in festverzinsli-

che Papiere ¿ber einen langen Zeitraum halten und entsprechende Risikoaufschlªge 

verdienen kºnnen. 

Diese MaÇnahme findet im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern keine An-

wendung. 
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Der vorliegende Bericht ¿ber die Solvabilitªt und Finanzlage (engl. Solvency and Financial Condition 

Report = SFCR) ist Teil des narrativen Berichtswesens unter Solvency II1 und von den unter dieses Auf-

sichtsregime fallenden Versicherungsunternehmen und ïgruppen jªhrlich zu erstellen und zu verºffentli-

chen. Als Bestandteil des aufsichtlichen Berichtswesens wird der SFCR auch der Bundesanstalt f¿r Fi-

nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vorgelegt.  

Der SFCR dient der Offenlegung von qualitativen und quantitativen Informationen ¿ber das Unternehmen 

gegen¿ber der ¥ffentlichkeit und soll somit dazu beitragen, den Transparenzanspruch von Solvency II 

umzusetzen. Zur besseren Verstªndlichkeit des Berichtes wurde den einzelnen Kapiteln jeweils eine kurze 

Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte vorangestellt. Dar¿ber hinaus findet sich zu Beginn des Be-

richts ein Glossar, in dem wesentliche Begriffe zu Solvency II allgemein verstªndlich erlªutert werden. 

Die Begriffe sind im FlieÇtext, jeweils am Anfang eines Kapitels, entsprechend çgekennzeichnetè. 

Der Bericht folgt dem in Anhang XX der Delegierten Verordnung (DVO2) vorgegebenen Aufbau unter 

Ber¿cksichtigung der konkretisierenden Leitlinien von der European Insurance and Occupational Pensi-

ons Authority (EIOPA3), den Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG4) und der Hinweise 

der BaFin zum Berichtswesen unter Solvency II5. Alle Zahlenangaben, die Geldbetrªge wiedergeben, sind 

in Tausend Euro angegeben und, sofern nichts anderes beschrieben wird, kaufmªnnisch auf volle Tausend 

auf- oder abgerundet. Dabei kºnnen in dem Bericht durch Rundung der Zahlen Differenzen in den Sum-

men entstehen. 

Kapitel A stellt die Ergebnisse der Geschªftstªtigkeit im Geschªftsjahr 2019 dar. Hierbei handelt es sich 

vorrangig um Kennzahlen aus dem handelsrechtlichen Jahresabschluss: Das Neugeschªft (laufende und 

einmalige Beitrªge) stieg gegen¿ber dem Vorjahr um ca. 12,1 % auf 1.033.721 Tsd. ú an. Die gebuchten 

Bruttobeitrªge erhºhten sich um 5,7 % auf 2.673.427 Tsd. ú. Die çKapitaladªquanzè nach Solvency II - 

gemessen als Quotient aus den verf¿gbaren çEigenmittelnè und dem Solvenzkapitalbedarf (engl. çSol-

vency Capital Requirement = SCRè) liegt zum 31.12.2019 bei 377 % (Vorjahr: 357 %) und damit deutlich 

¿ber dem erforderlichen Wert von 100 %. Dabei stehen Eigenmittel in Hºhe von 2.948.385 Tsd. ú (Vorjahr: 

2.882.845 Tsd. ú) Kapitalanforderungen von 781.415 Tsd. ú (Vorjahr: 807.201 Tsd. ú) gegen¿ber. Diese 

Ergebnisse spiegeln zum einen den hochwertigen Versicherungsbestand, welchen wir durch konsequente 

Risikopr¿fung und qualifizierte Leistungsbearbeitung sch¿tzen, und zum anderen das hohe MaÇ an Si-

cherheit, auf das wir bei allen Kapitalanlageinvestitionen achten, wider. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Pandemiesituation (SARS-CoV-2) spiegeln sich in den 

in diesem Bericht vorgestellten Zahlen nicht wider, da der Berichtszeitraum auf das Jahr 2019 beschrªnkt 

ist. Diese werden dem nªchstjªhrigen Bericht zu entnehmen sein. Gleichwohl kºnnen wir berichten, dass 

                                                 

1 Richtlinie 2009/138/EG des Europªischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Aus¿bung der Versicherungs- und der 

R¿ckversicherungstªtigkeit (Solvabilitªt II) (ABl. L 335/1), die zuletzt durch die Richtlinie (EU) 2019/2177des Europªischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2019 

zur  nderung der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Aus¿bung der Versicherungs- und der R¿ckversicherungstªtigkeit (Solvabilitªt II), der Richtlinie 

2014/65/EU ¿ber Mªrkte f¿r Finanzinstrumente, und der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwªsche und der 

Terrorismusfinanzierung (Abl. L 334/155) geªndert wurde. 
2 Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergªnzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europªischen Parlaments und des Rates betreffend 

die Aufnahme und Aus¿bung der Versicherungs- und der R¿ckversicherungstªtigkeit (Solvabilitªt II) (ABl. L 12/1), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2019/1865 

der Kommission vom 6. Juni 2019 zur Berichtigung der rumªnischen Fassung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 zur Ergªnzung der Richtlinie 2009/138/EG des 

Europªischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Aus¿bung der Versicherungs- und der R¿ckversicherungstªtigkeit (Solvabilitªt II) (ABl. L 289/3) geªndert 

wurde. 
3 Leitlinien ¿ber die Berichterstattung und die Verºffentlichung EIOPA-BoS-15/109 DE-rev.1. 
4 Versicherungsaufsichtsgesetz vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geªndert worden ist.  
5 Hinweise zum Solvency-II-Berichtswesen f¿r Erst- und R¿ckversicherungsunternehmen und Versicherungsgruppen vom 16.10.2015 zuletzt aktualisiert am 04.12.2019. 
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im Konzern weitreichende MaÇnahmen ergriffen wurden, um die Handlungsfªhigkeit sicherzustellen und 

mºgliche Infektionsketten zu unterbrechen. 

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung nutzt weder die çVolatilitªtsanpassungè (engl. Volatility Ad-

justment = VA) noch ¦bergangsregelungen (f¿r den Zins oder versicherungstechnische R¿ckstellung), 

sogenannte Transitionals6. Unter Ber¿cksichtigung dieser genehmigungspflichtigen Mechanismen w¿r-

den sich die Eigenmittel um 25.066 Tsd. ú (mit VA) beziehungsweise um 1.306.365 Tsd. ú (mit VA und 

R¿ckstellungstransitional) erhºhen. In Kombination mit den positiven Effekten auf das SCR w¿rde eine 

Kapitaladªquanz von 389 % (inkl. VA) beziehungsweise 556 % (inkl. VA und R¿ckstellungstransitional) 

erreicht werden.  

Kapitel B ermºglicht einen Einblick in die Ausgestaltung des Governance-Systems, welches durch eine 

Vielzahl an aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen dazu beitrªgt, ein solides und vorsichtiges 

Management des Geschªfts zu gewªhrleisten. Neben den Verwaltungs-, Management- und Aufsichtsor-

ganen, welche in Deutschland sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat umfassen, spielen auch die Schl¿s-

selfunktionen f¿r die Themen Risikomanagement, Revision, Compliance sowie Versicherungsmathematik 

eine zentrale Rolle im Governance-System. Weiterhin berichtet das Kapitel zu den internen Prozessen und 

Vorgaben zur fachlichen Qualifikation und persºnlichen Eignung, Internen Kontrollen und Ausgliederun-

gen. Bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung sind keine Schl¿sselfunktionen ausgegliedert. Inner-

halb der Berichtsperiode waren keine wesentlichen Verªnderungen am Governancesystem zu verzeichnen. 

Die einzelnen Elemente sowie das Governancesystem in seiner Gesamtheit sind mit Blick auf das Risi-

koprofil angemessen ausgestaltet. 

Die Zusammensetzung der Kapitalanforderung SCR wird in Kapitel C Risikoprofil ausf¿hrlich beschrie-

ben. Hier zeigt sich in der Risikoexponierung die gute Diversifikation der ALTE LEIPZIGER Lebensver-

sicherung. Die Marktrisiken werden, bedingt durch das Geschªftsmodell der Lebensversicherung und die 

hohen Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, derzeit vom Spread- und Zinsªnderungsrisiko domi-

niert und spiegeln in ihrer Hºhe die sicherheitsorientierte Anlagepolitik wider. Sensitivitªtsanalysen zei-

gen, dass unter den Marktrisiken die Verªnderungen des Spreadrisikos den grºÇten Effekt auf die ¦ber-

deckung haben, die allerdings auch in dieser Szenariobetrachtung noch auskºmmlich ist. Die versiche-

rungstechnischen Risiken umfassen insbesondere die Risiken aus Langlebigkeit, Invaliditªt, Kosten und 

Storno. Diese resultieren aus der angebotenen Produktpalette im Bereich der Absicherung gegen Berufs-

unfªhigkeit sowie der Altersvorsorge. Dabei wirkt sich der hochwertige Bestand an Berufsunfªhigkeits-

versicherung positiv auf die Hºhe der Kapitalanforderungen aus. Es erfolgt kein Ansatz der risikomin-

dernden Wirkung aktiver çlatenter Steuernè. 

Die methodischen und quantitativen Bewertungsunterschiede zwischen der handelsrechtlichen und ºko-

nomischen Bilanz unter Solvency II sind in Kapitel D beschrieben.  

Die Zusammensetzung der Eigenmittel, welche zur Bedeckung der Risiken herangezogen werden kºnnen, 

ist Bestandteil von Kapitel E. Die Eigenmittel der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung sind vollstªn-

dig der hºchsten Qualitªtsstufe ï tier 1 ï zuzuordnen und stehen in vollem Umfang zur Bedeckung der 

Risiken zur Verf¿gung. Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung verfolgt seit ¿ber zehn Jahren eine 

konsequente Politik zur Stªrkung der Risikotragfªhigkeit. Das Ergebnis dieser Unternehmensstrategie 

                                                 

6 Die ¦bergangsmaÇnahmen f¿r Aktien werden angewendet, haben jedoch lediglich geringf¿gige Auswirkungen auf die Hºhe des SCR. 
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zeigt sich darin, dass von 2.948.385 Tsd. ú an Eigenmitteln mit 970.000 Tsd. ú fast ein Drittel auf das 

bilanzielle Eigenkapital unter HGB7 entfallen. Das Eigenkapital ist Bestandteil der so genannten çRecon-

ciliation Reserveè. Diese ist eine Umbewertungsreserve, welche aus Unterschieden in der Bilanzierung 

nach HGB und nach Solvency II auf der Aktiv- und auf der Passivseite resultiert. Die Höhe der Recon-

ciliation Reserve beträgt insgesamt 2.041.133 Tsd. ú. Den zweiten Bestandteil stellt der ç¦berschuss-

fondsè, der im Wesentlichen den Marktwerten der freien RfB und des Schluss¿berschussanteilsfonds ent-

spricht, mit einem Betrag von 907.251 Tsd. ú dar.  

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung verzichtet auf ergªnzende Eigenmittelbestandteile in der Bi-

lanz, die grºÇtenteils genehmigungspflichtig sind. 

Die zu berichtenden quantitativen Meldeformulare (engl. Quantitative Reporting Templates = QRT) be-

finden sich im Anhang dieses Berichts. 

Die urspr¿ngliche Fassung des Berichtes wurde in der Vorstandssitzung vom 30.03.2020 verabschiedet. 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung rund um die Covid-19-Pandemie hat sich die ALTE LEIPZIGER 

Lebensversicherung entschieden, am 18.06.2020 eine Aktualisierung der Angaben zu den Auswirkungen 

auf die Gesellschaft zu verºffentlichen. Diese aktualisierten Informationen kºnnen Anhang A entnommen 

werden. 

  

                                                 

7 Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, verºffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. 

Dezember 2019 (BGBl. I S. 2637) geªndert worden ist. 
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A.1 Geschªftstªtigkeit  

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, was bedeutet, 

dass die Versicherungsnehmer zugleich Mitglieder und Eigent¿mer des Unternehmens sind. Zusammen 

mit der HALLESCHE Krankenversicherung, auch ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, bildet sie 

einen Gleichordnungskonzern. Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung betreibt das Lebensversiche-

rungsgeschªft ï dies umfasst beispielsweise die Absicherung gegen Berufsunfªhigkeit aber auch die be-

triebliche Altersvorsorge. Die Geschªftsergebnisse des Geschªftsjahres 2019 sind im nachfolgenden Ka-

pitel beschrieben. Im Vergleich zum Vorjahr sind die gebuchten Bruttobeitrªge gestiegen, das wirtschaft-

liche Ergebnis der Geschªftstªtigkeit (der Roh¿berschuss vor Steuern und Direktgutschrift) erreichte 

332.430 Tsd. ú. 

A.1.1 Rechtsform und Sitz 

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Oberursel (Taunus) ist ein 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes.  

A.1.2 Aufsichtsbehºrde 

Wie alle privaten und ºffentlich-rechtlichen Versicherer, die im Geltungsbereich des Versicherungsauf-

sichtsgesetzes (VAG) die Privatversicherung betreiben und ihren Sitz in Deutschland haben, steht die 

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung unter der Aufsicht der  

Bundesanstalt f¿r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Graurheindorfer Str. 108,  53117 Bonn 

Postfach 1253,   53002 Bonn 

Telefon: 0228 / 41 08 ï 0 

Telefax: 0228 / 41 08 ï 15 50 

E-Mail:   poststelle@bafin.de 

De-Mail: poststelle@bafin.de-mail.de . 

A.1.3 Wirtschaftspr¿fungsunternehmen 

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Klingelhöferstraße 18, 10785 Berlin wurde mit der Ab-

schlussprüfung beauftragt.  

 

A.1.4 Anteilsbesitz per 31.12.2019 

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung hat keine Aktionªre. Mitglieder der Gesellschaft (Vereins-

mitglieder) sind die natürlichen und nicht natürlichen Personen, die einen Versicherungsvertrag nach § 2 

der Satzung nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit mit der Gesellschaft abgeschlossen haben.  

A Geschªftstªtigkeit und Geschªftsergebnis 

mailto:poststelle@bafin.de
mailto:poststelle@bafin.de-mail.de
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Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages. Sie endet, wenn das Versi-

cherungsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Mitglied erlischt.  

 

Es existieren daher keine juristischen oder natürlichen Personen, die eine qualifizierte Beteiligung an dem 

Unternehmen besitzen könnten. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine ¦bersicht der verbundenen Unternehmen sowie die Beteiligungsquo-

ten. 

  Anteil am  

Kapital  

Eigenkapital Ergebnis des 

Geschäftsjahres 2019 

  % Tsd. ú Tsd. ú 

Unmittelbare Beteiligungen       

ALH Infrastruktur GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus) 70 488.230 15.594 

ALH Infrastruktur Verwaltungs GmbH, Oberursel (Taunus) 70 29 0 

ALTE LEIPZIGER Holding Aktiengesellschaft, Oberursel (Taunus) 100 214.548 -12.484 

ALTE LEIPZIGER Pensionsfonds AG, Oberursel (Taunus) 100 5.755 0 

ALTE LEIPZIGER Pensionskasse AG, Oberursel (Taunus) 100 33.197 106 

ALTE LEIPZIGER Pensionsmanagement GmbH, Oberursel (Taunus) 100 421 158 

ALTE LEIPZIGER Treuhand GmbH, Oberursel (Taunus) 100 299 98 

Deutsche Makler Akademie (DMA) gGmbH, Bayreuth* 7 477 69 

Ford Versicherungs-Vermittlungsgesellschaft mbH, Kºln* 40 4.234 358 

IV-Initiative Vorsorge GmbH, Oberursel (Taunus) 49 939 -86 

INSUROPE Soci®t® Coop®rative ¨ Responsibilit® limit®e,    

Saint-Josse-ten-Noode/Belgien* 0,08 5.138 230 

Protektor Lebensversicherungs-AG, Berlin* 2 15.332 320 
    

 

 

*   Werte des Geschªftsjahres 2018 
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  Anteil am  

Kapital  

Eigenkapital Ergebnis des 

Geschäfts-

jahres 2019 

  % Tsd. ú Tsd. ú 

Mittelbare Beteiligungen       

ALTE LEIPZIGER Bauspar AG, Oberursel (Taunus) 100 62.941 1.409 

ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH, Oberursel (Taunus) 100 4.745 1.461 

ALTE LEIPZIGER Versicherung Aktiengesellschaft, Oberursel (Taunus) 100 125.808 389 

Erste Windenergie GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus) 70 253.621 7.078 

Erste Windenergie Verwaltungs GmbH, Oberursel (Taunus) 70 30 3 

Felsberg Green Energy GmbH & Co KG, Oberursel (Taunus) 70 28.181 271 

Infrastruktur Obere Kyll GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus) 55 3 0 

UGE Karche Eins GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie, Oberursel (Taunus) 70 26.121 683 

UGE Parchim Vier GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie, Oberursel (Taunus) 70 10.844 337 

UW Am Heidebrunnen GmbH & Co KG, Oberursel (Taunus) 70 120 116 

Windenergie Randerath GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus) 70 41.218 935 

Windkraft EGGE GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus) 70 15.671 699 

Windkraft Herschberg GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus) 70 3.927 120 

Windpark Gadegast GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus) 70 40.177 1.391 

Windpark Klein Winternheim II GmbH & Co. KG, Gr¿nwald 70 5.284 176 

Windpark Obere Kyll GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus) 70 55.072 1.815 

Windpark Reichweiler GmbH & Co. KG, Gr¿nwald 70 6.534 241 

Windpark Schmelz GmbH & Co. KG, Gr¿nwald 70 8.267 266 

Windpark Tauberbischofsheim GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus) 70 16.428 459 

Windpark Winterborn II GmbH & Co. KG, Gr¿nwald 70 9.107 243 

WP Horbach GmbH & Co. KG, Oberursel (Taunus) 70 12.970 611 

Zweite Windenergie GmbH & Co. KG, Gr¿nwald 70 33.884 597 

Zweite Windenergie Verwaltungs GmbH, Gr¿nwald 70 28 1 
    

 

A.1.5 Konzernstruktur 

Die beiden Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf 

Gegenseitigkeit und die HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit, bilden einen Gleichord-

nungskonzern. Dabei hält die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung ï zu einem Teil direkt, zu einem 

anderen Teil indirekt über die ALTE LEIPZIGER Holding AG ï jeweils 100 % der nachstehend abgebil-

deten Beteiligungen. 

 

Die Struktur des Konzerns mit seinen Beteiligungsverhältnissen ist in der folgenden Grafik dargestellt.  

 



 

GESCH FTST TIGKEIT UND GESCH FTSERGEBNIS| 4 

 

 

A.1.6 Wesentliche Geschªftsbereiche 

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung, deren Direktionssitz sich in Oberursel (Taunus) befindet, 

bietet Versicherungsschutz im In- und Ausland nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen, und zwar für ihre Mitglieder nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit. Das Unternehmen hat auch 

ALTE LEIPZIGER

Lebensversicherung

auf Gegenseitigkeit

HALLESCHE

Krankenversicherung

auf Gegenseitigkeit

ALTE LEIPZIGER

Holding Aktiengesellschaft

ALTE LEIPZIGER

Versicherung

Aktiengesellschaft

ALTE LEIPZIGER

Bauspar AG

ALTE LEIPZIGER

Trust Investment-

Gesellschaft mbH

ALTE LEIPZIGER

Pensionsmanagement GmbH

ALTE LEIPZIGER

Treuhand GmbH

ALTE LEIPZIGER

Pensionsfonds AG

ALTE LEIPZIGER

Pensionskasse AG

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100%

Gleichordnungskonzern 

nach Ä18 Abs. 2 AktG
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eine Zulassung für das aktive Rückversicherungsgeschäft, das derzeit jedoch nicht betrieben wird. Dar-

über hinaus darf es Versicherungs- und Bausparverträge und den Erwerb von Investmentanteilen vermit-

teln sowie sonstige Geschäfte vornehmen, die im engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Versi-

cherungsbetrieb stehen.  

 

Das Unternehmen betreibt die Lebensversicherung in allen nachstehend aufgeführten Versicherungsarten, 

einschließlich der Kapitalisierungsgeschäfte und der Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrich-

tungen, ganz überwiegend in Deutschland. Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist, neben Angeboten 

für die Berufsunfähigkeitsversicherung und die private Rentenversicherung, ein zentrales Geschäftsfeld 

des Unternehmens. Über INSUROPE, einem internationalen Netzwerk für betriebliche Altersversorgung, 

werden lokalen Niederlassungen multinational tätiger Unternehmen Lösungen für die betriebliche Alters-

versorgung zur Verfügung gestellt. 

 

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung hat im Jahr 2019 folgende Versicherungsarten betrieben:  
 

ƴ Kapitallebensversicherung 

ƴ Rentenversicherung 

ƴ Fondsgebundene Rentenversicherung 

ƴ Berufsunfªhigkeitsversicherung 

ƴ Erwerbsminderungsversicherung (nur bAV) 

ƴ Risikolebensversicherung 

ƴ Pensionsrentenversicherung (nur bAV) 

ƴ Pflegerentenversicherung 

ƴ Kapitalisierungsgeschªft 

Zusatzversicherungen  

ƴ Berufsunfªhigkeits-Zusatzversicherung 

ƴ Erwerbsminderungs-Zusatzversicherung (nur bAV) 

ƴ Risiko-Zusatzversicherung 

ƴ Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung (nur bAV) 

ƴ Waisenrenten-Zusatzversicherung (nur bAV) 

Zusätzlich wurde im Hinblick auf das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) ein "Zielrenten-Produkt" 

entwickelt. 

Das Geschäftsgebiet ist das In- und Ausland, wobei der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in der Bun-

desrepublik Deutschland liegt. Circa 0,02 % der gebuchten Beiträge kommen aus dem übrigen Europäi-

schen Wirtschaftsraum (EWR-Staaten). 

Es waren keine Geschäftsvorfälle oder sonstige Ereignisse im Berichtszeitraum zu verzeichnen, die sich 

erheblich auf das Unternehmen ausgewirkt haben. 

A.1.7 Geschªftsergebnisse 2019 im ¦berblick 

Das Neugeschªft der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung lag im Geschªftsjahr 2019 ¿ber dem Niveau 

des Vorjahres. Der Neuzugang gegen laufenden Beitrag und Einmalbeitrag ist gegen¿ber dem Vorjahr 

gestiegen. Die gebuchten Beitragseinnahmen erhºhten sich sowohl bei den laufenden Beitrªgen als auch 
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bei den Einmalbeitrªgen. Der Versicherungsbestand, gemessen am laufenden Beitrag f¿r ein Jahr, ist ge-

stiegen. Die Stornoquote nach laufendem Beitrag hat sich erhºht. 

Die Verwaltungskostenquote ist leicht gesunken. Die Abschlusskostenquote hat sich verringert, da die 

Beitragssumme des Neuzugangs stªrker anstieg als die Abschlussaufwendungen.  

Das Ergebnis aus Kapitalanlagen erhºhte sich aufgrund gestiegener Gewinne aus dem Abgang von Wert-

papieren bei gleichzeitig erfolgten Zuschreibungen. Wie im Vorjahr wurden Bewertungsreserven realisiert, 

die unter anderem zur Finanzierung der Zinsverstªrkung der Deckungsr¿ckstellung/Zinszusatzreserve und 

der Beteiligung ausscheidender Versicherungsnehmer an den Bewertungsreserven verwendet wurden. Die 

Bewertungsreserven des Unternehmens sind aufgrund der r¿cklªufigen Zinsen sowie der positiven Ak-

tienmªrkte trotz erfolgter Realisierungen gestiegen. 

Der Roh¿berschuss vor Steuern und Direktgutschrift ist gegen¿ber dem Vorjahr im Wesentlichen aufgrund 

erhºhter Zuf¿hrungen zur Zinszusatzreserve/Zinsverstªrkung gesunken. Infolge der Umstellung der Be-

teiligung der Versicherungsnehmer an den ¦bersch¿ssen sank die Direktgutschrift deutlich und korres-

pondierend stieg die Zuf¿hrung zur R¿ckstellung f¿r Beitragsr¿ckerstattung. Damit hat das Unternehmen 

vor dem Hintergrund der unverªndert anhaltenden Niedrigzinsphase im Berichtsjahr ihre solide finanzielle 

Basis ausgebaut. 

Einen ¦berblick ¿ber die wesentlichen Eckdaten des Geschªftsergebnisses 2019 finden Sie nachste-

hend:  
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Eckdaten   2019 2018 2017 

Neugeschªft (laufende und einmalige Beitrªge) Tsd. ú 1.033.720 921.966 939.433 

Verªnderung % 12,1 -1,9 2,1 

Beitragssumme des Neuzugangs Tsd. ú 6.403.968 5.912.180 6.737.492 

Verªnderung % 8,3 -12,2 9,0 

Versicherungsbestand (laufender Beitrag f¿r ein Jahr)  Tsd. ú 1.893.367 1.837.839 1.773.754 

Verªnderung % 3,0 3,6 6,9 

Versicherungsbestand (Versicherungssumme)  Tsd. ú 116.487.117 112.466.054 107.751.417 

Verªnderung % 3,6 4,4 5,6 

Stornoquote (Anzahl der Vertrªge) % 2,2 1,9 1,8 

Gebuchte Bruttobeitrªge Tsd. ú 2.673.000 2.528.410 2.425.950 

Verªnderung   % 5,7 4,2 2,7 

Kapitalanlagen  Tsd. ú 26.560.094 25.401.152 24.444.760 

Verªnderung % 4,6 3,9 7,8 

Nettoverzinsung*  % 3,49 3,34 4,95 

Verwaltungskostenquote % 1,58 1,61 1,57 

Abschlusskostenquote % 3,99 4,17 3,65 

Leistungen an unsere Versicherungsnehmer         

Versicherungsleistungen Tsd. ú 2.098.000 1.898.000 1.621.000 

Zuwachs der Leistungsverpflichtungen Tsd. ú 1.287.000 919.000 1.621.000 

Gesamte Leistungen Tsd. ú 3.384.000 2.817.000 3.242.000 

Verªnderung % 20,1 -13,1 4,6 

Eigenkapital Tsd. ú 970.000 930.000 886.000 

Eigenkapitalquote ă 42,24 42,19 41,85 

Deckungsr¿ckstellung (brutto) Tsd. ú 24.564.046 23.251.666 22.331.702 

R¿ckstellung f¿r Beitragsr¿ckerstattung         

Zuf¿hrung Tsd. ú 238.859 177.000 149.000 

Entnahme Tsd. ú 274.083 197.000 147.000 

Stand am Jahresende Tsd. ú 1.201.445 1.237.000 1.257.000 

Davon freie R¿ckstellung f¿r Beitragsr¿ckerstattung Tsd. ú 566.770 579.000 687.000 

Bilanzsumme Tsd. ú 27.530.728 26.197.000 25.263.000 

Anzahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt**   1.092 1.106 1.112 

davon Auszubildende   52 61 59 

Kapitaladªquanz Solvency II % 377 357 302 

mit Volatiliy Adjustment % 389 388 305 

mit Volatiliy Adjustment und R¿ckstellungstransitional % 556 570 505 
     

*   Ohne Fondsgebundene Lebensversicherung 

** Der im Interesse einer besseren Lesbarkeit im Geschªftsbericht verwendete Begriff èMitarbeiterç gilt f¿r Personen aller Geschlechter gleichermaÇen. Aufgrund von 

Mehrfacharbeitsverhªltnissen im Konzern erfolgen die Angaben in Mitarbeiterkapazitªten, um Mehrfachzªhlungen zu vermeiden. Die tatsªchliche Anzahl der Mitarbeiter 

betrug durchschnittlich 1.250 Personen.  

 

Weiterführende Informationen zu den Geschäftsergebnissen des Jahres 2019 finden Sie im Internet unter: 

www.alte-leipziger.de/geschaeftsbericht2019.pdf 

https://sharepoint.al-h-konzern.de/sites/KAMTH/TS0001/RS0056/Berichtsbibliothek/www.alte-leipziger.de/geschaeftsbericht2019.pdf
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A.2 Versicherungstechnisches Ergebnis  

Das versicherungstechnische Ergebnis gemªÇ HGB-Jahresabschluss, welches sich im Wesentlichen aus 

den Prªmienzahlungen, Verªnderungen der R¿ckstellungen und Leistungen an die Versicherungsnehmer 

ergibt, lag mit rund 63.305 Tsd. ú unter dem des Vorjahres. Die Geschªftstªtigkeit der ALTE LEIPZIGER 

Lebensversicherung findet fast ausschlieÇlich in Deutschland statt. 

A.2.1 Versicherungstechnisches Ergebnis des Gesamtunternehmens 

F¿r die jªhrliche Berichterstattung nach Solvency II (Jahres-QRTs) werden beim versicherungstechni-

schen Ergebnis lediglich die Posten Beitrªge, Leistungen,  nderung sonstiger versicherungstechnischer 

R¿ckstellungen und Kosten erfasst. Die GrºÇen werden nach R¿ckversicherung betrachtet. Es ergibt sich 

ein Saldo von -887.339 Tsd. ú. Im Vorjahr lag dieser Saldo noch bei -494.988 Tsd. ú. Der groÇe Unter-

schied kommt hauptsªchlich aus den Posten Verªnderung sonstiger versicherungstechnischer R¿ckstel-

lungen f.e.R. sowie erhºhten Aufwendungen f¿r Versicherungsfªlle. 

  2019 2018 Veränderung 

  Tsd. ú Tsd. ú Tsd. ú % 

Verdiente Beitrªge f.e.R. 2.611.719 2.472.953 138.766 5,6% 

Aufwendungen f¿r Versicherungsfªlle f.e.R. 1.833.733 1.625.255 208.478 12,8% 

Verªnderung sonstiger versicherungstechnischer R¿ckstellungen f.e.R. -1.288.157 -909.335 -378.822 41,7% 

Kosten 369.629 425.676 -56.047 -13,2% 

Gemeinkosten 7.539 7.675 -136 -1,8% 

Saldo -887.339 -494.988 -392.350 79,3% 
     

 

Im HGB-Jahresabschluss der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung wird in der Gewinn- und Verlust-

rechnung das in der folgenden Tabelle dargestellte versicherungstechnische Ergebnis ausgewiesen. Es 

handelt sich dabei auch um das versicherungstechnische Ergebnis f¿r eigene Rechnung (f.e.R.), also nach 

Abzug der R¿ckversicherung, wie in der oberen Darstellung. F¿r das Berichtsjahr 2019 wurde ein versi-

cherungstechnisches Ergebnis von 63.305 Tsd. ú erreicht. Im Vorjahr lag es bei 86.587 Tsd. ú. Hauptun-

terschiede zwischen dem Saldo aus den versicherungstechnischen Positionen aus dem Jahres-QRT und 

dem versicherungstechnischen Ergebnis aus dem HGB-Jahresabschluss liegen in der zusªtzlichen Be-

trachtung von Ertrªgen und Aufwendungen aus der Kapitalanlage in letzterer Sichtweise. Auch die Ein-

zelpositionen sind durch unterschiedliche Anforderungen in der Abgrenzung manchmal nicht direkt mit-

einander vergleichbar. So ist etwa der Unterschied in den ĂAufwendungen f¿r Versicherungsfªlle 

f.e.R.ñ auf die im Jahres-QRT explizit im Kostenblock auszuweisenden ĂAufwendungen f¿r Schadensre-

gulierungñ zur¿ckzuf¿hren. 
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  2019 2018 Veränderung 

  Tsd. ú Tsd. ú Tsd. ú % 

Verdiente Beitrªge f.e.R. 2.611.719 2.472.953 138.766 5,6% 

Beitrªge aus der Brutto-R¿ckstellung f¿r Beitragsr¿ckerstattung 75.386 64.390 10.996 17,1% 

Ertrªge aus Kapitalanlagen 937.270 926.263 11.007 1,2% 

Nicht realisierte Gewinne aus Kapitalanlagen 215.275 690 214.585 31107,3% 

Sonstige versicherungstechnische Ertrªge f.e.R. 4.983 8.695 -3.712 -42,7% 

Aufwendungen f¿r Versicherungsfªlle f.e.R. 1.850.917 1.642.056 208.861 12,7% 

Verªnderung der ¿brigen versicherungstechnischen Netto-

R¿ckstellungen -1.288.151 -909.335 -378.816 41,7% 

Aufwendungen f¿r erfolgsabhªngige und erfolgsunabhªngige 

Beitragsr¿ckerstattungen f.e.R. 238.859 177.262 61.597 34,7% 

Aufwendungen f¿r den Versicherungsbetrieb f.e.R. 285.122 270.368 14.755 5,5% 

Aufwendungen f¿r Kapitalanlagen 54.855 121.233 -66.378 -54,8% 

Nicht realisierte Verluste aus Kapitalanlagen 66 119.576 -119.511 -99,9% 

Sonstige versicherungstechnische Aufwendungen f.e.R. 63.358 146.574 -83.215 -56,8% 

Versicherungstechnisches Ergebnis f¿r eigene Rechnung 63.305 86.587 -23.282 -26,9% 
     

 

A.2.2 Versicherungstechnisches Ergebnis nach Geschªftsbereichen 

F¿r den Saldo der versicherungstechnischen Posten gemªÇ den Jahres-QRTs ergibt sich folgende Auftei-

lung auf die Geschªftsbereiche (çLines of Businessè) Kranken nach Art der Leben (LoB 29), Lebensver-

sicherungsvertrªge mit ¦berschussbeteiligung (LoB 30) und Fonds- und Indexgebundene Lebensversi-

cherungen (LoB 31): 

  2019 Gesamt LoB 29 LoB 30 LoB 31 

  Tsd. ú Tsd. ú Tsd. ú Tsd. ú 

Verdiente Beitrªge f.e.R. 2.611.719 374.772 1.718.582 518.365 

Aufwendungen f¿r Versicherungsfªlle f.e.R. 1.833.733 84.482 1.553.478 195.772 

Verªnderung sonstiger versicherungstechnischer R¿ckstellungen f.e.R. -1.288.157 -164.877 -699.831 -423.450 

Kosten 369.629 77.895 154.161 137.573 

Gemeinkosten 7.539       

Saldo -887.339 47.518 -688.888 -238.430 
     

 

Die Unterschiede im Saldo der einzelnen Geschªftsbereiche ergeben sich durch den Charakter der zuge-

hºrigen Versicherungen und der Tatsache, dass in den zugehºrigen Jahres-QRTs die Ertrªge und Aufwen-

dungen aus der Kapitalanlage nicht ber¿cksichtigt werden. In den Geschªftsbereichen 29 und 31 ¿ber-

wiegt eher der Risikocharakter der Versicherungen wªhrend im Geschªftsbereich 30 der kapitalbildende 

Charakter ¿berwiegt. 

Da die Abspaltung der Berufsunfªhigkeitsversicherung als Krankenversicherung nur unter Solvency II 

betrachtet wird, ist eine genaue Aufteilung des vt. Ergebnisses f¿r eigene Rechnung nach den drei Ge-

schªftsbereichen im HGB-Jahresabschluss nicht vorgesehen. Um das vt. Ergebnis dennoch auf die drei 
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Geschªftsbereiche Kranken nach Art der Leben (LoB 29), Lebensversicherungsvertrªge mit ¦berschuss-

beteiligung (LoB 30) und Fonds- und Indexgebundene Lebensversicherungen (LoB 31) aufzuteilen, m¿s-

sen Nªherungen genutzt werden. Nach approximativer Aufteilung der HGB-Werte auf die drei LoBs ergibt 

sich folgendes Bild (Werte jeweils in Tsd. ú): 

  Gesamt LoB 29 LoB 30 LoB 31 

Versicherungstechnisches Ergebnis f¿r eigene Rechnung 63.305 106.164 -47.228 4.369 
     

 

A.2.3 Versicherungstechnisches Ergebnis nach geographischen Gebieten 

Das Hauptgeschªft zeichnet die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung in Deutschland. Circa 0,02 % 

der gebuchten Beitrªge stammen aus ¿brigen EWR-Staaten. Da der Anteil so gering ist, gibt es hierf¿r 

kein eigenes vt. Ergebnis f¿r eigene Rechnung.  

 

A.3 Anlageergebnis  

Das Anlageergebnis der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung lag mit 882.416 Tsd. ú ¿ber dem des 

Vorjahres. Es stammt im Wesentlichen aus laufenden Ertrªgen festverzinslicher Wertpapiere, Mieteinnah-

men aus Immobilien und VerªuÇerungsgewinnen von Wertpapieren. 

Im Geschªftsjahr 2019 erzielte die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung bei weiterhin niedrigen Zinsen 

ein Nettoergebnis aus Kapitalanlagen ï inkl. der Kapitalanlagen f¿r den Anlagestock der fondsgebunde-

nen Lebensversicherung - von 882.416 Tsd. ú (Vorjahr: 805.030 Tsd. ú).  

Das Nettoergebnis der Kapitalanlagen ï ohne den Anlagestock der Fondsgebundenen Lebensversicherung 

ï betrug 858.505 Tsd. ú (Vorjahr 793.232 Tsd. ú). Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen erreichte einen 

Wert von 3,49 % und liegt damit ¿ber dem Wert des Vorjahres von 3,34 %. 

Die oben genannten Werte entsprechen den Werten der Gewinn- und Verlustrechnung aus dem HGB-

Jahresabschluss der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung. Die Ertrªge aus eigengenutzten Immobilien 

sind enthalten.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Anlageergebnis 2019 aufgeschl¿sselt nach den Bilanzposten gem. 

Solvency II. Die Ergebnisse sind je Bilanzposition aufgeteilt nach ordentlichen Ertrªgen, Gewinnen und 

Verlusten aus dem Abgang von Kapitalanlagen sowie den gebuchten Zu- und Abschreibungen.  
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Vermºgenswerte Ordentliche 

Erträge 

Gewinne aus 

Abgang 

Verluste aus 

Abgang 

Zuschrei

bungen 

Abschrei

bungen 

Ergebnis 

in Tsd. ú           Lfd. Jahr Vorjahr  

Immobilien (auÇer zur 

Eigennutzung) 77.930 0 5 1.174 20.939 58.160 65.090 

Anteile an verbundenen 

Unternehmen, 

einschlieÇlich 

Beteiligungen 11.585 0 0 0 11.168 416 5.245 

Aktien 0 0 0 0 0 0 0 

Aktien ï notiert 0 0 0 0 0 0 0 

Aktien ï nicht notiert 0 0 0 0 0 0 0 

Anleihen 438.450 294.683 0 0 0 733.133 704.951 

Staatsanleihen 243.552 282.540 0 0 0 526.092 436.169 

Unternehmensanleihen 194.897 12.143 0 0 0 207.041 268.782 

Strukturierte Schuldtitel 0 0 0 0 0 0 0 

Besicherte Wertpapiere 0 0 0 0 0 0 0 

Organismen f¿r 

gemeinsame Anlagen 44.861 10.177 1.008 24.772 63 78.738 28.720 

Derivate 0 0 0 0 0 0 0 

Einlagen auÇer 

Zahlungsmittelªquivalenten 0 0 0 0 0 0 0 

Sonstige Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 

Vermºgenswerte f¿r index- 

und fondsgebundene 

Vertrªge 16.804 7.737 103 0 0 24.437 12.322 

Darlehen und Hypotheken 5.185 177 0 13 128 5.247 7.867 

Policendarlehen 1.354 0 0 0 0 1.354 1.617 

Darlehen und 

Hypotheken an 

Privatpersonen 3.831 177 0 13 128 3.893 6.250 

Sonstige Darlehen und 

Hypotheken 0 0 0 0 0 0 0 

Depotforderungen 0 0 0 0 0 0 0 

Immobilien, Sachanlagen 

und Vorrªte f¿r den 

Eigenbedarf 3.725 0 0 0 1.056 2.669 2.664 

Summe mit FLV 598.538 312.774 1.117 25.958 33.353 902.801 826.859 

Summe ohne FLV 581.735 305.037 1.013 25.958 33.353 878.363 814.537 
        

 

Die Verwaltungsaufwendungen und sonstigen Aufwendungen f¿r die Kapitalanlagen sind nicht in der Ta-

belle enthalten. Sie betrugen f¿r das abgelaufene Geschªftsjahr (inkl. FLV) 20.385 Tsd. ú (davon 527 Tsd. 

ú f¿r FLV) gegen¿ber 21.829 Tsd. ú im Vorjahr. 
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Die Gesamtsumme der ordentlichen Ertrªge belief sich f¿r das Geschªftsjahr 2019 auf 598.538 Tsd. ú. 

Davon entfielen 438.450 Tsd. ú auf Anleihen, 77.930 Tsd. ú auf fremdgenutzte Immobilien sowie 44.861 

Tsd. ú auf Anteile an Investmentvermºgen (Organismen f¿r gemeinsame Anlagen). 

Als Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen wurden 312.774 Tsd. ú erzielt, Abgangsverluste fielen 

in Hºhe von 1.117 Tsd. ú an. Die Zuschreibungen auf Kapitalanlagen betrugen 25.958 Tsd. ú. Von den 

Abschreibungen in Hºhe von 33.353 Tsd. ú entfallen 20.939 Tsd. ú auf planmªÇige Abschreibungen auf 

fremdgenutzte Immobilien sowie 11.168 Tsd. ú auf auÇerplanmªÇige Abschreibungen auf Anteile an ver-

bundenen Unternehmen. 

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung weist keine direkt im Eigenkapital erfassten Gewinne und 

Verluste aus. 

Im Geschªftsjahr 2019 waren keine Anlagen in Verbriefungen im Bestand.  

 

A.4 Entwicklung sonstiger Tªtigkeiten 

F¿r bestehende Leasingvertrªge sind im nªchsten Jahr insgesamt 726 Tsd. ú zu leisten. Hierbei handelt es 

sich um Kraftfahrzeuge, welche wªhrend der Grundmietzeit unk¿ndbar sind. Die Vertragslaufzeit liegt bei 

maximal f¿nf Jahren. 

Wesentliche Einnahmen und Aufwendungen die ¿ber das versicherungstechnische Geschªft und das Ka-

pitalanlageergebnis hinausgehen, waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.  

 

A.5 Sonstige Angaben  

Im nachfolgenden Kapitel werden weitere verpflichtende Angaben gemacht, die inhaltlich nicht den vo-

rangehenden Kapiteln zuzuordnen waren. 

Haftungsverhªltnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen  

Wir sind mit 75.082 Aktien an der Protektor Lebensversicherungs-AG beteiligt. Die Gesellschaft ist ge-

mªÇ Ä 221 ff. VAG Mitglied des Sicherungsfonds f¿r die Lebensversicherer. Der Sicherungsfonds erhebt 

auf Grundlage der Sicherungsfonds-Finanzierungsverordnung (Leben) jªhrliche Beitrªge von maximal 

0,2 ă der Summe der versicherungstechnischen Netto-R¿ckstellungen, bis ein Sicherungsvermºgen von 

1 ă der Summe der versicherungstechnischen Netto-R¿ckstellungen aufgebaut ist. Dieser Aufbauprozess 

war 2009 abgeschlossen, so dass ab 2010 nur noch Beitrªge fªllig werden, die sich aus der Erhºhung der 

versicherungstechnischen Netto-R¿ckstellung ergeben. Die daraus resultierende Verpflichtung belªuft 

sich auf 1.212 Tsd. ú. 

Der Sicherungsfonds kann dar¿ber hinaus Sonderbeitrªge in Hºhe von weiteren 1 ă der Summe der ver-

sicherungstechnischen Netto-R¿ckstellungen erheben; dies entspricht einer Verpflichtung von 

28.118 Tsd. ú. 
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Zusªtzlich hat sich die Gesellschaft verpflichtet, dem Sicherungsfonds oder alternativ der Protektor Le-

bensversicherungs-AG finanzielle Mittel zur Verf¿gung zu stellen, sofern die Mittel des Sicherungsfonds 

bei einem Sanierungsfall nicht ausreichen. Die Verpflichtung betrªgt 1 % der Summe der versicherungs-

technischen Netto-R¿ckstellungen unter Anrechnung der zu diesem Zeitpunkt bereits an den Sicherungs-

fonds geleisteten Beitrªge. Unter Einschluss der oben genannten Einzahlungsverpflichtungen aus den Bei-

tragszahlungen an den Sicherungsfonds betrªgt die Gesamtverpflichtung zum Bilanzstichtag 

254.276 Mio. ú. 

Das Risiko, aus dieser Gesamtverpflichtung in Anspruch genommen zu werden, liegt in der drohenden 

Insolvenz von Lebensversicherungsunternehmen oder Pensionskassen, die durch den Sicherungsfonds 

aufzufangen wªren. Die Hºhe der jeweiligen Inanspruchnahme hªngt dabei von dem Volumen des zu 

¿bertragenden Bestandes ab. Gegenwªrtig ist uns kein drohender Insolvenzfall bekannt, der durch die 

Protektor Lebensversicherungs-AG aufzufangen wªre. Deshalb ist nach unserer Einschªtzung eine mºg-

liche Inanspruchnahme aus dieser Verpflichtung mit wesentlichen Auswirkungen sowohl im Hinblick auf 

den Sonderbeitrag als auch der ¿brigen Verpflichtung nach unseren derzeitigen Kenntnissen nicht wahr-

scheinlich.  

F¿r Vorkªufe auf Namensschuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen zur Sicherung des gegenwªr-

tigen Zinsniveaus bestehen Abnahmeverpflichtungen im Volumen von 151.900 Tsd. ú. 

Aus schwebenden Geschªften mit Namensschuldverschreibungen bestehen Abnahmeverpflichtungen in 

Hºhe von 112.000 Tsd. ú. 

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung hat zur insolvenzsicheren Ausfinanzierung arbeitgeberfinan-

zierter, unmittelbarer Versorgungszusagen ein èContractual Trust Arrangementç (CTA) mit einer doppel-

ten Treuhªnderlºsung geschaffen und dem Vermºgenstreuhªnder, dem ALTE LEIPZIGER ï HALLE-

SCHE Pensionstreuhªnder e. V., entsprechende Mittel zur treuhªnderischen Verwaltung und Anlage in 

einem Spezialfonds bei der ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH ¿bertragen. Am Bi-

lanzstichtag betrugen diese Mittel zum Zeitwert 133.123 Tsd. ú (116.345 Tsd. ú). Die erforderliche Hºhe 

des CTA orientiert sich aufgrund der vertraglichen Grundlagen am Wert der korrespondierenden Pensi-

onsr¿ckstellungen nach IFRS. Diese liegen zum Bilanzstichtag um 7.758 Tsd. ú unter dem Wert des CTA 

(3.607 Tsd. ú). Eine Nachdotierung in den CTA ist daher nicht vorzunehmen. 

Im Rahmen der Zeichnung von Anteilen an zwei Immobilien-Spezialfonds bestehen Abnahmeverpflich-

tungen von insgesamt 650.000 Tsd. ú, von denen bislang Valutierungen in Hºhe von 478.882 Tsd. ú er-

folgten. 

Im Rahmen von vier Immobilienprojektentwicklungen haben wir uns durch notarielle Vertrªge zu Zahlun-

gen von insgesamt 208.760 Tsd. ú verpflichtet. Davon wurden bereits Zahlungen in Hºhe 110.660 Tsd. ú 

geleistet. 

Aus den getªtigten Zeichnungen von Anteilen an Infrastrukturfonds resultieren zum Bilanzstichtag Ab-

nahmeverpflichtungen in Hºhe von insgesamt 274.000 Tsd. ú, von denen bislang Valutierungen in Hºhe 

von 20.944 Tsd. ú erfolgten. 

Aus den Investitionen in Infrastrukturgesellschaften folgen zum Bilanzstichtag Abnahmeverpflichtungen 

in Hºhe von 2.850 Tsd. ú aufgrund kaufvertraglicher Verpflichtungen und erteilter Kapitalausstattungser-

klªrungen. 
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Umgang mit dem neuen Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Die Auswirkungen, die durch eine Pandemie erwachsen kºnnen (beispielsweise Kapitalmarktbewegun-

gen) sind durch die in Kapitel C beschriebenen Risiken grundsªtzlich abgebildet. Im Rahmen interner 

Stressszenarien wurden die Auswirkungen ªhnlicher Szenarien f¿r den Konzern und die Einzelgesell-

schaften bereits im Vorjahr untersucht. Diese Analysen ergaben, dass sich auch im Falle von Kapitalmarkt-

verwerfungen, wie sie sich aktuell beobachten lassen, eine auskºmmliche ¦berdeckung der Kapitalanfor-

derungen mit çEigenmittelnè sichergestellt ist. 

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung haben sich signifikante Auswirkungen bisher insbesondere an den 

Kapitalmªrkten gezeigt. Im Rahmen unserer Risikosteuerung wurde fr¿hzeitig auf die Kursr¿ckgªnge 

reagiert und Verkªufe sowie Absicherungen vorgenommen. Aufgrund der hohen Bonitªt des Anleihebe-

stands im Konzern kºnnen trotz angestiegener Spreads und geringerer Liquiditªt an den Rentenmªrkten 

weiter Transaktionen durchgef¿hrt werden. Ebenfalls sind die Auswirkungen auf die Bewertungsreserven 

aufgrund der j¿ngsten Ausweitungen bei Kreditaufschlªgen bei s¿deuropªischen Staatsanleihen und Un-

ternehmensanleihen derzeit aufgrund fehlender oder marginaler Bestªnde sehr gering. Im Bereich der Im-

mobilienanlagen und der Infrastrukturinvestitionen sind bisher ebenfalls keine wesentlichen Auswirkun-

gen zu verzeichnen. Insbesondere im Immobilienbereich sind mittel- bis langfristig grºÇere Auswirkun-

gen in Abhªngigkeit der konjunkturellen Entwicklung nicht auszuschlieÇen. 

Auswirkungen auf das Neugeschªft, die Stornoquote oder Leistungsfªlle lassen sich aktuell nicht be-

obachten. Langfristig kºnnen Auswirkungen auf die Leistungsausgaben und auch, abhªngig von der 

volkswirtschaftlichen Entwicklung, auf das Neugeschªft nicht ausgeschlossen werden. 

Im Konzern wurden weitreichende MaÇnahmen ergriffen, so dass die Handlungsfªhigkeit auch im Fall 

von Infektionen oder Quarantªne von Mitarbeitern erhalten werden kann und mºgliche Infektionsketten 

unterbrochen werden. Hierdurch tragen wir sowohl der Wahrung der Versicherungsnehmerinteressen als 

auch unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung Rechnung. 

Weitere Informationen f¿r unsere Kunden und Geschªftspartner kºnnen der Pressemitteilung des Kon-

zerns vom 04. April 2020 entnommen werden. 
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B.1 Allgemeine Angaben zum Governance-System 

Das Governance-System ist die Gesamtheit aller aufbau- und ablauforganisatorischen Festlegungen zur 

risikoorientierten Steuerung eines Unternehmens und einem soliden und vorsichtigen Management des 

Geschªftes. Durch die Aufbauorganisation wird der hierarchische Aufbau des Unternehmens beschrieben. 

Wesentliche Elemente der Aufbauorganisation sind die Geschªftsleitung in Form des Vorstands, sowie 

ihre Beaufsichtigung durch den Aufsichtsrat. Auch gehºren dazu die Schl¿sselfunktionen (Compliance, 

Versicherungsmathematik, interne Revision und Risikomanagement), die mit spezifischen Aufgaben im 

Rahmen der Sicherstellung einer ordnungsgemªÇen Geschªftsorganisation betraut sind. Die Ablauforga-

nisation bestimmt die Prozesse und Arbeitsvorgªnge innerhalb eines Unternehmens. Diese werden unter 

anderem durch Richtlinien und Arbeitsanweisungen vorgegeben. Durch Ablauf- und Aufbauorganisation 

werden Zustªndigkeiten, Berichtsprozesse und verschiedene eingerichtete Funktionen und Prozesse fest-

gelegt. Die Gestaltung der Verg¿tungspolitik, welche besonders auch f¿r die Vermeidung von Interessen-

konflikten geeignet ist, wird in diesem Kapitel ebenfalls dargestellt. 

B.1.1 Beschreibung des Governance-Systems 

Das Governance-System steht als Oberbegriff f¿r die Summe aller aufbau- und ablauforganisatorischen 

Regelungen, die zur risikoorientierten Unternehmenssteuerung erforderlich sind und so dazu beitragen, 

ein solides und vorsichtiges Management des Geschªfts zu gewªhrleisten. Dieses System umfasst eine 

angemessene, transparente Organisationsstruktur mit einer klaren Zuweisung und angemessenen Tren-

nung der Zustªndigkeiten und ein wirksames System zur Gewªhrleistung der ¦bermittlung von Informa-

tionen. Die internen Regelungen sind in Leitlinien schriftlich festzulegen. Deren Einhaltung ist sicherzu-

stellen und die Inhalte sind mindestens jªhrlich zu ¿berpr¿fen. 

Das Governance-System soll der Wesensart, dem Umfang und der Komplexitªt der Tªtigkeiten des Un-

ternehmens und den damit einhergehenden Risiken angemessen sein. Von zentraler Bedeutung darin sind 

die folgenden aufbau- und ablauforganisatorischen Elemente: 

ƴ Risikomanagementsystem und Own Risk and Solvency Assessment (çORSAè) 

ƴ Internes Kontrollsystem 

ƴ Outsourcing 

ƴ Interne Revisions-Funktion 

ƴ Versicherungsmathematische Funktion 

ƴ Compliance-Funktion 

ƴ Risikomanagementfunktion 

Die ordnungsgemªÇe und wirksame Geschªftsorganisation obliegt der Verantwortung der Geschªftslei-

tung und fuÇt auf einer angemessenen Aufbau- und Ablauforganisation. 

Die Geschªftsorganisation wird insgesamt dem Risikoprofil des Unternehmens gerecht. Dies wird in den 

nachfolgenden Ausf¿hrungen dieses Abschnittes sowie in den nachfolgenden Abschnitten dieses Kapitels 

im Detail dargestellt. Zur Angemessenheit zum Risikoprofil trªgt auch bei, dass die Geschªftsorganisation 

einer regelmªÇigen ¦berpr¿fung unterliegt, wodurch Anpassungsbedarfe identifiziert und eine fortlau-

fende Angemessenheit f¿r das Risikoprofil sichergestellt werden kann. Zu diesen ¦berpr¿fungen zªhlt 

auch die regelmªÇige Beurteilung der Geschªftsorganisation gemªÇ Ä 23 Absatz 2 VAG durch den Vor-

stand, wobei der Turnus der Bewertung f¿r einzelne Pr¿ffelder variiert. Dazu hat der Vorstand die Interne 

B Governance-System  
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Revisions-Funktion in Zusammenarbeit mit den weiteren drei Schl¿sselfunktionen beauftragt. Die Pr¿-

fung der Geschªftsorganisation ergab, dass diese insgesamt angemessen und wirksam und damit ord-

nungsgemªÇ ist. 

 

B.1.2 Aufbauorganisation 

Die Aufbauorganisation beinhaltet eine angemessene Trennung der Zustªndigkeiten insbesondere von Ri-

sikoaufbau und Risikokontrolle bis auf die Ebene der Geschªftsleitung. Die nachfolgend dargestellte Res-

sortverteilung der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung zeigt, dass die ¿berwachenden Aufgaben im 

Ressort des Vorstandsvorsitzenden geb¿ndelt und insbesondere von den risikoaufbauenden Funktionen 

zum Beispiel in der Kapitalanlage oder dem Vertrieb bis auf Vorstandsebene getrennt sind.  

 

Vorstand Ressort 

Christoph Bohn 

(Vorstandsvorsitzender) 

Strategie / Steuerung / Risikomanagement / Presse / Recht / Compliance / Revision / 

Personal 

Martin Rohm Kapitalanlagen / Finanzen 

Udo Wilcsek 

(stv. Vorstandsmitglied bis 31.12.2019) 

(ordentliches Vorstandsmitglied ab 

01.01.2020) 

Betriebsorganisation / IT 

Frank Kettnaker Vertrieb / Marketing 

Dr. J¿rgen Bierbaum 

(stellv. Vorsitzender seit 01.01.2020) 
Produkte / Vertrag / Mathematik / Leistung - Lebensversicherung 

Wiltrud Pekarek 
Keine originäre Ressortzuständigkeit bei ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung 

Produkte / Vertrag / Mathematik / Leistung - Krankenversicherung 
  

 

Auf Vorstandsebene kam es im Jahr 2019 zu keinen Verªnderungen. In seiner Sitzung vom 08.05.2019 

hat der Aufsichtsrat Herrn Udo Wilcsek ab dem 01.01.2020 zum ordentlichen Vorstandsmitglied bestellt. 

Ebenfalls zum 01.01.2020 hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung vom 18.11.2019 Herr Dr. J¿rgen Bier-

baum zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt.  

Zusªtzlich zur Ressortverteilung wird die Aufbauorganisation der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung 

durch entsprechende Organigramme, auf Ebene des Konzerns, der Gesellschaft, der Ressorts beziehungs-

weise einzelner Organisationseinheiten, Aufgabenbeschreibungen und Vollmachten dokumentiert.  

Im Ressort des Vorstandsvorsitzenden sind die Schl¿sselfunktionen Risikomanagementfunktion, Revisi-

ons-Funktion und Compliance-Funktion angesiedelt. Die Versicherungsmathematische Funktion ist dem 

Ressort ĂProdukte / Mathematik / Vertrag / Leistung - Lebensversicherungñ zugeordnet. Die Inhaber der 

Schl¿sselfunktionen und die Hauptaufgaben sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen: 
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Schl¿sselfunktion Name Hauptaufgaben 

Risikomanagementfunktion Marcus Tersi 

Zentralbereichsleiter 

Unternehmensplanung/Controlling/

Risikomanagement 

Koordination des Risikokontrollprozesses 

Überwachung des Risikoprofils & der Steuerungsmaßnahmen 

Überwachung der Limiteinhaltung 

Überwachung der Erreichung der risikostrategischen Ziele 

Versicherungsmathematische 

Funktion 

Jörn Ehm 

Zentralbereichsleiter Aktuariat und 

Versicherungstechnik  

Sicherstellung der Validierung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen 

Beurteilung der Datenqualität 

Stellungnahme zur allgemeinen Zeichnungs- und 

Annahmepolitik und zur Angemessenheit der 

Rückversicherungsvereinbarungen 

Compliance-Funktion Stefan Gehrke 

Bereichsleiter Compliance 

Überwachung der Einhaltung gesetzlicher und 

aufsichtsrechtlicher Vorschriften sowie interner Regelungen 

Aufdeckung von compliance-relevanten Sachverhalten durch 

einen ständigen und fortlaufenden Risikokontrollprozess  

Revisions-Funktion Dr. Michael Klatt  

Zentralbereichsleiter 

Konzernrevision 

Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Wahrnehmung der 

Überwachungsaufgaben 

Selbstständige, unabhängige und risikoorientierte Prüfung aller 

Geschäftsbereiche, Abläufe, Verfahren und Systeme 
   

 

Die Schl¿sselfunktionen bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung agieren unabhªngig. Sie verf¿-

gen ¿ber alle erforderlichen Befugnisse und Ressourcen, um ihrer Aufgabe als Governance-Funktion 

nachkommen zu kºnnen. Die Funktionsinhaber kommunizieren auf ihre eigene Initiative mit jedem an-

deren Mitarbeiter. Die Governance-Funktionen haben ein Recht auf alle Informationen, die f¿r die Erf¿l-

lung ihrer jeweiligen Aufgaben und Pflichten relevant sind. Folglich sind alle organisatorischen Einheiten 

verpflichtet, die Governance-Funktionen zeitnah, gegebenenfalls ad-hoc ¿ber relevante Vorgªnge zu un-

terrichten und ihnen Zugang zu diesen Informationen zu gewªhren. 
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Berichterstattung der verantwortlichen Personen f¿r die Schl¿sselfunktionen an den Vorstand  

Die Risikomanagementfunktion erstellt im Zuge des vierteljªhrlichen Risikokontrollprozesses einen 

umfassenden Risikobericht ¿ber die aktuelle Risikosituation sowie die Risikotragfªhigkeit des Unterneh-

mens, der an den Gesamtvorstand weitergeleitet wird. Dar¿ber hinaus erhalten die Compliance-Funktion, 

Versicherungsmathematische Funktion und die Revisionsfunktion den Risikobericht. Einmal jªhrlich er-

stellt die Risikomanagementfunktion einen Gruppenrisikobericht, der eine ¦bersicht ¿ber die wesentli-

chen Risiken auf der Gruppenebene gibt. Die Ergebnisse des ORSA-Prozesses werden einmal jªhrlich in 

einem ORSA-Bericht dokumentiert und intern sowie extern kommuniziert. Der ORSA-Bericht wird so-

wohl f¿r die Solo-Unternehmen als auch f¿r die Gruppe erstellt. Die vom Vorstand abgenommenen Be-

richte gehen an den Aufsichtsrat, betroffene Fachbereiche und die Aufsicht. Der ORSA-Prozess ist eng 

verzahnt mit den regelmªÇig stattfindenden çALMè-Sitzungen. An diesen Sitzungen nehmen alle Vor-

standsmitglieder sowie Vertreter der Versicherungsmathematischen Funktion, der Risikomanagement-

funktion, der Kapitalanlage und der Konzernstrategie teil. AuÇerdem verantwortet die Risikomanage-

mentfunktion die Erstellung der weiteren narrativen Berichte gemªÇ Solvency II (Solvency and Financial 

Condition Report, Regular Supervisory Report). Dar¿ber hinaus wird im Kapital- und Risikoausschuss 

des Aufsichtsrats durch den Vorstand ¿ber die Entwicklung und Wirksamkeit des Risikomanagementsys-

tems berichtet. Im Rahmen des Prozesses zur Einf¿hrung neuer Kapitalanlage- oder Versicherungspro-

dukte sowie zu weiteren bedeutenden Themen gibt das Risikomanagement Stellungnahmen ab, mit denen 

es dem Vorstand ¿ber seine Einschªtzung ¿ber die Auswirkungen auf das Risikoprofil informiert und 

Empfehlungen abgibt. 

Im Rahmen der Berichterstattung der Versicherungsmathematischen Funktion wird mindestens einmal 

jªhrlich ein interner Bericht an den Vorstand erstellt, in dem alle von der Versicherungsmathematischen 

Funktion ausgef¿hrten erheblichen Aufgaben und deren Ergebnisse dokumentiert werden. Unter anderem 

enthªlt der Bericht wesentliche Aussagen zur Angemessenheit der versicherungstechnischen R¿ckstellun-

gen, eine Beurteilung der Annahme- und der Zeichnungspolitik sowie der R¿ckversicherungsvereinba-

rungen. AuÇerdem werden eventuelle Unzulªnglichkeiten benannt und Empfehlungen dazu abgegeben, 

wie diese behoben werden kºnnen.  

Die Compliance-Funktion informiert die Geschªftsleitung regelmªÇig ¿ber aktuelle Compliance-The-

men und erstattet dem Fachvorstand Bericht ¿ber das Ergebnis der vierteljªhrlichen Quartalsabfragen bei 

den Compliance-Verantwortlichen. Dazu erstellt sie in angemessenen Zeitabstªnden, mindestens jedoch 

jªhrlich, einen zusammenfassenden Compliance-Bericht f¿r den Fachvorstand Compliance. Der Bericht 

informiert zumindest ¿ber die bestehenden Compliance-Risiken und die diese Risiken mindernden MaÇ-

nahmen und gibt der Geschªftsleitung einen ¦berblick ¿ber die Angemessenheit der implementierten Ver-

fahren zur Einhaltung der Anforderungen. Im Bericht werden die von der Compliance-Funktion durchge-

f¿hrten ¦berwachungsmaÇnahmen, die wesentlichen Vorfªlle und die ergriffenen GegenmaÇnahmen auf-

gef¿hrt sowie Rechtsªnderungs-Risiken und der Umgang damit dargestellt. Der Fachvorstand Compliance 

informiert dar¿ber den Gesamtvorstand und den Aufsichtsrat. In besonderen Situationen kºnnen auÇer-

dem Ad-hoc-Berichte erforderlich sein. 

Die Revisionsfunktion erstellt ¿ber jede Pr¿fung zeitnah, bei schwerwiegenden Mªngeln unverz¿glich, 

einen schriftlichen Bericht f¿r die Geschªftsleitung. Der Revisionsbericht enthªlt eine Darstellung 

ƴ des Pr¿fungsgegenstandes, 

ƴ der Pr¿fungsfeststellungen und hervorzuhebender wesentlicher Mªngel sowie 
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ƴ eine Beurteilung der Pr¿fungsfeststellungen, 

ƴ Empfehlungen f¿r zweckentsprechende  nderungen, 

ƴ soweit geboten gesonderte Darstellung von Gefahren und bestandsgefªhrdenden Risiken, die eventuell 

f¿r die Gesellschaften bestehen und 

ƴ soweit in Vorberichten enthalten Nachverfolgung fr¿herer Kritikpunkte und Empfehlungen. 

Die Revisionsfunktion legt jeweils nach Ablauf eines Geschªftsjahres allen Mitgliedern der Geschªftslei-

tung einen Gesamtbericht ¿ber ihre Tªtigkeit vor. Dieser Bericht beinhaltet insbesondere 

ƴ die durchgef¿hrten Pr¿fungen, 

ƴ alle wesentlichen und schwerwiegenden Mªngel und Feststellungen, 

ƴ empfohlene MaÇnahmen und deren Umsetzung (Follow-up) und  

ƴ die Erf¿llung der Vorgaben des Pr¿fungsplanes. 

Ein direkter Berichtsweg zwischen dem Inhaber der Revisionsfunktion und der Aufsichtsbehºrde ist nicht 

vorgesehen. Wesentliche Pr¿fungsfeststellungen berichtet die Revision an den Vorstand. Auch der Auf-

sichtsrat erhªlt den Jahresbericht der Revision. Dar¿ber hinaus wird turnusmªÇig zweimal jªhrlich dem 

nach Ä 107 Abs. 3 AktG bestellten Pr¿fungsausschuss des Aufsichtsrats ¿ber die wesentlichen Pr¿fungs-

feststellungen, die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des in-

ternen Revisionssystems sowie zur Compliance durch die Inhaber der Schl¿sselfunktionen berichtet. Der 

Aufsichtsratsvorsitzende erhªlt zudem die Protokolle sªmtlicher Vorstandssitzungen. Da die Protokolle 

der Vorstandssitzung die wesentlichen Revisionsergebnisse und die daraus abgeleiteten MaÇnahmen ent-

halten, ist der Aufsichtsratsvorsitzende ¿ber die zentralen Revisionsergebnisse zeitnah informiert. 

¦ber die Ergebnisse und MaÇnahmen auf Basis der regelmªÇigen Beurteilung der Geschªftsorganisation 

gemªÇ Ä 23 Absatz 2 VAG zu welcher der Vorstand die Interne Revisions-Funktion in Zusammenarbeit 

mit den weiteren drei Schl¿sselfunktionen beauftragt hat, erfolgt ebenfalls eine Berichtserstattung an den 

Vorstand.  

Aufsichtsrat 

Weiterhin bildet auch der Aufsichtsrat in seiner ¦berwachungsfunktion des Vorstandes einen zentralen 

Bestandteil des Governance-Systems. Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind der folgenden Tabelle zu ent-

nehmen: 
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Aufsichtsratsmitglied Beruf Wohnort  

Wolfgang Stertenbrink 

(Vorsitzender) 

vorm. Vorsitzender der Vorstände der 

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung/ 

HALLESCHE Krankenversicherung/ 

ALTE LEIPZIGER Holding 

Kronberg im Taunus 

Prof. Dr. Hartwig Webersinke 

(stv. Vorsitzender) 

Dekan der Fakultät Wirtschaft und Recht 

der Hochschule Aschaffenburg 

Wertheim-Reicholzheim 

Susanne Fromme Geschäftsführende Gesellschafterin 

der FrommeConsulting GmbH 

Köln 

Dr. Kurt Gerl Unternehmensberater 

Hochschuldozent 

Schäftlarn 

Alexandra Reichsgrªfin von Kesselstatt Geschäftsführende Gesellschafterin 

der "Die Zehntscheune" Schloss Föhren 

Föhren 

Norbert Pehl 

(von den Arbeitnehmern gewªhlt) 

Versicherungskaufmann Oberursel (Taunus) 

Frank Sattler 

(von den Arbeitnehmern gewªhlt) 

Versicherungskaufmann Oberursel (Taunus) 

Prof. Dr. Manfred Wandt Geschäftsführender Direktor 

des Instituts für Versicherungsrecht 

an der Goethe-Universität Frankfurt am Main  

Ladenburg 

Karen Wenzel 

(von den Arbeitnehmern gewªhlt) 

Versicherungskauffrau Rosbach (Taunus) 

 

Der Aufsichtsrat ist im Geschªftsjahr 2019 zu f¿nf Sitzungen zusammengetreten und hat sich zwischen 

den Sitzungen insbesondere durch m¿ndliche und schriftliche Berichte ¿ber den Gang der Geschªfte un-

terrichten lassen. In seinen Sitzungen hat sich der Aufsichtsrat ausf¿hrlich mit der Geschªftsentwicklung, 

der Geschªftsstrategie und der Unternehmensplanung befasst. 

Der Aufsichtsrat lieÇ sich zur Geschªftsentwicklung, insbesondere ¿ber die Neugeschªfts- und Beitrags-

struktur der Gesellschaft, ausf¿hrlich berichten. Dar¿ber hinaus wurden weitere relevante Unter-nehmens- 

und Branchenkennzahlen eingehend erºrtert. Hierbei wurde auf die Entwicklung der Zinszusatzreserve 

seit Einf¿hrung der Korridormethode sowie auf das Risikoergebnis eingegangen. In Bezug auf die Um-

satz-, Kosten- und Ertragsentwicklung wurde der Status des aktuellen Projektportfolios besprochen. Der 

Aufsichtsrat lieÇ sich ¿ber die Umsetzungsplªne f¿r das gesetzlich eingef¿hrte Sozialpartnermodell in der 

betrieblichen Altersvorsorge berichten. Dar¿ber hinaus wurde der Aufsichtsrat ¿ber die f¿r die Gesell-

schaft relevanten Risiken, das Risikomanagement sowie die Risikotragfªhigkeit informiert. Auf Gruppen-

ebene wurden auch die Entwicklungen und strategischen Ausrichtungen der von den anderen Unterneh-

men der Gruppe ausgehenden Risiken und deren Auswirkungen auf die Gruppensolvabilitªt ber¿cksich-

tigt. Mºgliche Auswirkungen einer weiteren Senkung des Hºchstrechnungszinses auf die verschiedenen 

Produktklassen der Gesellschaft und den Wettbewerb in der Lebensversicherungsbranche wurden disku-

tiert. Der Bericht des Verantwortlichen Aktuars wurde erºrtert. Ferner hat der Aufsichtsrat mit dem Vor-

stand die Mittelfristplanung eingehend beraten und dieser zugestimmt. In der turnusmªÇig jªhrlich statt-

findenden Strategiesitzung des Aufsichtsrats wurden die Marktanteile der Gesellschaft anhand maÇgebli-

cher Kennzahlen beraten sowie die Konzernstrategie und daran an-kn¿pfend die Weiterentwicklung der 
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Einzelstrategien erºrtert und anschlieÇend verabschiedet. Im Mittelpunkt der Beratungen standen die Fort-

entwicklung der einzelnen Assetklassen in der Kapitalanlage, die Schwerpunkte bei der Produkt- und Ser-

vicestrategie sowie die Vertriebsplanung. Auch der Ausbau der Digitalisierungskompetenz, etwa durch 

Kooperationen mit Insurtechs, wurde eingehend beraten. Zur Personalstrategie und zur Umsetzung der 

Nachhaltigkeitsstrategie wurde dem Aufsichtsrat berichtet. Dar¿ber hinaus hat sich der Aufsichtsrat mit 

Vorstands- und Aufsichtsratsangelegenheiten, der Wahrung der Compliance im Unternehmen sowie der 

Weiterentwicklung der Compliance-Organisation befasst. Hier wurde auf die Teilbereiche Datenschutz 

und TAX-Compliance eingegangen. Einvernehmlich mit dem Vorstand wurde f¿r das Geschªftsjahr 2019 

die freiwillige Abgabe der Entsprechenserklªrung zum Deutschen Corporate Governance Kodex verab-

schiedet. F¿r die Mitglieder des Aufsichtsrats haben FortbildungsmaÇnahmen zu den Anforderungen an 

den Aufsichtsrat aus der Umsetzung der EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) sowie zum Bereich 

des Risikomanagements stattgefunden. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Vorstand den Auf-

sichtsrat regelmªÇig, zeitnah, umfassend sowie den gesetzlichen Vorgaben entsprechend ¿ber alle f¿r das 

Unternehmen relevanten Fragen der Geschªftsentwicklung und -planung sowie der Risikolage und des 

Risikomanagements informiert und in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung f¿r das Unter-

nehmen sind, unmittelbar eingebunden hat. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter stan-

den mit dem Vorstand in stªndiger enger Verbindung. Sie lieÇen sich regelmªÇig ¿ber bedeutsame Fragen 

und MaÇnahmen der allgemeinen Geschªftspolitik informieren. Die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden 

¿ber die Ergebnisse laufend unterrichtet. 

Zur Steigerung der Effizienz der Aufsichtsarbeit und Behandlung komplexer oder vertraulicher Angele-

genheiten hat der Aufsichtsrat verschiedene Aussch¿sse gebildet. ¦ber die Arbeit der Aussch¿sse wurde 

dem Aufsichtsrat in seinen Sitzungen am 18. Mªrz 2019 und am 18. November 2019 berichtet. 

Kapitalanlage- und Risikoausschuss  

Der Kapitalanlage- und Risikoausschuss beobachtet und begleitet die Kapitalanlagestrategie des Unter-

nehmens und ¿berwacht die Einrichtung, Unterhaltung und Wirksamkeit des Risikomanagement- und Ri-

siko¿berwachungssystems im Konzern. Im Geschªftsjahr 2019 hat sich der Ausschuss vor dem Hinter-

grund der aktuellen Entwicklungen in den Renten- und Aktienmªrkten mit den Schwerpunkten der Kapi-

talanlage, hier insbesondere mit der Performance der Aktienfonds, und Ertragserwartungen befasst. Mit 

dem Vorstand wurde die Entwicklung der Zinsstrukturkurve, MaÇnahmen zur Risikosteuerung und das 

strategische Vorgehen in den verschiedenen Anlagesegmenten eingehend besprochen. Erºrtert wurden die 

Entwicklung des Sicherungsvermºgens, Investitionsprozesse sowie die Rahmenplanung der Kapitalanla-

gen. Der Ausschuss bef¿rwortete die Verabschiedung der Rahmenplanung 2020 durch den Aufsichtsrat 

der Gesellschaft. Zum Risikomanagementsystem wurde dem Ausschuss ¿ber die Hauptrisiken der Gesell-

schaft berichtet. Hierbei wurde besonders auf das Risikoergebnis eingegangen. Hinsichtlich der Weiter-

entwicklung der Risiko¿berwachungssysteme wurden u. a. Anforderungen aus der Umsetzung der EU-

Richtlinie ¿ber die Tªtigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersver-

sorgung, Cyber- und Nachhaltigkeitsrisiken thematisiert. Der Ausschuss befasste sich dar¿ber hinaus mit 

den risikobezogenen Aussagen im Rahmen der Pr¿fung des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie 

mit der çKapitaladªquanzè der Gesellschaft nach Solvency II. Der Bericht des Treuhªnders f¿r das Siche-

rungsvermºgen wurde erºrtert. 

Nominierungsausschuss 
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Der Nominierungsausschuss ist ausschlieÇlich mit von der Mitgliedervertreterversammlung gewªhlten 

Aufsichtsratsmitgliedern besetzt und benennt dem Aufsichtsrat f¿r dessen Vorschlªge an die Mitglieder-

vertreterversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern geeignete Kandidaten. Bei seinem Vor-

schlag ber¿cksichtigt der Nominierungsausschuss insbesondere die gesetzlichen Vorgaben, die aufsichts-

rechtlichen Anforderungen der Bundesanstalt f¿r Finanzdienstleistungsaufsicht sowie die Ziele f¿r die 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats, die sich der Aufsichtsrat gemªÇ einer Empfehlung des Deutschen 

Corporate Governance Kodex selbst gegeben hat. Der Nominierungsausschuss hat dem Aufsichtsrat einen 

Vorschlag f¿r die Wiederwahl von einem und Neuwahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern durch die Mit-

gliedervertreterversammlung 2020 unterbreitet. 

Personalausschuss 

Der Personalausschuss befasst sich mit der Vorbereitung von Personalentscheidungen des Aufsichtsrats 

und beschlieÇt in den nach der Geschªftsordnung ihm ¿bertragenen Aufgabenbereichen. Im Geschªfts-

jahr 2019 hat sich der Personalausschuss mit der Wiederbestellung eines Vorstandsmitglieds, der Er-nen-

nung eines stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden sowie der Zustimmung zur Erteilung einer Prokura 

befasst. 

Pr¿fungsausschuss 

Der Pr¿fungsausschuss befasst sich vorbereitend f¿r den Aufsichtsrat mit der ¦berwachung des Rech-

nungslegungsprozesses, der Wirksamkeit des internen Kontroll- und Revisionssystems sowie der Ab-

schlusspr¿fung, der Unabhªngigkeit des Abschlusspr¿fers und der von ihm zusªtzlich erbrachten Nicht-

pr¿fungsleistungen sowie der Compliance. Im Geschªftsjahr 2019 hat sich der Pr¿fungsausschuss schwer-

punktmªÇig mit der Vorpr¿fung des Jahresabschlusses befasst, hierzu mit dem Vorstand und Abschluss-

pr¿fer die Aufstellung des Jahresabschlusses eingehend erºrtert, die Pr¿fungsschwerpunkte f¿r die Ab-

schlusspr¿fung diskutiert und entsprechende Beschlussvorschlªge f¿r den Aufsichtsrat erarbeitet. Ferner 

wurden Unabhªngigkeit, Qualifikation und Effizienz des Abschlusspr¿fers anhand gesetzlicher Anforde-

rungen und Berichterstattung durch den Abschlusspr¿fer ¿berpr¿ft. Es wurde der Beschlussvor-schlag zur 

Bestellung des Abschlusspr¿fers f¿r das Geschªftsjahr 2020 vorbereitet und dem Aufsichts-rat die externe 

¦berpr¿fung des gesonderten nichtfinanziellen Berichts 2020 vorgeschlagen. Der Vor-stand berichtete 

dem Ausschuss ¿ber die Vergabe von zulªssigen Nichtpr¿fungsleistungen an den Abschlusspr¿fer. Vor 

dem Hintergrund der EU-Regelungen zur Unabhªngigkeit des Abschlusspr¿fers erºrterte der Pr¿fungs-

ausschuss den konzernintern angesetzten Schwellenwert f¿r zustimmungsfreie Nichtpr¿fungsleistungen 

und genehmigte weitere Nichtpr¿fungsleistungen an den Abschlusspr¿fer. Im Rahmen der ¦berpr¿fung 

des Rechnungslegungsprozesses befasste sich der Ausschuss mit den geplanten Digitalisierungs- und Au-

tomatisierungsmaÇnahmen f¿r den Rechnungsbearbeitungsprozess. Daneben wurden die Prozesse des in-

ternen Kontrollsystems besprochen und in diesem Zusammenhang ¿ber die wesentlichen Pr¿ffeststellun-

gen der Revision, den Pr¿fungsplan 2020 sowie die sich aus der fortschreitenden Digitalisierung ergeben-

den  nderungen des Pr¿fungsprozesses informiert. Der Pr¿fungsaus-schuss erºrterte den Bericht des 

Compliance-Officers und befasste sich hier im Wesentlichen mit der Tax-Compliance und den Auswir-

kungen neuer gesetzlicher Regelungen hinsichtlich der Geldwªsche-prªvention. 

Tarifausschuss 

Der Tarifausschuss befasst sich mit der vom Vorstand vorgeschlagenen Einf¿hrung oder  nderung von 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen beziehungsweise Tarifen, zu deren Wirksamkeit die Zustim-

mung des Aufsichtsrats erforderlich ist. Der Ausschuss hat sich im Geschªftsjahr 2019 mit der Einf¿hrung 
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von Allgemeinen Bedingungen und Zusatzbedingungen f¿r die fondgebundenen Rentenversicherungen 

sowie mit tariflichen Anpassungen im Bereich der Berufsunfªhigkeitsversicherung, fondsgebundenen 

Rentenversicherungen, f¿r das Kapitaldepot und zu den Pensionsrenten befasst. Dar¿ber hinaus begleitete 

der Tarifausschuss  nderungen der Besonderen Vereinbarungen f¿r Versicherungen von Flugpersonal. 

Der Tarifausschuss entscheidet in der Regel im schriftlichen Verfahren.  

Die vorgehend dargestellte Aufbauorganisation entspricht den gesetzlichen Anforderungen und ist auÇer-

dem angemessen gegen¿ber dem Risikoprofil der Gesellschaft. Durch entsprechende Ressortaufteilungen 

auf der Ebene des Vorstandes und die dargestellte Ausgestaltung und Aktivitªt der Schl¿sselfunktionen ist 

sichergestellt, dass alle relevanten Geschªftsbereiche hinreichend gesteuert und ¿berwacht werden und 

die OrdnungsmªÇigkeit der Geschªftsorganisation sichergestellt ist. Die Schl¿sselfunktionen sind hin-

sichtlich ihrer aufbauorganisatorischen Konfiguration so gestaltet, dass sie die Risiken f¿r das Unterneh-

men identifizieren sowie steuern kºnnen und ¿ber die nºtige Unabhªngigkeit verf¿gen. AuÇerdem ist 

durch entsprechende Komitees eine Kooperation der Schl¿sselfunktionen sichergestellt. Die differenzierte 

Ausschussstruktur des Aufsichtsrates stellt eine fachlich kompetente ¦berwachung der Geschªftsleitung 

hinsichtlich aller relevanten Risiken sicher. Ferner wird durch die Aufbauorganisation eine angemessene 

Trennung der Zustªndigkeiten insbesondere von Risikoaufbau und Risikokontrolle bis auf die Ebene der 

Geschªftsleitung sichergestellt. 

B.1.3 Ablauforganisation 

Die Umsetzung einer angemessenen Ablauforganisation erfolgt durch Dokumente mit Anweisungscha-

rakter in Form von Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Rundschreiben. Arbeitsanweisungen und Rund-

schreiben regeln dabei konkrete Arbeitsablªufe einzelner Aufgaben oder Funktionen. Demgegen¿ber wird 

durch Richtlinien Grundsªtzliches von umfangreicherer Geltung geregelt, ohne Vorgaben bis ins letzte 

Detail zu machen. Der Begriff der Richtlinie wird synonym zu dem Begriff der schriftlichen Leitlinien 

aus dem Solvency II Regelwerk verstanden. 

F¿r die internen Richtlinien liegen neben Vorgaben f¿r Inhalte und Form auch entsprechende Prozesse zur 

regelmªÇigen ¦berpr¿fung und Aktualisierung vor. Richtlinien unterliegen nach der erstmaligen Erstel-

lung einer Genehmigung durch den Vorstand und werden danach mindestens jªhrlich ¿berpr¿ft und bei 

Bedarf aktualisiert. Bei  nderungen, die ¿ber redaktionelle Korrekturen hinausgehen, erfolgt eine erneute 

Genehmigung durch den Vorstand. 

Gegen¿ber dem Vorjahr wurden die vorhandenen Richtlinien aktualisiert, vorhandene Regelungen ausge-

baut und neue Richtlinien eingef¿hrt.  Dies betraf auch die bereits im Vorjahr begonnenen Aktivitªten zur 

Stªrkung der Prozesse und Vorgaben zum Umgang mit den Chancen und Risiken aus dem Umgang mit 

der Informations- und Kommunikationstechnologie, welche fortgesetzt wurden. Exemplarisch ist diesbe-

z¿glich die Einf¿hrung der Richtlinien zum Softwareentwicklungs- und -ªnderungsprozess, IT-Dienstleis-

tungen und Informationsrisikomanagement zu nennen. Weitere  nderungen an den Richtlinien betrafen 

beispielsweise die Richtlinie Interne Kontrollen, Risikomanagementsystem und Projektmanagement. Ur-

sªchlich f¿r Anpassungen waren interne  nderungen, Optimierungen und teilweise die Umsetzung von 

anderen Aufsichtsrechtsregimen im Konzern (zum Beispiel die Richtlinie (EU) 2016/2341). 

Die ¦berwachung der Einhaltung der in den Richtlinien fixierten Inhalte sowie deren Konformitªt mit 

den aufsichtsrechtlichen Vorgaben erfolgt auf mehreren Ebenen: 
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ƴ Interne Revision: Bei jeder Revisionspr¿fung bilden die f¿r das gepr¿fte Thema relevanten internen 

Richtlinien eine bedeutende Grundlage f¿r die Pr¿fung der schriftlich fixierten Ordnung. 

ƴ Schl¿sselfunktionen: Die Geschªftsleitung hat auch daf¿r Sorge zu tragen, dass das Governance-System 

einer regelmªÇigen internen ¦berpr¿fung unterliegt. Ziel der ¦berpr¿fung ist es, die Angemessenheit 

und Wirksamkeit des Governance-Systems beurteilen zu kºnnen. Der Vorstand hat mit dieser internen 

¦berpr¿fung die Interne Revisions-Funktion in Zusammenarbeit mit den weiteren drei Schl¿sselfunkti-

onen beauftragt. Diese jªhrliche ¦berpr¿fung hat im Geschªftsjahr 2019 ebenfalls stattgefunden. 

ƴ Wirtschaftspr¿fer: Im Rahmen seiner Pr¿fungstªtigkeit f¿r den Jahresabschluss und die Solvabilitªts-

¿bersicht pr¿ft der Wirtschaftspr¿fer die jeweils relevanten internen Richtlinien. 

Durch das beschriebene System der schriftlich fixierten Ordnung wird sichergestellt, dass Risiken erkannt, 

gemeldet und gesteuert werden. So lªsst sich ein einheitlicher Umgang im Unternehmen sicherstellen. 

Auch dienen Arbeitsanweisungen, Rundschreiben und Richtlinien dazu, dass Prozesse effizient und 

rechtssicher ablaufen. So werden die Richtlinien mit Blick auf rechtliche  nderungen und Verbesserungs-

potenziale regelmªÇig ¿berpr¿ft und durch den Vorstand genehmigt. Die regelmªÇigen ¦berpr¿fungen, 

Anpassungen und  nderungen im Bereich von Richtlinien und Arbeitsanweisungen tragen dazu bei, dass 

die Geschªftsorganisation im Bereich der Ablauforganisation auch mit Blick auf neue regulatorische, so-

wie technische Herausforderungen, gut ger¿stet ist. Die inhaltliche Richtigkeit verschiedener Regelungen 

wird extern durch Wirtschaftspr¿fer gepr¿ft. Intern ist die Richtigkeit Teil der Pr¿fungen der Revisions-

funktion, deren ¦berpr¿fungen mit darauf hinwirken, dass die Vorgaben umgesetzt werden. Ferner wirken 

auch die anderen Schl¿sselfunktionen sowie andere Prozesse und Bereiche, im Rahmen der ¦berwachung 

auf Ebene der zweiten Verteidigungslinie, auf die Umsetzung hin. Insofern werden die ablauforganisato-

rischen Vorkehrungen dem Risikoprofil gerecht.  

B.1.4 Verg¿tungspolitik  

Die bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung bestehenden Verg¿tungssysteme gen¿gen den gesetz-

lichen Anforderungen und tragen durch ihre Ausgestaltung dem Risikoprofil des Unternehmens angemes-

sen Rechnung, da sie individuell angemessen sowie transparent und dabei so strukturiert sind, dass sie ein 

auf den langfristigen und nachhaltigen Unternehmenserfolg ausgerichtetes solides Management fºrdern 

und keine Anreize f¿r ein risikogeneigtes Verhalten schaffen. Soweit auch eine variable Verg¿tung vorge-

sehen ist, wird durch eine entsprechende Ausgestaltung des Verhªltnisses von fixer zu variabler Verg¿tung 

stets darauf geachtet, dass der Fixbestandteil der Verg¿tung einen ausreichend hohen Anteil an der Ge-

samtverg¿tung ausmacht, damit eine ¿bermªÇige Abhªngigkeit von der variablen Verg¿tung vermieden 

und kein Anreiz geschaffen wird, zur Erreichung der variablen Verg¿tungsbestandteile unverhªltnismªÇig 

hohe Risiken einzugehen. Die Verg¿tungssysteme werden regelmªÇig ¿berpr¿ft und gegebenenfalls an-

gepasst. Dabei legt das Unternehmen jeweils die Tarifentwicklung der privaten Versicherungswirtschaft 

zu Grunde. Im vorliegenden Berichtszeitraum gab es keine  nderung des Verg¿tungssystems gegen¿ber 

dem Vorjahr. 

Der Aufsichtsrat erhªlt eine Festverg¿tung, deren Hºhe von der Mitgliedervertreterversammlung festge-

setzt wird. Hierbei betrªgt die Verg¿tung des Aufsichtsratsvorsitzenden das 2-fache und die des stellver-

tretenden Aufsichtsratsvorsitzenden das 1,5-fache der Verg¿tung der ¿brigen Aufsichtsratsmitglieder. Die 

Verg¿tung steht in einem angemessenen Verhªltnis zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur 

Lage der Gesellschaft und ist transparent gestaltet. 
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Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten f¿r die Wahrnehmung dieser Funktion keine gesonderte Alters- 

beziehungsweise Zusatzversorgung. 

Die Vorstªnde erhalten f¿r ihre Tªtigkeit vertraglich festgelegte maximale Jahresbez¿ge, deren Hºhe vom 

Aufsichtsrat festgesetzt und die regelmªÇig auf die Angemessenheit hin ¿berpr¿ft werden. Zur ¦berpr¿-

fung der Angemessenheit bedient sich der Aufsichtsrat auch externer Quellen. Bei der Ausgestaltung der 

Verg¿tungsmodalitªten und des Zielsystems des Vorstands wird der Aufsichtsrat grundsªtzlich vom Per-

sonalausschuss unterst¿tzt. Die vertraglich festgelegten maximalen Jahresbez¿ge bestehen zu 70 % aus 

einer Fixverg¿tung und zu 30 % aus einer variablen Verg¿tung. Die Hºhe der variablen Verg¿tung ist 

dabei von der Erf¿llung im Voraus vereinbarter ¿bergeordneter Unternehmensziele abhªngig. Diese Ziele 

sind f¿r alle Vorstandsmitglieder gleich und werden aus der jeweiligen Jahres- und Mittelfristplanung des 

Unternehmens abgeleitet. 20 % der gemªÇ Zielerf¿llung erreichten variablen Verg¿tung werden ¿berdies 

zunªchst zur¿ckbehalten und fr¿hestens nach einem Zur¿ckbehaltungszeitraum von drei Jahren gewªhrt, 

sofern das mit jedem Vorstandsmitglied hierf¿r im Voraus gesondert vereinbarte und an der nachhaltigen 

Entwicklung oder dem nachhaltigen Erfolg des Unternehmens orientierte Ziel f¿r den Zur¿ckbehaltungs-

zeitraum erf¿llt ist. 

Vorstandsmitglieder haben zudem Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung in Form einer unmit-

telbaren Zusage auf Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenversorgung, wobei sich die Hºhe des Ruhe-

gehaltsanspruchs einerseits nach der Dienstzeit als Vorstandsmitglied und andererseits nach den der Al-

tersversorgung unterliegenden Verg¿tungsbestandteilen bei Eintritt des Versorgungsfalls richtet. 

Das Verg¿tungssystem f¿r die leitenden Angestellten (einschlieÇlich der çIntern Verantwortlichen Perso-

nen (IVP)è f¿r die vier Governance-Funktionen) enthªlt gleichfalls eine Kombination aus einer Fixver-

g¿tung, die 70 % des maximalen Jahreseinkommens betrªgt, und einer variablen Verg¿tung von bis zu 

30 % des maximalen Jahreseinkommens, wovon wiederum 1/3 garantiert werden. Die Hºhe der variablen 

Verg¿tung bestimmt sich zu 40 % in Abhªngigkeit von der Erf¿llung jªhrlich vorgegebener Unterneh-

mensziele und zu 60 % in Abhªngigkeit von der Erreichung jªhrlich vereinbarter erfolgs- (das heiÇt quan-

titativ formulierter) und leistungsbezogener (das heiÇt qualitativ formulierter) individueller beziehungs-

weise Bereichsziele. Es werden ebenfalls 20 % der gemªÇ Zielerf¿llung erreichten variablen Verg¿tung 

zunªchst zur¿ckbehalten und fr¿hestens nach einem Zur¿ckbehaltungszeitraum von drei Jahren gewªhrt, 

sofern das vom Vorstand im Rahmen der jªhrlichen Zielvereinbarung jeweils vorab vorgegebene und an 

der nachhaltigen Unternehmensentwicklung oder dem nachhaltigen Unternehmenserfolg wªhrend des Zu-

r¿ckbehaltungszeitraums ausgerichtete ĂNachhaltigkeitszielñ erf¿llt ist. 

Auch leitende Angestellte (einschlieÇlich der IVP) haben Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung 

in Form einer unmittelbaren Zusage auf Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenversorgung, wobei sich 

die Hºhe des Ruhegehaltsanspruchs einerseits nach der Dauer der Dienstzeit und andererseits nach den 

der Altersversorgung unterliegenden Verg¿tungsbestandteilen bei Eintritt des Versorgungsfalls richtet. 

Mitarbeiter im Innendienst (einschlieÇlich solcher in den vier Governance-Funktionen) erhalten gemªÇ 

den tariflichen Regelungen f¿r die private Versicherungswirtschaft ausschlieÇlich eine Festverg¿tung, 

wªhrend den Mitarbeitern im angestellten AuÇendienst sowohl eine fixe Verg¿tung, als auch eine variable 

Verg¿tung gezahlt wird. Bezogen auf die Zielbonifikation von 100 % betrªgt das Verhªltnis von fixer zu 

variabler Verg¿tung im angestellten AuÇendienst - je nach Funktion- zwischen 69,5 % zu 30,5 % und 

62,5 % zu 37,5 %, wobei von der variablen Verg¿tung funktionsbezogen aber wiederum zwischen 20 % 

bis maximal 26 % der Zielbonifikation garantiert werden. Die variable Verg¿tung hªngt dabei in ihrer 
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Hºhe von der Erreichung von jªhrlich im Voraus je einzelnem Mitarbeiter festzulegenden individuellen 

vertrieblichen Zielen ab. 

Innendienst- und AuÇendienstmitarbeiter haben auch Anspruch auf eine betriebliche Altersversorgung, 

und zwar in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage auf Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenen-

versorgung, wobei sich die Hºhe des jªhrlichen Beitrags jeweils nach den der Altersversorgung unterlie-

genden Bestandteilen der Vorjahresbez¿ge richtet.  

B.1.5 Weitere Angaben 

Es gab keine wesentlichen Transaktionen im Berichtszeitraum mit Anteilseignern, Personen, die maÇgeb-

lichen Einfluss auf das Unternehmen aus¿ben, und Mitgliedern des Verwaltungs-, Management- oder Auf-

sichtsorgans.  

 

B.2 Anforderungen an die fachliche Qualifikation und die persºnliche 
Zuverlªssigkeit  

Die Personen, die das Unternehmen tatsªchlich leiten, sowie Trªger anderer Schl¿sselaufgaben sind im 

ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern grundsªtzlich fachlich geeignet und persºnlich zuverlªssig. 

Hierzu sind unter Solvency II auch aufsichtsrechtliche Mindestvorgaben definiert. Betroffen von dieser 

Vorgabe sind besonders die Mitglieder von Vorstand, Aufsichtsrat, sowie die f¿r die Schl¿sselfunktionen 

verantwortlichen Personen. Fachliche Eignung setzt Qualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen in be-

stimmten versicherungsbezogenen und fachbezogenen Wissensgebieten voraus. Die persºnliche Zuver-

lªssigkeit ist dazu nºtig, um sicherzustellen, dass Tªtigkeiten umsichtig, sorgfªltig und ordnungsgemªÇ 

ausgef¿hrt werden. Ob diese Vorgaben erf¿llt sind, wird bei Bestellung oder Aufgaben¿bertragung sowie 

auch zu spªteren Zeitpunkten mit geeigneten Verfahren ¿berpr¿ft.  

Nach den aufsichtsrechtlichen Vorgaben m¿ssen Personen, die das Unternehmen tatsªchlich leiten oder 

andere Schl¿sselaufgaben wahrnehmen, fachlich geeignet und persºnlich zuverlªssig sein. Bei den Versi-

cherungsunternehmen des ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzerns betreffen diese Vorgaben die 

Mitglieder des Vorstandes, die Aufsichtsratsmitglieder sowie ï da sonstige Schl¿sselaufgaben nicht iden-

tifiziert werden ï die IVP f¿r die vier Schl¿ssel-Funktionen und deren Mitarbeiter. 

Fachliche Qualifikation und persºnliche Zuverlªssigkeit des genannten Personenkreises sind eine unab-

dingbare Voraussetzung f¿r die Sicherstellung guter Governance und somit f¿r eine effiziente und solide 

Unternehmensf¿hrung. Damit in den genannten Funktionen jederzeit auch nur die Personen tªtig sind, die 

¿ber die hierf¿r erforderliche fachliche und persºnliche Eignung verf¿gen, bedarf es in der gebotenen 

RegelmªÇigkeit einer ¦berpr¿fung und Beurteilung der funktionsbezogen notwendigen Eignungsvoraus-

setzungen. Die hierf¿r geltenden Voraussetzungen und Ablªufe sind in einer unternehmensinternen Richt-

linie festgelegt. 

Die nachstehend beschriebenen Verfahren zur erstmaligen, fortlaufenden und anlassbezogenen Eignungs-

beurteilung gen¿gt den gesetzlichen Vorgaben sowie den aufsichtsrechtlichen Anforderungen und tragen 

durch ihre Ausgestaltung insoweit dem Risikoprofil des Unternehmens angemessen Rechnung. F¿r das 

Berichtsjahr hat es gegen¿ber dem Vorjahr keine  nderungen an diesem Verfahren gegeben. 
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B.2.1 Beschreibung der Anforderungen  

Fachliche Eignung setzt berufliche Qualifikationen, Kenntnisse und Erfahrungen voraus, die eine solide 

und umsichtige Aufgabenwahrnehmung gewªhrleisten und deren konkrete Anforderungen sich nach der 

jeweiligen Funktion, Zustªndigkeit und Aufgabenstellung richten. Jedenfalls bedarf es angemessener the-

oretischer und praktischer Kenntnisse in Versicherungsgeschªften, wobei insoweit auch entsprechende 

Kenntnisse und Erfahrungen aus anderen Finanzdienstleistungs- und sonstigen Unternehmen ber¿cksich-

tigt werden, sowie im Fall der Wahrnehmung von Leitungsaufgaben auch einer ausreichenden Leitungs-

erfahrung; dies gilt insbesondere auch f¿r die IVP. Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder m¿ssen dar¿ber 

hinaus auch ¿ber ein MindestmaÇ an kollektivem Wissen in folgenden Bereichen verf¿gen: 

ƴ Versicherungs- und Finanzmªrkte 

ƴ Geschªftsstrategie und Geschªftsmodell 

ƴ Governance-System 

ƴ Finanzanalyse und versicherungsmathematische Analyse  

ƴ regulatorischer Rahmen und regulatorische Anforderungen 

Neben der fachlichen Qualifikation bedarf es sodann der persºnlichen Zuverlªssigkeit, weil erst diese 

gewªhrleistet, dass der relevante Personenkreis seine Tªtigkeit auch umsichtig, sorgfªltig und ordnungs-

gemªÇ aus¿bt. Die Zuverlªssigkeit braucht dabei aber nicht positiv nachgewiesen zu werden. Sie wird 

vielmehr unterstellt, wenn keine Anhaltspunkte vorliegen, die nach der allgemeinen Lebenserfahrung be-

gr¿ndete Zweifel an der Fªhigkeit des relevanten Personenkreises zu einer umsichtigen, sorgfªltigen und 

ordnungsgemªÇen Funktionserf¿llung rechtfertigen. Im Rahmen der Zuverlªssigkeitspr¿fung ist daher 

zunªchst festzustellen, ob Anhaltspunkte vorliegen, die in diesem Sinne eine Unzuverlªssigkeit begr¿nden 

kºnnen. Zu diesem Zweck ist das bisherige persºnliche Verhalten und Geschªftsgebaren des relevanten 

Personenkreises daraufhin zu ¿berpr¿fen, ob es als Grundlage f¿r R¿ckschl¿sse auf dessen gegenwªrtige 

und zuk¿nftige Zuverlªssigkeit oder auch Unzuverlªssigkeit dienen kann. Im Fokus der hierf¿r erforder-

lichen Informationserhebung steht insoweit dann gegenstªndlich vorrangig das berufs- und geschªftsbe-

zogene Verhalten des relevanten Personenkreises, privates Verhalten weitergehend nur, soweit es ¿ber 

entsprechende Registerausz¿ge in Form von objektiven und formalisiert zugªnglichen Daten zur Verf¿-

gung steht und zudem einen Bezug zu der konkreten Funktion hat. 

B.2.2 Vorgehensweise bei der Bewertung der Anforderungen 

Damit die erforderliche fachliche Qualifikation und persºnliche Zuverlªssigkeit nicht nur bei der erst-

maligen Bestellung beziehungsweise Aufgaben¿bertragung, sondern wªhrend der gesamten Mandatsaus-

¿bung beziehungsweise Aufgabenwahrnehmung gegeben ist, werden fachliche und persºnliche Eignung 

durchgªngig beurteilt, zunªchst ï bei Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern sowie den IVP unterneh-

mensintern ergªnzend vorab zu der bei diesem Personenkreis im Rahmen der Anzeige an die Aufsichts-

behºrde erfolgenden aufsichtsbehºrdlichen Pr¿fung ï im Vorfeld der Mandats- beziehungsweise Aufga-

ben¿bertragung; sodann fortlaufend und schlieÇlich unabhªngig davon bei Vorliegen bestimmter Gr¿nde 

anlassbezogen. 

Bei der erstmaligen Beurteilung werden die fachliche und persºnliche Eignung mittels einer Checkliste 

¿berpr¿ft und das Ergebnis der ¦berpr¿fung wird schriftlich dokumentiert. 
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Zur Beurteilung der fachlichen Qualifikation werden dabei die aus Lebenslauf und den sonstigen Bewer-

bungsunterlagen (insbesondere den Zeugnissen ¿ber Berufsausbildung, fr¿here Tªtigkeiten, erfolgte Fort-

bildungen) ersichtlichen Angaben durch einen Abgleich von Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen plau-

sibilisiert und schlieÇlich die nachgewiesenen Fachkenntnisse mit dem erforderlichen fachlichen Anfor-

derungsprofil abgeglichen. 

Die zur ¦berpr¿fung der persºnlichen Zuverlªssigkeit erforderliche Informationserhebung erfolgt gene-

rell ¿ber das vorzulegende F¿hrungszeugnis gemªÇ Ä 32 Absatz 1 BZRG und bei Aufsichts- und Vor-

standsmitgliedern sowie bei den IVP zusªtzlich ¿ber das selbst auszuf¿llende und eigenhªndig zu unter-

schreibende Formular ĂAngaben zur Zuverlªssigkeitñ, das verschiedene Erklªrungen zu ordnungswidrig-

keits-, straf-, insolvenz- und gewerberechtlichen Sachverhalten zusammenfasst, sowie ¿ber die vorzule-

gende Gewerbezentralregisterauskunft gemªÇ Ä 150 Absatz 1 GewO. 

Ein hieraus ersichtliches Fehlverhalten f¿hrt jedoch nicht automatisch zur Unzuverlªssigkeit. F¿r die Fest-

stellung der Relevanz eines abgeurteilten oder mit einer sonstigen Sanktion bedachten Fehlverhaltens be-

darf es vielmehr noch einer Einzelfallbeurteilung unter Ber¿cksichtigung folgender Kriterien: 

ƴ Verfahrensgegenstand; 

ƴ Art des Fehlverhaltens oder der Verurteilung; 

ƴ Hºhe der verhªngten / angedrohten Strafe / SanktionsmaÇnahme; 

ƴ Unrechtsgehalt der Tat; 

ƴ Instanz des Verfahrens (rechtskrªftige oder nicht rechtskrªftige Entscheidung); 

ƴ Zeitraum seit Verfahrensabschluss; 

ƴ mildernde Begleitumstªnde; 

ƴ Wiederholung von Fehlverhaltensweisen. 

Bei der fortlaufenden Eignungsbeurteilung liegt der Fokus vorrangig auf der Aufrechterhaltung eines 

ausreichenden Qualifikationsniveaus. Hierzu dienen entsprechende Fortbildungen zu aktuellen Themen 

f¿r Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder. Bei Bedarf werden ebenso wie bei den IVP und ihren Mitar-

beitern entsprechende interne WeiterbildungsmaÇnahmen im Rahmen des betrieblichen Bildungsangebots 

sowie weitergehend ï gegebenenfalls aufgrund eines gesonderten Schulungs- und Fortbildungsplans ï 

spezifische interne und externe Schulungen und Fortbildungen angeboten. Nur bei Aufsichtsrats- und Vor-

standsmitgliedern erfolgt eine vollumfªngliche Eignungsbeurteilung grundsªtzlich nach den gleichen Kri-

terien wie bei der Neubestellung jeweils im Zuge einer Wiederbestellung. 

Eine anlassbezogene Beurteilung nach den gleichen Kriterien wie bei der Erstbeurteilung hat allerdings 

zu erfolgen, wenn Gr¿nde bestehen 

ƴ f¿r die Annahme, dass die betreffende Person das Unternehmen davon abhªlt, seine Geschªftstªtigkeit 

in gesetzeskonformer Art und Weise auszu¿ben; 

ƴ f¿r die Annahme, dass die betreffende Person das Risiko von Finanzdelikten erhºht (zum Beispiel Geld-

wªsche oder Terrorismusfinanzierung); 

ƴ f¿r die Annahme, dass das solide und vorsichtige Management des Unternehmens gefªhrdet ist. 

Dar¿ber hinaus findet eine anlassbezogene Beurteilung auch stets dann statt, wenn etwa anlªsslich einer 

Revisionspr¿fung, durch die Tªtigkeit der Compliance-Organisation oder im Rahmen des Beschwerde-

managements Umstªnde auftreten, aufgrund derer entweder anzunehmen ist, dass die Betroffenen ihre 
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Aufgaben nicht ordnungsgemªÇ erf¿llen, oder sich hieraus konkrete Anhaltspunkte f¿r Zweifel an deren 

Zuverlªssigkeit ergeben. 

 

B.3 Risikomanagementsystem einschlieÇlich der unternehmenseigenen 

Risiko- und Solvabilitªtsbeurteilung  

Das Risikomanagement im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern dient der Identifikation, Bewer-

tung und Steuerung der Risiken. Um dies zu gewªhrleisten, sind Prozesse und Verantwortlichkeiten zur 

Umsetzung klar definiert. Die Risiken, denen der Konzern und die Gesellschaften ausgesetzt sind, werden 

regelmªÇig nach unterschiedlichen Methoden (handelsrechtlich und auch nach Marktwerten) und auch 

mit Blick auf unterschiedliche zeitliche Horizonte (kurz-, mittel- und langfristig) bewertet und den vor-

handenen Mitteln zur Tragung dieser Risiken gegen¿bergestellt. Im Rahmen der unternehmenseigenen 

Risiko- und Solvabilitªtsbeurteilung (ORSA) findet neben einer Bewertung der Angemessenheit der Stan-

dardformel und einer unternehmensindividuellen Bewertung der Risikosituation auch eine risikoorien-

tierte Analyse der mittelfristigen Planung einschlieÇlich Stresstests statt. Diese Stresstests zeigen, dass die 

Ausstattung mit çEigenmittelnè ¿ber den Planungszeitraum stets auskºmmlich ist. 

Das Risikomanagementsystem bildet einen wesentlichen Bestandteil des Governance-Systems. Ziel ist es, 

neben der langfristigen Sicherung des Unternehmens und der Erf¿llbarkeit der Anspr¿che gegen¿ber den 

Kunden mit dem eingerichteten Risikomanagementsystem einen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbs-

fªhigkeit zu leisten. Unerkannte oder unzureichend kommunizierte Risiken kºnnen die Erf¿llung der Un-

ternehmensziele gefªhrden und im Extremfall die Existenz des einzelnen Unternehmens oder sogar der 

gesamten Gruppe bedrohen. 

F¿r die Versicherungsgesellschaften des ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzerns sind Risiken alle 

Ereignisse, Prozesse oder Entscheidungen, die negativ auf die Vermºgens-, Finanz- und Ertragslage der 

Konzerngesellschaften wirken beziehungsweise die geeignet sind, die Erreichung der Unternehmensziele 

negativ zu beeinflussen. Der ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern unterscheidet im Rahmen der 

Risikosteuerung zwischen HGB-basierten und ºkonomischen Risiken gemªÇ Solvency II. Dar¿ber hinaus 

umfasst das Risikomanagement auch Nachhaltigkeitsrisiken, Emerging Risks sowie Risiken ohne GuV-

Wirkung im Geschªftsjahr. 

In der aus der Geschªftsstrategie abgeleiteten Risikostrategie des Unternehmens sind die Ziele zur Kapi-

talausstattung und die Grundsªtze zum Umgang mit den aus unserer Geschªftstªtigkeit abgeleiteten Risi-

ken festgelegt. Der Umfang der Risiko¿bernahme wird durch die vorhandene Risikotragfªhigkeit be-

stimmt. 

Die in den Risikostrategien festgelegten Grundsªtze und Strategien im Umgang mit Risiken werden in 

den zahlreichen Risikomanagementrichtlinien konkretisiert. Es existieren beispielsweise Richtlinien zum 

çAsset-Liability-Managementè, der Steuerung von operationellen Risiken oder zu Kapitalanlagen und der 

Steuerung von Anlagerisiken. 

Die Ausgestaltung des Risikomanagementsystems ist f¿r das Risikoprofil der Versicherungsgesellschaften 

des ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzerns angemessen. Es werden mindestens alle wesentlichen 
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Risiken erfasst, bewertet und gesteuert. Zusªtzlich wird ¿ber die Risiken, deren Wechselbeziehung unter-

einander und auch die ihnen gegen¿berstehende Risikotragfªhigkeit an alle relevanten Adressaten Bericht 

erstattet. Die Angemessenheit des Risikomanagementsystems f¿r das Risikoprofil unterliegt dar¿ber hin-

aus einer regelmªÇigen ¦berpr¿fung durch die Risikomanagementfunktion aber auch durch die interne 

Revision. 

Die Prozesse des Risikomanagements werden regelmªÇig ¿berpr¿ft und weiterentwickelt. Gleichwohl 

gab es gegen¿ber dem Vorjahr keine wesentliche Verªnderung. 

B.3.1 Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

Das Risikomanagement basiert auf Grundsªtzen und Verfahren, die einheitlich f¿r alle Gesellschaften des 

ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzerns gelten. 

Die Risikomanagementfunktion unterst¿tzt die Geschªftsleitung bei der Umsetzung des Risikomanage-

mentsystems. In diesem Zusammenhang weist die Risikomanagementfunktion die Geschªftsleitung aktiv 

auf Mªngel beziehungsweise Verbesserungspotenziale des Risikomanagementsystems hin. Sie hilft der 

Geschªftsleitung fortlaufend, Mªngel abzustellen und das Risikomanagementsystem weiterzuentwickeln. 

Die Risikomanagementfunktion berªt den Vorstand in Risikomanagementfragen und unterst¿tzt ihn bera-

tend bei strategischen Entscheidungen. Sie ist in den Entscheidungsprozess ¿ber risikorelevante Sachver-

halte eingebunden. Die Risikomanagementfunktion aktualisiert im Auftrag des Vorstandes jªhrlich oder 

bei Bedarf ad-hoc die Risikostrategie. In dieser werden die risikostrategischen Ziele festgelegt und die 

Strategien im Umgang mit den Risiken beschrieben, die sich aus den in der Geschªftsstrategie definierten 

Kerngeschªftsfeldern ergeben. Die Risikomanagementfunktion nimmt f¿r die Geschªftsleitung die ope-

rative Durchf¿hrung des Risikomanagements wahr. Sie koordiniert die Risikomanagement-aktivitªten in 

allen Geschªftsbereichen innerhalb der Unternehmen sowie auf Konzernebene. In dieser Rolle ist die Ri-

sikomanagementfunktion zustªndig f¿r die Koordination der dezentralen Identifikation, Bewertung, Ana-

lyse, und Steuerung von bestehenden und potenziellen/neuen Risiken auf Einzelbasis, insbesondere fr¿h-

zeitige Erkennung bestandsgefªhrdender Risiken. AuÇerdem hat sie daf¿r Sorge zu tragen, dass die 

schriftlichen Risikomanagementrichtlinien korrekt implementiert sind und gruppenweit einheitlich um-

gesetzt werden. Im Rahmen ihrer Risiko¿berwachungsaufgabe ¿berwacht die Risikomanagementfunktion 

das Risikoprofil auf Einzelunternehmens- und Konzernebene. 

Die aufbauorganisatorische Funktionstrennung zwischen Risikoverantwortung und Risiko¿berwachung 

ist durch die Risikomanagementfunktion bis einschlieÇlich der Ebene der Geschªftsleitung gewªhrleistet. 

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind innerhalb der Aufbauorganisation klar definiert und aufei-

nander abgestimmt, sowie in den entsprechenden Handb¿chern und Richtlinien verbindlich festgelegt. 

Die Risikomanagementfunktion untersteht lediglich den Weisungen der Geschªftsleitung beziehungs-

weise desjenigen Geschªftsleiters, zu dessen Ressort die Risikomanagementfunktion gehºrt. 

Das zentrale Risikomanagement ist f¿r die Steuerung des Risikomanagement-Prozesses, welcher im nach-

folgenden Kapitel beschrieben wird, sowie f¿r die Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems zu-

stªndig. Ihm obliegt weiterhin die Koordination des Risikokomitees zur Analyse und ¦berwachung der 

Risikosituation aus Gesamtunternehmenssicht sowie auf Einzelrisikoebene. Die Risikomanagementfunk-

tion wird unter Solvency II hierbei durch die drei weiteren Schl¿sselfunktionen unterst¿tzt. Die Risiko-

managementfunktion besitzt den anderen Governance-Funktionen gegen¿ber keine Weisungsbefugnis. 
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Der Risikomanagementfunktion wird das Recht zum Zugang zu allen relevanten Informationen und Daten 

gewªhrt, die zur Erf¿llung ihrer Aufgaben notwendig sind. 

Es ist sichergestellt, dass die qualitative und quantitative Personal- und Sachausstattung des Risikomana-

gements so gestaltet ist, dass die Aufgaben der Risikomanagementfunktion im Rahmen der unternehme-

rischen Zielsetzung und des betrieblichen Umfeldes sach- und risikogerecht erf¿llt werden. 

Die Identifikation, Bewertung und Steuerung der wesentlichen Risiken erfolgt dezentral durch die Fach-

bereiche. Die Koordination dieses Prozesses und die Plausibilisierung auf Einzelrisikoebene ¿bernimmt 

das zentrale Risikomanagement.  

Begleitend und unabhªngig vom zentralen Risikomanagement pr¿ft die Konzernrevision Geschªftspro-

zesse im Hinblick auf risikorelevante Auswirkungen sowie die Funktionsfªhigkeit und Wirksamkeit des 

Risikomanagementsystems. 

B.3.2 Prozesse 

Gruppe 

Gruppenrisiken sind aus Sicht des ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE-Konzerns Risiken, die erst durch 

die Gruppenbildung entstehen und damit ¿ber die Summe der Einzelrisiken hinausgehen. Grundsªtzlich 

lassen sie sich unterteilen in: 

ƴ Risiken, die durch Ansteckung innerhalb der Gruppenstruktur von einer Gesellschaft auf eine andere 

Gesellschaft ¿bergreifen und auf Ebene der Einzelgesellschaft wirksam werden und deshalb in den So-

loberichten behandelt werden und 

ƴ  Risiken, die sich auf Gruppenebene realisieren. 

Da es sich bei den Einzelgesellschaften um operativ tªtige Gesellschaften handelt, erfolgt das Risikoma-

nagement nach einem gruppenweit einheitlichen Vorgehen im Wesentlichen auf Ebene dieser Gesellschaf-

ten. 

Der Einsatz der nachfolgend beschriebenen Risikoidentifikationsprozesse auf Soloebenen ermºglicht uns, 

auch auf Gruppenebene relevante Risiken zu identifizieren. Dabei liegt der Fokus auf Risiken, die bei 

Eintritt mehrere Gesellschaften des Konzerns gleichermaÇen betreffen (ĂKumulrisiken auf der Gruppen-

ebeneñ) und auf Risiken, deren Auswirkung ¿ber die Einzelunternehmen hinaus auch die Gruppe als Ge-

samtes negativ beeinflussen kºnnen. Dar¿ber hinaus erfolgen auf Gruppenebene die Erfassung und Be-

wertung von Risiken, die ¿ber die der Solo-Gesellschaften hinausgehen. Es erfolgt mindestens jªhrlich 

eine Risikoberichterstattung der Gruppe. 

Einzelgesellschaften 

HGB-Sicht 

Die Risikoidentifikation besteht aus der unternehmensweiten, systematischen Erfassung aller Risiken so-

wie der Definition von Risikotreibern und RisikobezugsgrºÇen. Die Meldung neuer beziehungsweise die 
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Aktualisierung bereits vorhandener Risiken erfolgt durch die Risikoverantwortlichen quartalsweise oder 

bei Bedarf auch ad-hoc.  

Die Risikoanalyse und -bewertung erfolgt auf Basis von Berechnungen beziehungsweise Expertenschªt-

zungen der Fachbereiche sowie durch die Anwendung ºkonomischer Modelle oder Stressszenarien. Die 

Bewertung der Risiken wird quartalsweise sowohl f¿r das aktuell laufende Jahr als auch f¿r das Folgejahr 

durchgef¿hrt und durch eine mittelfristige Risikoprognose aufgrund von Trends beziehungsweise Ent-

wicklungen interner und externer Einflussfaktoren ergªnzt. 

Zur Risikosteuerung werden MaÇnahmen entwickelt, die geeignet sind, Risiken zu begrenzen beziehungs-

weise zu vermeiden, um die Ziele der Risikostrategie zu erreichen. Dazu wird unter anderem ein Risiko-

tragfªhigkeitskonzept eingesetzt, das sowohl auf Basis ºkonomischer Bewertungen als auch unter Be-

r¿cksichtigung GuV-relevanter ZielgrºÇen konzipiert wurde. Das darauf aufbauende Limit- und Fr¿h-

warnsystem dient der Operationalisierung der Vorgaben aus der Risikostrategie und Optimierung des 

Chancen-Risikoprofils des Unternehmens. Dadurch soll sowohl eine Stªrkung beziehungsweise Stabili-

sierung der Ergebnissituation als auch eine Steigerung unserer Wettbewerbsfªhigkeit erreicht werden. 

Weitergehende RisikosteuerungsmaÇnahmen werden in den Richtlinien und Arbeitsanweisungen der 

Fachbereiche konkretisiert und dokumentiert oder im Risikokomitee beschlossen.  

Die Risiko¿berwachung erfolgt durch das zentrale Risikomanagement. Unter dessen Koordination wird 

im Risikokomitee die Bewertung der Risiken plausibilisiert und qualitªtsgesichert. Nach Pr¿fung der Ein-

zelrisiken auf gegenseitige Abhªngigkeiten erfolgt die Bestimmung der Gesamtrisikosituation. Dabei wer-

den insbesondere mºgliche Auswirkungen auf die wesentlichen Unternehmenskennzahlen bei Risikoein-

tritt betrachtet. Zudem werden im Rahmen der Risiko¿berwachung eine regelmªÇige Aktualisierung der 

Risikotragfªhigkeit und ¦berpr¿fung der Limiteinhaltung vorgenommen. 

Solvency II 

Mithilfe der Solvency II-Standardformel kann eine Aussage ¿ber die Eigenmittel- und Risikosituation auf 

ºkonomischer Basis und die daraus resultierende Kapitaladªquanz getroffen werden. Vierteljªhrlich er-

folgt die Risikobewertung anhand der Solvency II-Standardformel aus ºkonomischer Sicht. Dar¿ber hin-

aus erfolgt mindestens einmal jªhrlich im Rahmen des ORSA eine Analyse und Bewertung der Risikosi-

tuation aus unternehmensindividueller Sicht, was auch eine Identifikation der Risiken beinhaltet, die 

durch die Standardformel nicht oder nicht angemessen abgebildet werden. In diesem Zusammenhang stellt, 

ausgehend vom unternehmenseigenen Risikoprofil, die hºhere der Kapitalanforderungen aus der Berech-

nung gemªÇ Standardformel und der Ermittlung des çGesamtsolvabilitªtsbedarfsè die maÇgebliche in-

terne ºkonomische Perspektive im Sinne des eigenen Solvabilitªtsbedarfs dar. 

Zusªtzlich zu den Berechnungen zum Stichtag werden im Bedarfsfall Szenario- beziehungsweise Sensi-

tivitªtsrechnungen zur Folgenabschªtzung durch adverse Entwicklungen durchgef¿hrt. Hierdurch werden 

regelmªÇig Entwicklungen der Eigenmittel und Risikopositionen bei sich verªndernden Marktbedingun-

gen analysiert und Handlungsbedarf im Sinne eines Kapitalmanagements identifiziert. Der Volatilitªt der 

Soll- und Ist-Werte unter Solvency II wird somit begegnet. Durch die Integration in den regulªren Pla-

nungs-, Kontroll- und Risikomanagementprozess kann die jederzeitige ¦berdeckung der Kapitalanforde-

rungen mit anrechenbaren Eigenmitteln gewªhrleistet werden. 
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Aus ºkonomischer Sicht erfolgt eine Begrenzung der Risiken in Abhªngigkeit der vorhandenen Eigen-

mittel zur Sicherstellung der gesamthaften ¦berdeckung der Kapitalanforderungen. 

Die Risikoberichterstattung an den Vorstand erfolgt quartalsweise und wird gegebenenfalls durch Ad-hoc-

Meldungen ergªnzt. Die Berichte geben einen umfassenden ¦berblick ¿ber die Gesamtrisikosituation der 

Gesellschaft und die Auswirkungen der Einzelrisiken. Im Rahmen der regelmªÇigen ALM-Sitzung erfolgt 

zusªtzlich eine detaillierte Analyse und Diskussion der Risikosituation unter Einbeziehung der Risikoma-

nagementfunktion, der Versicherungsmathematischen Funktion, Vertretern der Kapitalanlage und aller 

Vorstªnde. 

Weiterhin erfolgt eine entsprechende Berichterstattung durch den Vorstand an den Aufsichtsrat und im 

Rahmen des ORSA-Prozesses an die BaFin. 

Dar¿ber hinaus verf¿gt das Unternehmen ¿ber ein System des Bilanzstrukturmanagements (Asset-Liabi-

lity-Management ï ALM). Dieses ermºglicht es, die Kapitalanlage und die Versicherungstechnik aufei-

nander abzustimmen und Risiken aus dem Zusammenspiel durch entsprechende Szenarien rechtzeitig zu 

erkennen.  

Die verschiedenen Governance-Funktionen sind in den Risikokontrollprozess auf mittelbare Weise ein-

gebunden. Die Kommunikation und Abstimmung zwischen den Governance-Funktionen ist institutiona-

lisiert. So nimmt die Risikomanagementfunktion an den regel- beziehungsweise turnusmªÇigen Sitzungen 

des Compliance-Komitees sowie des gesellschafts¿bergreifenden Konzern-Compliance-Komitees teil 

und koordiniert das Risikokomitee und das ALM-Team. Das Risikokomitee setzt sich zusammen aus den 

vier Governance-Funktionen, je einem Ressortkoordinator (wenn nicht schon durch eine Governance-

Funktion abgedeckt) und dem Bereichsleiter Konzern- / Unternehmensstrategie. 

Durch die genannten Komitees ist der Informationsaustausch zwischen der Risikomanagementfunktion 

und den ¿brigen Governance-Funktionen nach Solvency II sichergestellt. 

Risikomanagementsystem und Kapitalmanagementaktivitªten 

Im Rahmen der fortlaufenden Bem¿hungen zur Sicherstellung sowohl der Ertragskraft als auch der Ver-

antwortung gegen¿ber den Versicherungsnehmern wird die Entwicklung der Eigenmittel aktiv und fort-

laufend kontrolliert. Die Adªquanz der bereitgehaltenen Eigenmittel wird zusªtzlich mittels eines Limit-

systems hinsichtlich der bestehenden Risiken ¿berwacht. Die ¦berwachung und Regelungen zur Eigen-

mittelausstattung sind in der Kapitalmanagementrichtlinie festgelegt. 

Ausgehend von der Mittelfristplanung wird im Rahmen des ORSA-Prozesses eine zukunftsorientierte 

Analyse der Eigenmittelsituation unter Risikogesichtspunkten durchgef¿hrt. Etwaige kritische Entwick-

lungen hinsichtlich der Eigenmittelsituation in der Zukunft kºnnen somit fr¿hzeitig identifiziert werden. 

Dar¿ber hinaus werden Stresstests sowie Szenarioanalysen durchgef¿hrt und das Verhalten von Eigenmit-

teln und Risiken in Abhªngigkeit von Verªnderungen bestimmter Parameter und Marktbedingungen somit 

analysiert. 
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B.3.3 ORSA 

Gruppe 

Auf Ebene der Gruppe erfolgt keine originªre Geschªftsplanung. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass 

auf Ebene des Gleichordnungskonzerns keine Steuerung erfolgt. Diese erfolgt auf Ebene der Einzelge-

sellschaften. Vielmehr wird im Rahmen der Gruppe die Kapitaladªquanz ¿ber den Mittelfristzeitraum 

basierend auf den Berechnungen der Einzelgesellschaften ermittelt. Aufgrund einheitlicher Planungsan-

nahmen zwischen den Einzelgesellschaften basiert die Gruppenberechnung auf einer konsistenten Daten-

grundlage. Steuerungsimpulse aus dem Ergebnis der Gruppenberechnung auf die Planung der Solo-Ge-

sellschaften werden bei vorhergehender Erf¿llung der geschªfts- beziehungsweise risikostrategischen 

Ziele aller Gesellschaften auf Solo-Ebene nicht erwartet. Sollte dies auf Ebene der Gruppe wider Erwarten 

der Fall sein, ohne dass zuvor ein Steuerungsimpuls f¿r eine Solo-Gesellschaft auftrat, erfolgt aus der 

Gruppenberechnung heraus eine R¿ckkopplung zu den Einzelgesellschaften.  

Auf Ebene der Gruppe findet insbesondere eine Transferierbarkeitsanalyse bez¿glich der Eigenmittel statt. 

Dabei wird untersucht, inwieweit Eigenmittel wie von der Standardformel unterstellt tatsªchlich verf¿gbar 

sind. Ebenso wird aus Gruppensicht beleuchtet, in welcher Form Risiken und Risikominderungen im Rah-

men der Gruppenberechnung aggregiert werden und wie sich dies zwischen den Gesellschaften tatsªchlich 

darstellt. 

Der ORSA-Prozess auf Ebene der Einzelgesellschaften wird nachfolgend beschrieben. 

Einzelgesellschaften 

Das ORSA im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE-Konzern besteht im Wesentlichen aus den klassischen 

Elementen Risikostrategie, Risikotragfªhigkeitskonzept und Risikokontrollprozess. Diese Bestandteile 

werden um den Aspekt der Mehrjªhrigkeit, die Ermittlung der Signifikanz der Abweichung der unterneh-

mensindividuellen Kapitalanforderungen von der Standardformel und durch die Berechnung der Bede-

ckungsquote gemªÇ Gesamtsolvabilitªtsbedarf (GSB) basierend auf der Standardformel ¿ber den Pla-

nungshorizont ergªnzt. Darauf aufbauend gehºren Stresstests und Szenarioanalysen sowie ein Nachweis 

¿ber seine Wirksamkeit zu den Elementen des ORSA-Prozesses. ORSA beinhaltet zusªtzlich eine aus-

f¿hrliche Modellreflektion und -plausibilisierung. Die ¦berpr¿fung der Angemessenheit der Methoden 

zur Ermittlung des Risikoprofils umfasst neben einer ausf¿hrlichen Analyse der Einzelrisiken auch eine 

Bewertung der im Modell hinterlegten Korrelationen. Dar¿ber hinaus erfolgt ein Abgleich der Risiken 

gemªÇ Standardformel mit dem unternehmenseigenen Risikoprofil, um Risiken auÇerhalb der Standard-

formel zu identifizieren und diese im GSB ber¿cksichtigen zu kºnnen. 

In den Vorgaben in Bezug auf die Durchf¿hrung eines ORSA werden dabei verschiedene Aspekte aus 

anderen bestehenden Leit- und Richtlinien aufgegriffen. Beispielsweise konkretisiert das Risikotragfªhig-

keitskonzept die Kapitaladªquanz zur unterjªhrigen Steuerung. Gleichwohl ist diese Zielquote f¿r die 

Analyse der unternehmensindividuellen Solvabilitªtssituation zum Betrachtungszeitpunkt ebenso maÇ-

geblich, wie f¿r den Planungshorizont im Rahmen des ORSA-Prozesses.  

Zusammenfassend ist ORSA das Bindeglied zwischen Solvency II, Geschªfts- und Risikostrategie, mit-

telfristiger Planung sowie Risikotragfªhigkeitskonzept und damit Klammer um alle Bestandteile der stra-

tegischen und risikostrategischen Unternehmenssteuerung. 
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Im gesamten ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern besteht der ORSA-Prozess aus einer retro-

spektiven und einer prospektiven Komponente. Die retrospektive Komponente umfasst dabei alle auf den 

Jahresabschluss aufsetzenden Aktivitªten, wie die Analyse der Standardformelberechnungen zum 31.12. 

des Vorjahres und die Prozess¿berpr¿fung. Die prospektive Komponente beinhaltet dagegen die risiko-

orientierte Analyse der mittelfristigen Unternehmensplanung einschlieÇlich Stresstests und der Berech-

nung eines Gesamtsolvabilitªtsbedarfs f¿r jedes Jahr sowie im Bedarfsfall der Ableitung von MaÇnahmen 

zur Ergebnis- und Risikosteuerung. Dies hat in Konsistenz mit der Geschªfts- und Risikostrategie zu er-

folgen. Ein wesentliches Ergebnis dieser Stresstests und Berechnungen ist, dass die Ausstattung mit Ei-

genmitteln ¿ber den gesamten Planungszeitraum stets auskºmmlich zur Erf¿llung der Solvabilitªtsanfor-

derungen ist.  

Ausgehend von der Geschªftsstrategie, welche unter anderem die Produkt- und Kapitalanlagestrategie 

zum Gegenstand hat, erfolgt die mittelfristige Unternehmensplanung nach HGB. Die prospektive Kom-

ponente des ORSA fuÇt auf dieser mittelfristigen Planung und dient unter anderem der Sicherstellung der 

geschªfts- beziehungsweise risikostrategischen Ziele im Planungszeitraum. Im Bedarfsfall erfolgt eine 

R¿ckkopplung aus dem ORSA-Ergebnis in den Planungsprozess. Die Einbindung des ORSA-Prozesses 

in die Entscheidungsprozesse des Unternehmens ist somit sichergestellt. 

Der planmªÇige Prozess des ORSA wird aufgrund seiner Lªnge und Komplexitªt einmal jªhrlich durch-

laufen. Die zugrunde liegende Mittelfristplanung wird ebenfalls jªhrlich einmal durchlaufen. Dar¿ber hin-

aus beeinflusst auch das Risikoprofil, unter anderem beschrieben durch die Volatilitªt des Kapitalbedarfs 

im Verhªltnis zur Kapitalausstattung, die Frequenz des regelmªÇigen ORSA-Prozesses. Aufgrund der ste-

tigen Risikopolitik und Geschªftsstrategie sieht der ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern auch 

vor diesem Hintergrund die jªhrliche Durchf¿hrung des ORSA-Prozesses als gerechtfertigt an. Der 

ORSA-Prozess ist eng verzahnt mit den regelmªÇig stattfindenden ALM-Sitzungen, an denen alle Vor-

standsmitglieder teilnehmen. Somit ist sichergestellt, dass der Vorstand den Prozess lenkt, die Durchf¿h-

rung der Beurteilung festlegt und die Ergebnisse hinterfragt. Dar¿ber hinaus beschlieÇt der Vorstand die 

ORSA-Richtlinie und ist somit in die Festlegung und Aktualisierung des aufbau- und ablauforganisatori-

schen Rahmens des ORSA-Prozesses mit eingebunden. Die Ergebnisse des ORSA-Prozesses werden in 

einem Bericht dokumentiert und vom Vorstand verabschiedet. 

Dar¿ber hinaus erfolgt eine auÇerplanmªÇige Durchf¿hrung des Prozesses (ad-hoc ORSA) bei Eintritt 

von Ereignissen, die voraussichtlich materielle Verªnderungen des Geschªftes, des Ergebnisses, der 

Governancefunktion, des Risikoprofils oder der Solvenz- oder Finanzposition des Unternehmens nach 

sich ziehen. Auslºser kºnnen beispielsweise Unternehmenskªufe oder -verkªufe sowie neu entstehende 

Risiken von groÇem AusmaÇ sein. 

  



 

GOVERNANCE-SYSTEM| 36 

B.4 Internes Kontrollsystem 

Das interne Kontrollsystem ist neben dem Risikomanagementsystem ein weiterer zentraler Bestandteil des 

Governance-Systems. Es umfasst die Gesamtheit der unternehmensinternen Steuerungs- und ¦berwa-

chungsprozesse. Seine Zielsetzung liegt in der Gewªhrleistung der Wirksamkeit und Effizienz betrieblicher 

Ablªufe, der Einhaltung rechtlicher und interner Vorgaben sowie der Verf¿gbarkeit und Verlªsslichkeit 

finanzieller und nicht-finanzieller Informationen. Damit fºrdert das interne Kontrollsystem mittelbar das 

Management von operationellen Risiken. Das interne Kontrollsystem ist in die Geschªftsprozesse im 

ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern integriert und wird in allen Bereichen des Unternehmens 

angewendet.  

B.4.1 Beschreibung des internen Kontrollsystems  

Das interne Kontrollsystem (IKS) ist neben dem Risikomanagementsystem weiterer zentraler Bestandteil 

des Governance-Systems. Es umfasst die Gesamtheit der unternehmensinternen Steuerungs- und ¦ber-

wachungsprozesse. Die Implementierung und Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems erfolgt f¿r 

alle Versicherungsgesellschaften des ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzerns ï jenseits einzelner 

regulatorischer Unterschiede f¿r Unternehmen, die nicht Solvency II unterliegen ïeinheitlich.  

Im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern sind die wesentlichen Ziele des internen Kontrollsys-

tems die Gewªhrleistung  

ƴ der Wirksamkeit und der Wirtschaftlichkeit der Geschªftstªtigkeit, 

ƴ der Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen, allen aufsichtsrechtlichen Anforderungen und internen 

Vorgaben sowie Unternehmenszielen und  

ƴ der Verf¿gbarkeit und der Verlªsslichkeit finanzieller und nicht finanzieller Informationen. 

Aufgrund dieser Zielsetzungen dient das interne Kontrollsystem mittelbar dem Management von operati-

onellen Risiken. 

Das interne Kontrollsystem umfasst alle Grundsªtze, Verfahren und MaÇnahmen, die darauf ausgerichtet 

sind, die oben genannten Ziele zu erreichen. Ohne auf einzelne Besonderheiten f¿r Versicherungsunter-

nehmen, die nicht Solvency II unterliegen einzugehen, sind die zentralen Komponenten des internen Kon-

trollsystems f¿r Versicherungsunternehmen im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern die Folgen-

den:  

ƴ Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren 

ƴ Interner Kontrollrahmen 

ƴ Compliance-Funktion 

ƴ Angemessene unternehmensinterne Berichtserstattung auf allen Unternehmensebenen  

ƴ Angemessene Systeme und Strukturen zur ¦bermittlung der Informationen an die Aufsichtsbehºrde 

Als bedeutende Komponenten werden in diesem Kapitel nachstehend die Compliance-Funktion und der 

interne Kontrollrahmen, nªher dargestellt.  

Das interne Kontrollsystem im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern st¿tzt sich auf das Modell 

der drei Verteidigungslinien. Interne Kontrollen und risikobewusstes Verhalten der operativen Bereiche 



 

37 | GOVERNANCE-SYSTEM 

bildet die erste Verteidigungslinie. In der zweiten Verteidigungslinie nehmen die Schl¿sselfunktionen Ri-

sikomanagement, Compliance und Versicherungsmathematische Funktion eine ¦berwachungsfunktion 

im Rahmen ihrer Aufgaben wahr. In der dritten Verteidigungslinie pr¿ft die Revisionsfunktion u.a. die 

gesamten Betriebs- und Geschªftsablªufe und das interne Kontrollsystem (IKS). Die Revisionsfunktion 

f¿hrt somit eine prozessunabhªngige, nachgelagerte Pr¿fung der ersten beiden Verteidigungslinien durch. 

 

 

 

Eine wesentliche Komponente des internen Kontrollsystems ist der interne Kontrollrahmen.  

Der interne Kontrollrahmen besteht aus folgenden f¿nf Komponenten: 
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Das interne Kontrollumfeld legt die Grundlagen f¿r den Umgang mit den Risiken zur Erreichung der 

eingangs aufgef¿hrten wesentlichen Ziele des IKS fest. Von entscheidender Bedeutung sind die Risiko-

sensibilitªt und das Kontrollbewusstsein der Mitarbeiter. Durch die jªhrliche Prozess¿berpr¿fung und die 

Durchf¿hrung von Kontrolltests bei wesentlichen Prozessen haben die Prozess-Verantwortlichen Be-

wusstsein im Umgang mit Risiken und deren Kontrollen entwickelt. Weiterhin wird das Kontrollumfeld 

maÇgeblich durch die Integritªt, die Vorgabe ethischer Werte, die Organisationsstruktur und den F¿h-

rungsstil beeinflusst. Dazu hat der ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern unter anderem Verhal-

tensregelungen f¿r das Management und die Mitarbeiter implementiert. Geprªgt wird das interne Kon-

trollumfeld auch durch interne Vorgaben, Prozesse und Verantwortlichkeiten, welche sich zum Beispiel 

aus Richtlinien und Arbeitsanweisungen ergeben. Das interne Kontrollumfeld trªgt zum Verstªndnis und 

zur Akzeptanz der internen Kontrollen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei. 

Bei der internen Kontrolltªtigkeit erfolgt auf Basis der dokumentierten Prozessablªufe eine systemati-

sche Identifikation erheblicher Prozess- und Bearbeitungsrisiken. Den erheblichen Prozessrisiken werden 

Kontrollaktivitªten ï sogenannte Schl¿sselkontrollen ï zugeordnet. Die Kontrollaktivitªten sind Grunds-

ªtze und Verfahren, die einen Beitrag zur Risikosteuerung leisten beziehungsweise sicherstellen, dass Tª-

tigkeiten zur Risikosteuerung umgesetzt werden und die Erreichung der Unternehmensziele dadurch ge-

wªhrleistet ist. Eine ausgewogene Mischung verschiedenartiger interner Kontrolltªtigkeiten, etwa pro-

zessintegrierter und prozessunabhªngiger sowie vorbeugender (prªventiver) und aufdeckender (detektiver) 

MaÇnahmen, als auch eine Fokussierung auf Schl¿sselkontrollen fºrdert die Wirksamkeit der internen 

Kontrollen. Eine ¦bersicht zu im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern eingesetzten MaÇnahmen 

gibt die untenstehende Grafik.  

Kontrollumfeld

Kontrolltätigkeit

ÜberwachungKommunikation

Prüfung
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Das ¦berwachungssystem im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern ist in nachfolgender Abbil-

dung dargestellt: 

 

 

 

Die Einrichtung und ¦berwachung eines wirksamen internen Kontrollsystems liegt in der Verantwortung 

der Geschªftsleitung. F¿r die Wahrnehmung der ¦berwachungsfunktion hat die Geschªftsleitung insbe-

sondere die Compliance-, Risikomanagement- und Versicherungsmathematische Funktion beauftragt. Die 

¦berwachung betrifft alle Komponenten des internen Kontrollrahmens, das heiÇt das Kontrollumfeld, die 

Kontrolltªtigkeiten und die Kommunikation. Die Überwachung umfasst nicht nur die laufende Einhaltung 

der Anforderungen, sondern auch die Anpassung bei veränderten Rahmenbedingungen. Zum Beispiel be-

obachtet der Compliance-Officer gesetzliche und rechtliche Entwicklungen sowie identifiziert und analy-

siert compliance-relevante Risiken. Die Versicherungsmathematische Funktion ist für die Überwachung 

des gesamten Prozesses zur Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen und Sicherstellung 

der Einhaltung der regulatorischen Vorgaben bzgl. Berechnung der versicherungstechnischen Rückstel-

lungen zuständig. Die Risikomanagementfunktion koordiniert die Risikomanagementaktivitäten in allen 

Geschäftsbereichen innerhalb der Unternehmen sowie auf Konzernebene. In dieser Rolle ist die Risiko-

managementfunktion zuständig für die Koordination der dezentralen Identifikation, Bewertung, Analyse, 

und Steuerung von bestehenden und potenziellen / neuen Risiken auf Einzelbasis, insbesondere die früh-

zeitige Erkennung bestandsgefährdender Risiken. Im Rahmen ihrer Risikoüberwachungsaufgabe über-

wacht die Risikomanagementfunktion das Risikoprofil auf Einzelunternehmens- und Konzernebene. Die 

Überwachungssystem
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Prozess-Verantwortlichen überprüfen zudem die in ihrem Zuständigkeitsbereich erstellten internen Kon-

trollsystem-Dokumentationen (IKS-Dokumentationen) bez¿glich ihrer Aktualität und führen die Kon-

trolltests durch. Eine entsprechende Kontrolle erfolgt im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit, zum 

Beispiel durch das Vier-Augen-Prinzip und durch den direkten Vorgesetzten. Kontrolltätigkeiten und Ver-

antwortlichkeiten für Kontrolltätigkeiten können im Rahmen von Richtlinien, Arbeitsanweisungen oder 

ähnlichem festgelegt werden. Dar¿ber hinaus existieren im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern 

Kontrollfunktionen wie beispielsweise ein Informationssicherheits-, Geldwªsche-, und Datenschutzbe-

auftragter. 

Eine umfassende interne Kommunikation trªgt zur Risikotransparenz und einem einheitlichen Verstªnd-

nis von Risiken und Kontrollen bei. Informationen ¿ber das Risikomanagement, insbesondere die Defini-

tion und Abgrenzung des Risikobegriffs sowie die Grundsªtze zur Risikoidentifikation sind in der Richt-

linie ĂRisikokommunikationñ festgelegt. In der Regel erfolgt die Meldung von risikorelevanten Sachver-

halten ¿ber den direkten Vorgesetzten an das Risikomanagement. Die Richtlinie ĂCompliance-Kommu-

nikationñ richtet zudem diverse Kommunikationsprozesse zu compliancebezogenen Themen ein, welche 

ad-hoc oder quartalsweise erfolgen und trifft Festlegungen für das regelmäßige Berichtswesen des Com-

pliance-Officers. Die Richtlinien ĂRisikokommunikationñ und ĂCompliance-Kommunikationñ sind ¿ber 

das Intranet allen Mitarbeitern des ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzerns zugªnglich. Für den 

Fall der anonymen Meldung hat der Konzern das Whistleblowing System eingerichtet, das vom Konzern-

Compliance-Officer verwaltet wird. Über das System können insbesondere auch Hinweise auf zweifel-

hafte Vorgänge oder Verstöße gegen interne sowie gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben gemel-

det werden. Durch das System soll vermieden werden, dass die negativen Informationen zurückgehalten 

werden. Ferner informiert bei risikorelevanten Feststellungen im Rahmen ihrer Prüfung die Konzernrevi-

sion zeitnah das Risikomanagement. Dar¿ber hinaus regelt die oben genannte Richtlinie ĂRisikokommu-

nikationñ die vierteljªhrliche Berichterstattung sowie die Ad-hoc-Meldewege an Vorstand und Aufsichts-

rat. Dadurch wird sichergestellt, dass das Management die zur Entscheidungsfindung erforderlichen In-

formationen zeitnah erhält. Weiterhin tragen persönliche Gespräche und regelmäßige Treffen auf allen 

Unternehmensebenen dazu bei, dass die beteiligten Personen mit den notwendigen Informationen versorgt 

werden.  

Im Rahmen der Pr¿fung pr¿ft und beurteilt die Konzernrevision als prozessunabhªngige Instanz das 

durch die Fachbereiche im Auftrag des Vorstandes eingerichtete interne Kontrollsystem. Voraussetzung 

ist daf¿r die Festlegung des Pr¿fungsgegenstandes in Bezug auf das erweiterte Begriffsverstªndnis des 

internen Kontrollsystems gemªÇ aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Die Pr¿fung seitens der Konzernre-

vision bewertet insbesondere die Wirksamkeit und Angemessenheit des internen Kontrollsystems sowie 

die Vollstªndigkeit der dazugehºrigen IKS-Dokumentation. Dar¿ber hinaus ¿berpr¿ft die Revision die 

Funktionsfªhigkeit und die ZweckmªÇigkeit der Kontrollen. Die Pr¿fung der Angemessenheit und Wirk-

samkeit des internen Kontrollsystems ist ein fester Bestandteil jeder Revisionspr¿fung. Die Ergebnisse 

dieser Pr¿fung m¿nden somit in dem Revisionsbericht und werden an den Vorstand berichtet. ¦ber die im 

Rahmen des Follow-Up festgestellten nicht umgesetzten MaÇnahmen wird jªhrlich an den Gesamtvor-

stand berichtet. Der Vorstand stellt durch geeignete MaÇnahmen sicher, dass die notwendigen Anpassun-

gen zeitnah umgesetzt werden. Als weitere Pr¿fungsinstanz kann die Pr¿fung des internen Kontrollrah-

mens durch die Wirtschaftspr¿fer gesehen werden. 

Gegen¿ber dem Vorjahr kam es zu einigen Anpassungen an dem internen Kontrollsystem sowie den dazu 

maÇgeblichen Richtlinien. So wurde die Differenzierung zwischen den Tªtigkeiten der zweiten und dritten 

Verteidigungslinie sowie die Unterschiede zwischen ¦berwachung und Pr¿fung als Bestandteile des in-

ternen Kontrollrahmens nªher herausgearbeitet. Damit wurde das interne Kontrollsystem im ALTE 



 

41 | GOVERNANCE-SYSTEM 

LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern weiter profiliert und verbessert. Weiterhin wurden prozessuale 

Ablªufe und Vorgaben klargestellt, um die Effizienz der Prozesse weiter zu steigern. Angemessenheit des 

internen Kontrollsystems zum Risikoprofil  

B.4.2 Angemessenheit des internen Kontrollsystems zum Risikoprofil 

In seiner Gestaltung sorgt das interne Kontrollsystem daf¿r, dass eine ¦bersicht ¿ber wesentliche Prozesse 

erreicht wird. Aus der Analyse dieser Prozesse kºnnen Kontrollaktivitªten f¿r die mit den Prozessen ver-

bundenen Prozess- und Bearbeitungsrisiken abgeleitet werden. Um die Wirksamkeit der Schl¿sselkon-

trollen zu erhºhen, werden die Kontrollaktivitªten mºglichst direkt in die Geschªftsprozesse integriert. 

Die Schl¿sselkontrollen werden durch jªhrliche Kontrolltests, sowie auÇerdem durch regelmªÇige Pr¿-

fungen der Revision ¿berpr¿ft, sodass deren Wirksamkeit, Effizienz und Nachvollziehbarkeit sicherge-

stellt ist. Weiterhin erfolgt durch verschiedene Funktionen und Stellen eine ¦berwachung beziehungs-

weise Pr¿fung der Internen Kontrollen. Neben diesen wesentlichen Kontrolltªtigkeiten und der ¦berwa-

chung sorgt das interne Kontrollsystem ¿ber die Gestaltung der Kommunikation auch f¿r die Allokation 

von relevanten Informationen auf den entsprechenden Organisationsebenen. Durch die beschriebene in-

terne Kommunikation wird sichergestellt, dass bei allen Mitarbeitern ein angemessenes Bewusstsein ¿ber 

das interne Kontrollsystem und ihre Rolle in diesem besteht und die Geschªftsleitung ¿ber alle erforder-

lichen Informationen verf¿gt. 

Diese Gestaltung des internen Kontrollsystems fºrdert somit die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der 

Geschªftstªtigkeit, die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen, sowie allen aufsichtsrechtlichen An-

forderungen und internen Vorgaben und Unternehmenszielen und die Verf¿gbarkeit und der Verlªsslich-

keit finanzieller und nicht finanzieller Informationen. Weiterhin leistet das interne Kontrollsystem einen 

wesentlichen wichtigen Beitrag zum Management operationeller Risiken, indem mºgliche Risiken im 

Rahmen der operativen Tªtigkeit identifiziert, vermieden beziehungsweise deutlich reduziert werden. So 

fºrdert es auÇerdem die Risikokultur. Durch die interne Kommunikation entsteht zudem ein hohes Kon-

trollbewusstsein bei den Prozess-Ownern, was einen Indikator f¿r ein wirksames internes Kontrollsystem 

darstellt. Die regelmªÇige ¦berwachung und Pr¿fung seitens verschiedener Abteilungen und Funktionen 

fºrdert dabei Wirksamkeit, Verbesserung und Durchdringung der internen Kontrollen. 

Dementsprechend ist das interne Kontrollsystem angemessen zum Risikoprofil ausgestaltet. 

B.4.3 Umsetzung der Compliance-Funktion  

Die Compliance-Funktion dient der Aufdeckung von compliance-relevanten Schwachstellen. Sie ¿ber-

wacht die Einhaltung der Gesetze, die f¿r den Betrieb des Versicherungsgeschªfts gelten, der unterneh-

mensinternen Grundsªtze und der Richtlinien des Konzerns.  

Ziel der Compliance-Funktion ist es insbesondere, durch einen stªndigen und fortlaufenden Risikokon-

trollprozess compliance-relevante Verbesserungsmºglichkeiten zu entdecken und diese umzusetzen. Hier-

durch wird ein rechtskonformes und redliches Verhalten bewirkt, um so Schaden von dem Unternehmen 

abzuwenden sowie dessen Glaubw¿rdigkeit und Reputation zu gewªhrleisten beziehungsweise zu stªrken. 

Die Aufgaben der Compliance-Funktion sind insbesondere die Prªvention (Vermeidung von Fehlverhalten 

durch Schulung und Beratung), die Aufdeckung von mºglichem Fehlverhalten sowie die entsprechende 
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Reaktion darauf. Diese Aufgaben erf¿llt die Compliance-Funktion zum einen durch prªventive Schu-

lungsmaÇnahmen und Beratung, zum anderen durch einen eigenen Risikokontrollprozess aus Risikoiden-

tifikation, -analyse, -bewertung und -steuerung sowie durch die entsprechende Berichterstattung. 

Die Gesellschaft hat ihre Compliance-Organisation nach dem sogenannten dezentralen Ansatz eingerich-

tet. Das heiÇt, die unterschiedlichen Compliance-Aufgaben im Rahmen der Compliance-Funktion werden 

einerseits von einem der Geschªftsleitung direkt unterstellten Compliance-Officer und andererseits inner-

halb der vorhandenen Unternehmensorganisation von den Compliance-Verantwortlichen wahrgenommen. 

Der Compliance-Officer wird von einem Compliance-Komitee der jeweiligen Gesellschaft unterst¿tzt und 

beraten. 

Der Compliance-Officer ist als oberster Compliance-Beauftragter die zentrale Stelle der Compliance-Or-

ganisation und wird im Interesse des Unternehmens tªtig, soweit einzelne Compliance-Aufgaben von Vor-

stand/Geschªftsleitung nicht anderen Compliance-Verantwortlichen oder besonderen Compliance-Beauf-

tragten zugeordnet sind.  

Zu den Compliance-Aufgaben gehºren insbesondere:  

ƴ Beobachtung und Bewertung gesetzlicher und rechtlicher Entwicklungen, 

ƴ Identifikation und Analyse compliance-relevanter Risiken, 

ƴ Entwicklung risikobegrenzender MaÇnahmen, 

ƴ Entwicklung und Durchf¿hrung von Kontrollverfahren,  

ƴ Information und Beratung der Geschªftsleitung zu Compliance-Fragen, 

ƴ Information, Beratung und Schulung der Compliance-Verantwortlichen,  

ƴ regelmªÇige Berichterstattung an das f¿r Compliance zustªndige Mitglied der Geschªftsleitung, 

ƴ Erstellung eines Compliance-Planes zu Beginn des Kalenderjahres, der die Jahresplanung zu den wich-

tigsten Compliance-Themen enthªlt. 

Des Weiteren sind dem Compliance-Officer die Sonderfunktionen Datenschutzbeauftragter, Geldwªsche-

beauftragter und AuÇenwirtschaftsbeauftragter zugeordnet. 

Bei dem Compliance-Officer handelt es sich um einen persºnlich und fachlich geeigneten Mitarbeiter der 

1. F¿hrungsebene, der ¿ber eine fundierte akademische Ausbildung und mehrjªhrige Berufserfahrung im 

rechtlichen Unternehmensumfeld verf¿gt. 

Der Compliance-Officer ist mit allen erforderlichen Kapazitªten und Sachmitteln ausgestattet. Er hat ein 

jederzeitiges Zugangsrecht zu Geschªftsrªumen, Mitarbeitern und Archiven sowie ein jederzeitiges Ein-

sichtsrecht in alle compliance-relevanten Unterlagen. Der Compliance-Officer hat das Recht auf Durch-

f¿hrung eigenstªndiger ¦berpr¿fungen und Untersuchungen mºglicher Compliance-Verletzungen. Er 

kann spezialisierte Mitarbeiter oder ï im Einvernehmen mit dem Fachvorstand Compliance ï externe 

Sachverstªndige hinzuziehen. 

Der Compliance-Officer berichtet quartalsweise ï bei entsprechendem Bedarf auch ad-hoc ï an den Fach-

vorstand Compliance. Der Bericht beinhaltet die aktuelle Lage und Situation zu Compliance und enthªlt 

gegebenenfalls Anregungen, Verbesserungsvorschlªge oder Hinweise auf eine Weiterentwicklung des 

Compliance-Systems. Auf der Basis der Quartalsabfragen und des Quartalsberichtes informiert der Com-

pliance-Officer den Fachvorstand Compliance. Der Fachvorstand Compliance informiert den Gesamtvor-

stand und den Aufsichtsrat. Der Compliance-Officer nimmt auÇerdem an den Quartalssitzungen des Risi-

kokomitees teil. 
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Das Compliance-Komitee unterst¿tzt und berªt den Compliance-Officer bei seinen Aufgaben. Es hilft 

Compliance-Risiken im Unternehmen zu identifizieren und zu analysieren und fºrdert durch eigenes 

Fachwissen die Entwicklung von Strategien und MaÇnahmen zur Steuerung, Kontrolle und Eingrenzung 

von Compliance-Risiken.  

Die Mitglieder des Compliance-Komitees informieren den Compliance-Officer stªndig und zeitnah ¿ber 

compliance-relevante Vorgªnge und Entwicklungen aus ihrem Zustªndigkeitsbereich.  

Das Compliance-Komitee der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung besteht aus folgenden Personen, 

die f¿r die wesentlichen Compliance-Bereiche zustªndig sind:  

ƴ Compliance-Officer LEBEN (Vorsitz und Einberufung), 

ƴ Stellvertretender Compliance-Officer, 

ƴ Datenschutzbeauftragter, 

ƴ Leiter Konzernrevision,  

ƴ Leiter Personal und Soziales,  

ƴ Leiter Risikomanagement,  

ƴ Geldwªschebeauftragter LEBEN,  

ƴ Informationssicherheitsbeauftragter, 

ƴ Compliance-Beauftragte Vertrieb, 

ƴ Compliance-Officer der anderen Konzerngesellschaften.  

Im Einzelfall kann der Compliance-Officer zu den Sitzungen weitere Compliance-Verantwortliche, Ver-

treter oder Spezialisten hinzuziehen. Das Compliance-Komitee der ALTE LEIPZIGER Lebensversiche-

rung tritt mindestens zweimal im Jahr und bei Bedarf ad-hoc zusammen. 

Neben diesem Compliance-Komitee ist bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung ein Konzern-

Compliance-Komitee eingerichtet, das die Tochtergesellschaften einbezieht und gesellschafts¿bergrei-

fende Aufgaben hat. 

Die Compliance-Verantwortlichen stellen in ihrem jeweiligen Zustªndigkeitsbereich in eigener Verant-

wortung die Einhaltung von Recht und Gesetz, der internen Unternehmensregelungen (insbesondere 

Richtlinien, Arbeitsanweisungen) sowie der allgemein g¿ltigen Grundsªtze der Redlichkeit sicher. Im Zu-

sammenwirken mit dem Compliance-Officer informieren, beraten, schulen und ¿berwachen sie ihre Mit-

arbeiter regelmªÇig und anlassbezogen zu allen compliance-relevanten Themen.  

Die Compliance-Verantwortlichen sind: 

ƴ die Zentralbereichsleiter, 

ƴ die dem Vorstand direkt unterstellten Personen (Bereichsleiter und Sonderfunktionen), 

ƴ der Verantwortliche Aktuar, 

ƴ die versicherungsmathematische Funktion, 

ƴ der Datenschutzbeauftragte, 

ƴ der Informationssicherheitsbeauftragte, 

ƴ der Geldwªschebeauftragte, 

ƴ die Compliance-Beauftragte Vertrieb.  

Der Fachvorstand Compliance kann in Abstimmung mit dem Compliance-Officer weitere Personen als 

Compliance-Verantwortliche definieren oder einzelne Personen von dieser Eigenschaft ausnehmen. 
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Die Compliance-Verantwortlichen sind gegen¿ber dem Compliance-Officer jederzeit zur Information 

¿ber alle compliance-relevanten Vorgªnge und Entwicklungen verpflichtet. Besondere Vorkommnisse 

melden sie dem Compliance-Officer ad-hoc. Auf Anforderung des Compliance-Officers geben sie eine 

Compliance-Erklªrung ab.  

Zweimal jªhrlich berichtet der Compliance-Officer dar¿ber hinaus dem f¿r Compliance zustªndigen Auf-

sichtsrats-Pr¿fungsausschuss. 

Die Gesellschaft hat ihre Compliance-Funktion auf der Grundlage einer Beschreibung des Compliance-

Management-Systems (CMS) eingerichtet. Sie beinhaltet eine Darstellung der gemeinsamen Kultur, der 

Ziele, der Organisation, der Risiken, des Programms, der Kommunikation, der ¦berwachung und der 

fortlaufenden weiteren Verbesserung des Systems. Die CMS-Beschreibung wird vom Compliance-Officer 

erstellt und regelmªÇig, mindestens einmal jªhrlich, aktualisiert. Sie beschreibt die Grundelemente des im 

Konzern eingerichteten Compliance-Management-Systems und verkn¿pft die im Konzern geltenden ein-

gef¿hrten Regelungen und MaÇnahmen.  

Auf der Basis dieser CMS-Beschreibung hat die Gesellschaft eine umfassende Risikoanalyse durchgef¿hrt. 

Dieser Prozess umfasst die Identifizierung etwaiger Risiken, die Durchf¿hrung einer Risikobewertung 

und die Entwicklung von Strategien zur Steuerung und Minderung der identifizierten Risiken. Auf diese 

Weise wurde analysiert, welche Risiken in den einzelnen Verantwortungsbereichen und bei den Geschªfts-

vorfªllen bestehen und ob die vorhandenen MaÇnahmen ausreichend sind. Gegebenenfalls weitere not-

wendige MaÇnahmen wurden umgesetzt.  

Die Gesellschaft hat ihr Compliance-Management-System in den Bereichen Betrugsprªvention, Korrup-

tionsprªvention und Wettbewerbsrecht von externen Wirtschaftspr¿fern ¿berpr¿fen lassen. Im Ergebnis 

wurde der Gesellschaft bescheinigt, dass die Beschreibung ihres Compliance-Management-Systems dem 

Wirtschaftspr¿fer-Standard IDW PS 980 entspricht und angemessen ist. 

Auf der Grundlage dieser ¦berpr¿fungen sind die vorhandenen MaÇnahmen in Bezug auf das Risikoprofil 

der Gesellschaft angemessen. So sind alle wesentlichen Risiken im Bereich Compliance durch das CMS 

abgedeckt und entsprechende MaÇnahmen darin vorgesehen. 
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B.5 Funktion der Internen Revision 

Zu den Aufgaben der internen Revision gehºrt es, die Betriebs- und Geschªftsablªufe, das Risikomanage-

ment und ïcontrolling, sowie das IKS innerhalb der Zustªndigkeitsbereiche zu pr¿fen. Pr¿fmaÇstab ist 

die Wirksamkeit und Angemessenheit des Governance-Systems, die OrdnungsmªÇigkeit, ZweckmªÇigkeit, 

Sicherheit und Wirtschaftlichkeit und die Einhaltung rechtlicher und betrieblicher Vorgaben. Die Pr¿fun-

gen erfolgen nach einem risikoorientierten Pr¿fplan. Die interne Revision erstellt Pr¿fungsberichte, ¿ber-

wacht die Umsetzung empfohlener MaÇnahmen und legt jªhrlich dem Vorstand einen Bericht zu den we-

sentlichen Pr¿fungsfeststellungen vor. Auch berªt die Interne Revision die Fachbereiche bei der Verbes-

serung der Kontrollsysteme. Die Interne Revision hat ein umfassendes und uneingeschrªnktes Recht auf 

Information und ist objektiv und unabhªngig in der Aufgabenerf¿llung. 

B.5.1 Beschreibung der Funktion 

Die Konzernrevision ¿bernimmt die Interne Revisionsfunktion f¿r alle Unternehmen des ALTE LEIPZI-

GER ï HALLESCHE Konzerns, soweit die Konzernunternehmen nicht ¿ber eine eigene Revisionsfunk-

tion verf¿gen (ALTE LEIPZIGER Bauspar AG) oder diese Aufgabe an Dritte ausgelagert haben (ALTE 

LEIPZIGER Trust GmbH). Organisatorisch gehºrt die Konzernrevision zur ALTE LEIPZIGER Lebens-

versicherung und HALLESCHE Krankenversicherung. Die Konzernrevision ist direkt dem Vorstandsvor-

sitzenden der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung und der HALLESCHE Krankenversicherung Herrn 

Christoph Bohn unterstellt. Die Funktion der Internen Revision wird vom Zentralbereichsleiter der Kon-

zernrevision, den beiden Bereichsleitern (ein Bereichsleiter f¿r den Standort Oberursel, ein Bereichsleiter 

f¿r den Standort Stuttgart) und den elf Mitarbeitern des Zentralbereichs Konzernrevision wahrgenommen. 

Intern Verantwortliche Person der Schl¿sselfunktion ĂRevisionsfunktionñ ist der Zentralbereichsleiter 

Konzernrevision, Herr Dr. Michael Klatt. Dar¿ber hinaus gab es keine wesentlichen Verªnderungen in der 

Revisionspolitik des Vorstands, der Struktur und im Aufbau der Revisionstªtigkeit. Sowohl der Zentral-

bereichsleiter der Konzernrevision als auch die Bereichsleiter und Mitarbeiter der Konzernrevision neh-

men ausschlieÇlich Revisionsaufgaben wahr. 

Die Interne Revision besitzt gegen¿ber anderen Stellen, insbesondere den anderen Governance-Funktio-

nen gegen¿ber, keine Weisungsbefugnis. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben hat die Konzernrevision ein 

jederzeit vollstªndiges und uneingeschrªnktes Informationsrecht. 

Die Interne Revision erbringt objektive Pr¿fungs- und Beratungsleistungen, die darauf ausgerichtet sind 

Mehrwerte zu schaffen und die Geschªftsprozesse zu verbessern. Die Aufstellung des Jahres-Pr¿fplans 

erfolgt systemunterst¿tzt und risikoorientiert anhand einer dynamisierten Risikokennziffer, die das Risi-

koprofil des Pr¿ffeldes angemessen beurteilt. Zur Ermittlung der Risikokennziffer erfolgte f¿r jedes Pr¿f-

feld eine Einordnung des Risikoprofils anhand der Risikogewichtung auf Basis verschiedener Risikoka-

tegorien und deren jeweiliger Ausprªgung. Das Risikoprofil ergibt sich so aus dem Produkt von Risiko-

gewichtung und Ausprªgung und bestimmt den Pr¿fungsturnus sowie die Zusammensetzung des Pr¿-

fungsplans. Hierbei soll jedes Pr¿ffeld innerhalb eines Zeitraumes von bis zu 5 Jahren systematisch ge-

pr¿ft werden. Pr¿ffelder mit tendenziell hºherem Risikopotenzial werden jªhrlich gepr¿ft. Nach jeder 

Revision eines Pr¿ffeldes wird die Angemessenheit der Risikoeinschªtzung bezogen auf das Risikoprofil 

¿berpr¿ft und angepasst. Sollten sich unterjªhrig die Einschªtzung bestimmter Risiken wesentlich ªndern, 

wird das Risikoprofil des Pr¿ffeldes umgehend angepasst und die Auswirkungen auf die Geschªftsorga-

nisation f¿r den Pr¿fungsplan neu beurteilt.  
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Auf dieser Basis ¿berwacht die Interne Revision innerhalb der von der Geschªftsleitung festgelegten Zu-

stªndigkeitsbereiche alle Betriebs- und Geschªftsablªufe, das Risikomanagement und -controlling sowie 

das IKS. Sie pr¿ft und beurteilt risikoorientiert 

ƴ die Wirksamkeit und die Angemessenheit des Governance-Systems 

ƴ die Wirksamkeit und Angemessenheit der Governance-Funktionen, 

ƴ die Funktionsfªhigkeit, Wirksamkeit und ZweckmªÇigkeit des durch die Fachbereiche im Auftrag des 

Vorstandes eingerichteten internen Kontrollsystems, 

ƴ die Anwendung und Wirksamkeit der Risikomanagement-, Controlling- und Informationssysteme, 

ƴ planmªÇig den gesamten Geschªftsbetrieb auf OrdnungsmªÇigkeit, ZweckmªÇigkeit, Sicherheit und 

Wirtschaftlichkeit, 

ƴ das Berichtswesen und 

ƴ die Einhaltung gesetzlicher, aufsichtsrechtlicher und betrieblicher Vorgaben sowie die Umsetzung der 

Unternehmensentscheidungen. 

Soweit wesentliche Geschªftsfelder auf Dritte ausgegliedert sind, nimmt die Interne Revision ein vertrag-

lich eingerªumtes Pr¿fungsrecht wahr.  

Zudem berªt die Interne Revision die Fachbereiche zur Qualitªt und Verbesserung der Kontrollprozesse. 

Die interne Revision gibt zu den jeweiligen Pr¿fungsobjekten gegebenenfalls Handlungsempfehlungen 

(zum Beispiel zur Qualitªtsverbesserung oder Prozessoptimierung). Sie ¿berwacht die Abstellung festge-

stellter Mªngel und die Umsetzung zugesagter MaÇnahmen sowie die Umsetzung der Entscheidungen, 

die vom Vorstand auf Basis der getroffenen Empfehlungen erlassen wurden. 

Ihre Aufgaben ¿bt die Interne Revision sowohl durch planmªÇige Pr¿fungen als auch durch Auftragspr¿-

fungen des Vorstands aus aktuellem Anlass aus. Im Rahmen ihrer Aufgaben berªt sie auch die Geschªfts-

leitung und erstattet direkt an den Vorstand sowie den anderen Schl¿sselfunktionen Bericht ¿ber den Pr¿-

fungsgegenstand, die Pr¿fungsergebnisse und Empfehlungen / MaÇnahmen jeder Pr¿fung. Einmal jªhr-

lich erstellt die Interne Revision einen Bericht ¿ber die wesentlichen Pr¿fungsfeststellungen, die dazuge-

hºrigen MaÇnahmenempfehlungen und den Stand der Mªngelbeseitigung des vergangenen Geschªftsjah-

res sowie die geplanten Pr¿fungsthemen des laufenden Geschªftsjahres. Dieser Bericht geht an den Ge-

samtvorstand und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Risikorelevante Pr¿fungsfeststellungen werden an das 

Risikomanagement weitergeleitet. Den Pr¿fungsaussch¿ssen im Konzern, die sich unter anderem mit der 

Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des internen Revisionssystems befassen, berichtet der 

Zentralbereichsleiter der Konzernrevision turnusmªÇig zwei Mal im Jahr. 

Der Leiter der Konzernrevision ist auch im Risiko- und Compliance-Komitee sowie im gesellschafts¿ber-

greifenden Konzern-Compliance-Komitee vertreten. Dar¿ber hinaus arbeitet die Interne Revision eng mit 

den Abschlusspr¿fern zusammen, um die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu gewªhr-

leisten. 

B.5.2 Sicherstellung der Objektivitªt und Unabhªngigkeit 

Die Konzernrevision f¿hrt ihre Aufgaben vollstªndig unabhªngig von anderen Funktionen, operativen 

Tªtigkeiten und Prozessen aus, da die Mitarbeiter der Internen Revision keine Verantwortlichkeiten im 
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operativen Bereich ¿bernehmen. Ihre Ergebnisse, Feststellungen und Berichte gibt die Interne Revision 

ohne Einschrªnkungen wieder.  

Die Einhaltung des Pr¿fungsplans, also die Erf¿llung der Pr¿ffunktion, geht der Beratungsfunktion vor. 

Die interne Revision schrªnkt insofern die Beratungstªtigkeit gegebenenfalls ein.  

Die Mitarbeiter der Internen Revision besitzen ¿berwiegend eine akademische Ausbildung und mehrjªh-

rige Berufserfahrung. Durch geeignete MaÇnahmen (interne und externe Weiterbildung und Qualifizie-

rungsmaÇnahmen, unternehmens¿bergreifende revisionsspezifische Erfahrungsaustausch- und Arbeits-

kreissitzungen) wird sichergestellt, dass die mit Pr¿fungs- und Beratungsaufgaben betrauten Mitarbeiter 

¿ber eine dem aktuellen Stand der zu pr¿fenden Betriebs- und Geschªftsablªufe sowie den gesetzlichen 

und aufsichtsrechtlichen fit & proper-Anforderungen entsprechende fachliche und revisionsspezifische 

Qualifikationen verf¿gen. 

B.5.3 Angemessenheit zum Risikoprofil 

Die Interne Revisionsfunktion ist, wie vorausgehend dargestellt, unabhªngig in ihrer Aufgabenerf¿llung 

und frei von operativen Pflichten. Insofern kann sie entsprechend uneingeschrªnkt und frei von Interes-

senkonflikten ihrer Pr¿ftªtigkeit nachkommen. 

Durch eine risikoorientierte Pr¿fungsplanung wird sichergestellt, dass orientiert an dem Risikoprofil ein 

hinreichender Pr¿fungsturnus gewªhrleistet ist. Inhalte und Umfang der Pr¿fungen variieren entsprechend 

des Pr¿fungsobjektes. Diese richten sich nach den spezifischen Thematiken, die f¿r ein bestimmtes Pr¿-

fungsobjekt bestehen. Ferner werden die gegebenenfalls verªnderten gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen 

und betrieblichen Anforderungen ber¿cksichtigt. Auch werden in vorausgehenden Pr¿fungen erfolgte 

Feststellungen in die Pr¿fung einbezogen.  

Mithilfe von Empfehlungen auf Basis der Pr¿fungsergebnisse, ¦berwachung der Umsetzung zugesagter 

MaÇnahmen und gegebenenfalls die ¦berwachung der Umsetzung der Entscheidungen, die vom Vorstand 

auf Basis der getroffenen Empfehlungen erlassen wurden, wirkt die interne Revisionsfunktion auÇerdem 

daraufhin, dass die Ergebnisse der Pr¿fungstªtigkeit zu einer Verbesserung in den Betriebs- und Ge-

schªftsablªufen, dem Risikomanagement und ïcontrolling sowie dem IKS f¿hren. 

Hiernach ist die interne Revisionsfunktion angemessen zum Risikoprofil ausgestaltet. 
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B.6 Versicherungsmathematische Funktion  

Kernaufgabe der Versicherungsmathematischen Funktion ist es, die Tªtigkeiten zur Bewertung der versi-

cherungstechnischen R¿ckstellungen nach den Vorgaben von Solvency II zu koordinieren und zu ¿berwa-

chen. In der Bilanz von Versicherungsunternehmen zeigen versicherungstechnische R¿ckstellungen die 

Mittel, die zur dauerhaften Erf¿llbarkeit von Verpflichtungen aus Versicherungsvertrªgen erforderlich 

sind. Die Bewertung nach Solvency II erfolgt nach anderen Anforderungen als in der HGB-Bilanz und 

setzt umfangreiche Berechnungen voraus. Daneben unterst¿tzt die Versicherungsmathematische Funktion 

das Risikomanagement und berªt den Vorstand, dem sie auch jªhrlich Bericht erstattet. Als Schl¿sselfunk-

tion ist die Versicherungsmathematische Funktion unabhªngig ausgestaltet und dem Vorstand direkt un-

terstellt. 

Bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung wird die Versicherungsmathematische Funktion vom Lei-

ter des Zentralbereichs ĂAktuariat und Versicherungstechnikñ (av) und ausgewªhlten Mitarbeitern des 

Bereichs ĂAktuarielle Grundsatzfragenñ (av-ag) wahrgenommen. Alle involvierten Personen verf¿gen 

¿ber eine akademische Ausbildung und mehrjªhrige Berufserfahrung. Sie besitzen angemessene Kennt-

nisse der Versicherungs- und Finanzmathematik, die durch interne und externe WeiterbildungsmaÇnah-

men regelmªÇig aktualisiert und gegebenenfalls vertieft werden. 

Die Gesamtverantwortung f¿r die Schl¿sselaufgaben trªgt der Leiter von av, der gleichzeitig die Funktion 

des Verantwortlichen Aktuars wahrnimmt. Dieser verf¿gt auÇerdem ¿ber eine Ausbildung zum Aktuar 

(DAV). Ein Mitarbeiter der Versicherungsmathematischen Funktion ist der Leiter des Bereichs ĂAktuari-

elle Grundsatzfragenñ und nimmt daher auch F¿hrungsaufgaben f¿r diesen Bereich wahr. Weitere Tªtig-

keiten der beteiligten Mitarbeiter sind die Mitarbeit beim HGB-Jahresabschluss, Durchf¿hrung von ALM-

Berechnungen, die Berechnung des MCEVs sowie die Mitwirkung an Planungs- und Hochrechnungen. 

Die Versicherungsmathematische Funktion ist dem Ressort ĂProdukte, Mathematik, Vertrag, Leistung Le-

benñ zugeordnet und dessen Vorstand unterstellt. Bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung ist die 

Produktentwicklung als eigener Zentralbereich auÇerhalb der Weisungsbefugnis des Inhabers der Versi-

cherungsmathematischen Funktion organisiert. Somit ist die regulatorisch geforderte Unabhªngigkeit der 

Versicherungsmathematischen Funktion gewªhrleistet. 

Die Versicherungsmathematische Funktion koordiniert und ¿berwacht alle Tªtigkeiten im Zusammenhang 

mit der Bewertung der versicherungstechnischen R¿ckstellungen f¿r Solvency II, entwickelt daf¿r ent-

sprechende Methoden, Verfahren und Prozesse, und stellt sicher, dass dabei alle regulatorischen Vorgaben 

eingehalten werden. Im Rahmen ihrer Aufgaben berªt die Versicherungsmathematische Funktion den Vor-

stand und berichtet diesem mindestens einmal jªhrlich ¿ber die Angemessenheit der versicherungstechni-

schen R¿ckstellungen und gibt eine Beurteilung der Annahme- und Zeichnungspolitik sowie der R¿ck-

versicherungsvereinbarungen ab. AuÇerdem unterst¿tzt sie die Risikomanagementfunktion insbesondere 

mit ihrer aktuariellen Expertise bei der Risikomodellierung, der Ermittlung der Solvenzkapitalanforde-

rungen und bei der Durchf¿hrung des ORSA.  

Der Inhaber der Versicherungsmathematischen Funktion nimmt auÇerdem an den Sitzungen des Risiko-

komitees teil. Die Funktionstrennung zwischen operativen Aufgaben und Kontrollaufgaben ist sicherge-

stellt. Im Rahmen des internen Kontrollsystems gemªÇ Ä 29 VAG werden die Berechnungen zu Solvency 

II ¿ber das Vier-Augen-Prinzip qualitªtsgesichert. 
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Die Ausgestaltung der Versicherungsmathematischen Funktion ist angemessen zum Risikoprofil. Durch 

die Strukturen und Ablªufe ist eine angemessene Bewertung der versicherungstechnischen R¿ckstellun-

gen ebenso gewªhrleistet, wie eine hinreichende Funktionstrennung und ¦berwachung der anderen 

Schl¿sselfunktionen. AuÇerdem wird f¿r die Erf¿llung aller regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Vor-

gaben Sorge getragen.  

 

B.7 Outsourcing  

Unter Outsourcing wird das Ausgliedern von Funktionen oder Versicherungstªtigkeiten auf ein anderes 

Unternehmen verstanden. Das Versicherungsunternehmen bleibt trotz einer Ausgliederung f¿r die Ein-

haltung aller Vorschriften und Anforderungen verantwortlich. Sªmtliche Ausgliederungen im ALTE 

LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern erfolgen im Rahmen eines vordefinierten und schriftlich fixierten 

Prozesses, der unter anderem die Durchf¿hrung von Risikoanalysen und Pr¿fungen durch das Risikoma-

nagement vorsieht. Diese Outsourcing-Politik wird dem Risikoprofil gerecht. Wichtige Ausgliederungen 

finden lediglich konzernintern statt, so dass alle wichtigen Funktionen und Versicherungstªtigkeiten im 

Sinne des Kunden innerhalb des Konzerns erbracht werden. 

Die Outsourcing-Politik sowie der gesamte Ausgliederungsprozess werden im ALTE LEIPZIGER ï HAL-

LESCHE Konzern durch eine Outsourcing-Richtlinie definiert und beschrieben. Der Ausgliederungspro-

zess wird nachfolgend dargestellt. Die Ergebnisse sªmtlicher Prozessschritte werden dokumentiert und 

protokolliert.  

GemªÇ Ä 32 Abs. 1 VAG bleibt das Versicherungsunternehmen, das Funktionen oder Versicherungstªtig-

keiten ausgliedert, f¿r die Erf¿llung aller aufsichtsrechtlichen Vorschriften und Anforderungen verant-

wortlich. Die Letztverantwortung der Geschªftsleitung bleibt auch im Falle von konzerninternen Ausglie-

derungen oder Weiterverlagerungen (Sub-Delegation) einer ausgegliederten Funktion oder Versiche-

rungstªtigkeit seitens des Dienstleisters bestehen. Daher ist es wichtig, die ausgegliederten Funktionen 

oder Versicherungstªtigkeiten zu analysieren, zu steuern und zu ¿berwachen. Die Struktur des Ausgliede-

rungsprozesses wurde entsprechend daraufhin gestaltet und setzt sich gemªÇ der folgenden Abbildung aus 

vier Phasen zusammen: 

 

Die Phase I ĂPr¿fung der Ausgliederung und Auswahl des Dienstleistersñ besteht aus der Ausgliede-

rungsentscheidung, der Klassifizierung der Ausgliederung, der Risikoanalyse der Ausgliederung, der Ent-

wicklung von Exit-Strategien und Notfallplªnen, sowie der Due Diligence-Pr¿fung (gegebenenfalls im 

Rahmen einer Ausschreibung).  

I. Prüfung der 
Ausgliederung und 

Auswahl des 
Dienstleisters

II. Verhandlung, 
Vertragsgestaltung 

und 
Vertragsabschluss

III. Laufende 
Steuerung und 
Überwachung

IV. Beendigung 
der Ausgliederung
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Von besonderer Bedeutung ist dabei die Klassifizierung der Ausgliederung. Dabei wird ¿berpr¿ft, inwie-

weit eine Ausgliederung im aufsichtsrechtlichen Sinne, eine Ausgliederung einer wichtigen Funktion oder 

Versicherungstªtigkeit oder eine Ausgliederung einer Schl¿sselfunktion gemªÇ Solvency II vorliegt. Bei 

der Ausgliederung einer Schl¿sselfunktion handelt es sich um einen Sonderfall der Ausgliederung wich-

tiger Funktionen oder Versicherungstªtigkeiten. Die Klassifizierung wird schrittweise durchgef¿hrt und 

folgt dem in der nachfolgenden Grafik dargestellten Schema.  

 

 

 

 

Die Anforderungen der Ausgliederungsrichtlinie gelten lediglich f¿r Ausgliederungen im aufsichtsrecht-

lichen Sinne, sowie Ausgliederungen wichtiger Funktionen oder Versicherungstªtigkeiten. Liegt keine 

Ausgliederung im aufsichtsrechtlichen Sinne vor, so sind die weiteren Schritte des Ausgliederungsprozes-

ses nicht zu durchlaufen. 

Nachfolgend werden im Ausgliederungsprozess in Phase II ĂVerhandlung, Vertragsgestaltung und 

Vertragsabschlussñ die Ausgliederungsvertrªge ausgestaltet, gegebenenfalls ein Ausgliederungsbeauf-

tragter benannt sowie die Ausgliederung, wenn gefordert, der BaFin angezeigt. Die Ernennung eines Aus-

gliederungsbeauftragten erfolgt, soweit eine Ausgliederung von Schl¿sselfunktionen vorliegt oder wenn 

dies im Einzelfall bei anderen Ausgliederungen von wichtigen Funktionen oder Versicherungstªtigkeiten 

erforderlich ist. Die Geschªftsleitung ist in die jeweiligen Schritte entsprechend eingebunden. 

Phase III, die Ălaufende Steuerung und ¦berwachungñ der Ausgliederung, umfasst die regelmªÇige 

¦berwachung der Leistungsqualitªt und ordnungsgemªÇen Ausf¿hrung der ausgegliederten Funktionen 

oder Versicherungstªtigkeiten. AuÇerdem sind in regelmªÇigen Abstªnden die in Phase I erfolgten Klas-

sifizierungen und Risikoanalysen zu ¿berpr¿fen und gegebenenfalls anzupassen, sowie bei Bedarf ad-hoc 

Liegt ein direkter Bezug zur 

Erbringung der Versicherungs-

leistung vor?
Handelt es sich um eine 

erheblicheFunktion oder 

Versicherungstätigkeit? 
Handelt es sich um eine 

wichtige Funktion oder 

Versicherungstätigkeit? 

Nein Nein

Ja

Ja

Keine Ausgliederung im 

aufsichtsrechtl. Sinne

Keine Ausgliederung im 

aufsichtsrechtl. Sinne
Allgemeine Ausgliederungs-

anforderungen gem. Solvency II (insb. 

§ 32 Abs. 1, 2 VAG; Rn. 242 ff., 255, 

284 ff. MaGo)

Ja
Ergänzend: 

Besondere Ausglie-

derungsanforderungen

gem. Solvency II (insb. 

§§32 Abs. 3, 47 Nr. 8, 9 

VAG; Rn. 252 ff. MaGo; 

Art. 274 Abs. 3 ff. DVO)

Die ausgegliederten Funktionen oder 
Versicherungstätigkeiten müssen einen 
unmittelbaren Bezug zur Durchführ-
ungdes Versicherungsgeschäfts auf-
weisen
ü z. B. Produktentwicklung, Tarif-

kalkulation, Leistungsbearbeitung, 
Vermögensanlage- und Verwaltung 
sowie die Bestandsverwaltung

1. Dauerhaftigkeit bzw. 
Häufigkeit der Leistungser-
bringung, z. B. automatische 
Verlängerungsklausel 

2. Materialität, je nach Bedeu-
tungder Tätigkeit für das aus-
gegliederte Unternehmen ï
führt z. B. Ausfall des DL zu 
erheblicher Beeinträchtigung?

3. Kompetenzrahmen, z. B. 
Dienstleister entscheidet im 
Rahmen einer Vollmacht

Prüfung der Unverzichtbarkeit:

ü Insbesondere 

Vollausgliederungen (z.B. von 

Schlüsselfunktionen)

ü Bei Teilausgliederungen: 

Unverzichtbarkeit des 

ausgegliederten Teils dem  

Grunde und dem konkreten   

Inhalt / Umfang nach 

(unverzichtbar    dem Umfang 
nach, wenn Schwellenwert von 

10% der relevanten Bezugsgröße 

(z.B. Beitragseinnahmen)   

überschritten ist)

Nein

ü Ergänzende 
Analysen und 
vertragliche 
Bestimmungen 

ü Anzeigepflichten 
ggü. Aufsichts-
behörde

ü Ausgliederungsbe-
auftragter
(zwingend bei 
Schlüsselfunktionen; 
Prüfung bei sonsti-
gen wichtigen 
Aktivitäten)

Kriterien der Erheblichkeit: 
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Risikoanalysen durchzuf¿hren. Abhªngig vom AusmaÇ werden bei Ausgliederungen von wichtigen Funk-

tionen oder Versicherungstªtigkeiten eventuell notwendige  nderungen oder Verªnderungen von der Ge-

schªftsleitung entschieden und bei Bedarf der BaFin angezeigt. 

Die ĂBeendigung der Ausgliederungñ beschreibt Phase IV des Ausgliederungsprozesses. Bei einer Be-

endigung sind zum einen die entwickelten Exit- oder Notfallfallstrategien umzusetzen sowie zum anderen 

eine Risikoanalyse die Vertragsbeendigung betreffend durchzuf¿hren. Die Beendigung einer Ausgliede-

rung wichtiger Funktionen oder Versicherungstªtigkeiten ist vom Vorstand zu genehmigen und der BaFin 

anzuzeigen.  

Im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern bestehen keine konzernexternen Ausgliederungen wich-

tiger Funktionen oder Versicherungstªtigkeiten an Dritte.  

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung hat das Hypothekengeschªft und die Baufinanzierung an die 

ALTE LEIPZIGER Bauspar AG ausgegliedert. Dar¿ber hinaus hat sie ein Vertriebsabkommen mit der 

HALLESCHE Krankenversicherung und der ALTE LEIPZIGER Versicherung.  

Da sªmtliche Ausgliederungen wichtiger Funktionen oder Versicherungstªtigkeiten konzernintern sind, 

ist der Rechtsraum des Dienstleisters jeweils Deutschland.  

Die Risikomanagementfunktion ¿berpr¿ft die Outsourcing-Richtlinie regelmªÇig, begleitet Ausgliede-

rungsvorgªnge hinsichtlich Klassifizierung und Risikoanalyse der Ausgliederungen und erfasst Ausglie-

derungsfªlle zentral.  nderungen an der Outsourcing-Richtlinie erfolgten in 2019 primªr um die Anfor-

derungen an Sub-Delegationen zu konkretisieren und zur Abgrenzung des Ausgliederungsprozesses ge-

gen¿ber dem neu eingef¿hrten Prozess Lebenszyklus IT-Dienstleistungsbezug, der IT-Dienstleistungen 

betrifft, welche keine Ausgliederungen sind. Weiterhin fanden redaktionelle ¦berarbeitungen und Prªzi-

sierungen der Richtlinie statt. 

Die Revisionsfunktion ¿berwacht die Einhaltung der Outsourcing-Richtlinie und stellt so die Einhaltung 

der Outsourcing-Politik und der rechtlichen Vorgaben f¿r Ausgliederungen sicher. Dazu pr¿ft die Revision 

den Ausgliederungsprozess nach den aufsichtsrechtlichen Anforderungen und f¿hrt Kontrollen bei einzel-

nen Dienstleistern durch. 

Die Outsourcing-Politik des ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzerns begegnet den Risiken bei Aus-

gliederungen auf angemessene Weise. So stellt sie die folgenden risikorelevanten Aspekte sicher:  

ƴ Ausgliederungen im aufsichtsrechtlichen Sinne oder Ausgliederungen wichtiger Funktionen oder Tªtig-

keiten werden durch die stufenweise Klassifizierung identifiziert und die korrespondierenden aufsichts-

rechtlichen Anforderungen somit eingehalten. Alle der Klassifizierung nachgeordneten Prozessschritte 

tragen den relevanten Anforderungen Rechnung. So werden etwa die uneingeschrªnkten Steuerungs- 

und Kontrollmºglichkeiten des Vorstands, sowie Pr¿fungs- und Kontrollrechte der Aufsichtsbehºrde bei 

der Gestaltung des Ausgliederungsvertrags ber¿cksichtigt. Auch die im Rahmen verschiedener Phasen 

des Outsourcings vorgesehenen Anzeigen an die BaFin gehen auf diesen Aspekt zur¿ck. 

ƴ Eine hohe Leistungsqualitªt f¿r den Versicherungsnehmer ist sichergestellt. Dabei spielt die Konzeption 

des Ausgliederungsvertrages und die laufende Steuerung und ¦berwachung genauso eine Rolle, wie 

Exit- und Notfallstrategien. 



 

GOVERNANCE-SYSTEM| 52 

ƴ Ausgliederungen sollen wirtschaftlich sein und so den geschªftlichen Erfolg des Versicherungsunter-

nehmens fºrdern. Diesem Aspekt wird im Rahmen der Ausgliederungsentscheidung wªhrend Phase I 

durch eine Make or Buy-Entscheidung eine besondere Beachtung geschenkt. 

ƴ Weitere Risiken, die mit der Ausgliederung einhergehen kºnnten, werden erkannt, bewertet und entspre-

chende SteuerungsmaÇnahmen ergriffen. Dies betrifft auch operationelle Risiken, wie VerstºÇe gegen 

Gesetze (etwa im Bereich des Datenschutzrechts) oder anderen Vorgaben an die Tªtigkeit des Ausglie-

derungspartners. Daf¿r werden Risikoanalysen in den verschiedenen Phasen einer Ausgliederung ein-

gesetzt. Erkannte Risiken kºnnen beispielsweise in die Vertragsgestaltung einbezogen werden.  

Wie vorstehend dargestellt ist die Outsourcing-Politik des ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzerns 

dem Risikoprofil gegen¿ber angemessen ausgestaltet und stellt sicher, dass alle mit Ausgliederungen as-

soziierten Risiken erkannt, bewertet und gesteuert werden.  

 

B.8 Sonstige Angaben 

Das Governance-System der Gesellschaft ist in seinen einzelnen Bestandteilen und in seiner Gesamtheit, 

gegen¿ber den sich aus der Art, dem Umfang und der Komplexitªt der Geschªftstªtigkeit ergebenden 

Risiken, angemessen ausgestaltet. Die Gesellschaft befasst sich proaktiv mit den sich ªndernden Rahmen-

bedingungen in Wirtschaft, Recht, Politik und ¥kologie. Auf Basis dieser Bem¿hungen sieht sie sich gut 

aufgestellt. 

Das Governance-System ist in seiner Ausgestaltung gegen¿ber den aus der Art, dem Umfang und der 

Komplexitªt der Geschªftstªtigkeit der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung folgenden Risiken ange-

messen. Dies wurde bezogen auf die einzelnen Bestandteile des Governance-Systems in den jeweiligen 

Abschnitten des Kapitel B ausf¿hrlich dargestellt, sodass auf diese Ausf¿hrungen verwiesen werden kann. 

AuÇerdem wird die Gesamtgestaltung des Governance-Systems ebenfalls dem Risikoprofil gerecht. 

Auch gegen¿ber den in stetigem Wandel befindlichen wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen und ºko-

logischen Rahmenbedingungen sieht sich die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung gut aufgestellt. Im 

Rahmen des Governancesystems wurde beispielweise die Auseinandersetzung mit den Themenfeldern 

Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Nachhaltigkeit fortgesetzt. Weiterhin von Relevanz 

war die ¦berpr¿fung der Solvency II Richtlinie, welche EIOPA im Auftrag der EU Kommission durch-

f¿hrt. Deren Fortsetzung und Ergebnisse werden in 2020 durch die Gesellschaft mit hoher Aufmerksam-

keit weiter begleitet.  

Weitere wesentliche Informationen ¿ber das Governance-System sind nicht zu berichten.  
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Die grºÇten Risiken denen sich die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung ausgesetzt sieht, sind Risiken, 

die sich aus Verªnderungen an den Kapitalmªrkten (Marktrisiken) sowie aus falschen Annahmen zum 

çBest Estimateè (versicherungstechnische Risiken) ergeben. Dar¿ber hinaus ist das Unternehmen opera-

tionellen Risiken (hierunter versteht man beispielsweise Gefahren, die Prozesse oder die Informations-

technologie des Unternehmens betreffen) ausgesetzt. F¿r das sogenannte çSCRè, hat das Unternehmen 

durch aufsichtsrechtliche Vorgaben mindestens in gleicher Hºhe çEigenmittelè vorzuhalten. Dies ist ab 

einer Solvabilitªtsquote (Verhªltnis von Eigenmitteln zu Solvenzkapitalanforderung) von 100 % (Eigen-

mittel = SCR) gewªhrleistet. Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung ¿bererf¿llt diese Mindestvorga-

ben deutlich und kann eine Bedeckung von 377 % ausweisen. Die Ausf¿hrungen zum Risikoprofil bein-

halten auch Angaben zu Risiken, die durch das SCR nicht abgebildet werden. Dies sind im Wesentlichen 

das Reputationsrisiko (die Gefahr wirtschaftlicher Nachteile aufgrund einer Rufschªdigung), das strate-

gische Risiko (negative Folgen falscher strategischer Entscheidungen) und das Liquiditªtsrisiko (die Ge-

fahr, Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen zu kºnnen). 

Das Risikoprofil der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung wird dargestellt durch die Zusammenset-

zung der Solvenzkapitalanforderung der Standardformel und zeigt insbesondere die Risikoexponierungen 

in den Markt- und vt. Risiken, die in den nachfolgenden Ausf¿hrungen hinsichtlich ihrer Zusammenset-

zung und Hºhe nªher beschrieben werden. 

Nach Abzug der risikomindernden Effekte aus çDiversifikationè und Verlustausgleichsfªhigkeit der vt. 

R¿ckstellungen und çlatenten Steuernè ergibt sich eine Solvenzkapitalanforderung (SCR) von 781.415 

Tsd. ú. Die Mindestkapitalanforderung betrªgt 351.637 Tsd. ú.  

Die Eigenmittel, die zur Bedeckung der Kapitalanforderungen zur Verf¿gung stehen, betragen 2.948.385 

Tsd. ú, so dass sich ohne Verwendung eines çVolatility Adjustmentè oder einer ¦bergangsmaÇnahme (in 

Bezug auf den Zins oder die versicherungstechnischen R¿ckstellungen) eine çKapitaladªquanzè von 377 % 

(SCR) beziehungsweise 838 % çMinimum Capital Requirement (MCR)è ergibt. Unter Ber¿cksichtigung 

dieser genehmigungspflichtigen Mechanismen w¿rde sich das Ergebnis auf 389 % (inkl. VA) beziehungs-

weise 556 % (inkl. VA und R¿ckstellungstransitional) verbessern. 

Die nachfolgenden Ausf¿hrungen zum Risikoprofil der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung ber¿ck-

sichtigen auch, dass die ¿ber die Standardformel abgedeckten Risiken, bezogen auf das handelsrechtliche 

Jahresergebnis gegebenenfalls eine andere Wirkung und GrºÇenordnung haben. Dar¿ber hinaus gibt es 

Risiken, die nicht ¿ber die Standardformel abgebildet sind. Auch diese werden nachfolgend beschrieben. 

Das Risikomanagementsystem im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern deckt alle vorgenannten 

Dimensionen des Risikoprofils ¿ber die im vorherigen Kapitel beschriebenen Instrumente des Risikoma-

nagementprozesses und des çORSAè ab. 

C Risikoprofil  
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Nachfolgende Tabelle zeigt die Risiken gemªÇ Solvency II Standardformel zum Berichtsstichtag und die 

entsprechenden Werte des Vorjahres. 

Auf Ebene der Risikomodule zeigt sich insbesondere ein Anstieg des Marktrisikos gegen¿ber dem Vorjahr. 

Dies ist auf das niedrigere Zinsniveau zum Jahresende 2019 und auch Verªnderungen in der Asset Allo-

cation der Gesellschaft zur¿ckzuf¿hren. Gesamthaft lªsst sich ein leichter R¿ckgang des SCR beobachten, 

was insbesondere auf eine hºhere Risikominderung aus Diversifikation und den Anstieg der risikomin-

dernden Wirkung der versicherungstechnischen R¿ckstellungen zur¿ckzuf¿hren ist. 
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Tsd. ú 2019 IST 2018 IST Differenz 

Marktrisiken 2.611.893 2.267.084 344.809 

Zinsrisiko 878.427 617.571 260.856 

Aktienrisiko 763.330 591.602 171.728 

Immobilienrisiko 558.323 504.232 54.091 

Spreadrisiko 881.965 965.938 -83.973 

Konzentrationsrisiko 16.879 67.032 -50.153 

Währungsrisiko 175.130 104.890 70.239 

Diversifikation* -662.159 -584.182 -77.978 

vt. Risiken LV 3.520.024 3.357.885 162.138 

Sterblichkeitsrisiko 25.980 25.731 250 

Langlebigkeitsrisiko 744.422 607.510 136.913 

Invaliditätsrisiko 961.194 915.409 45.785 

Kostenrisiko 307.204 279.612 27.592 

Revisionsrisiko 0 0 0 

Stornorisiko 2.896.674 2.820.539 76.135 

Katastrophenrisiko 19.977 19.706 270 

Diversifikation -1.435.428 -1.310.621 -124.807 

vt. Risiken Gesundheit 2.031.491 1.761.459 270.032 

vt. Risiko Kranken nAd Schadenversicherung 0 0 0 

vt. Risiko Kranken nAd Leben 2.027.976 1.757.724 270.251 

Langlebigkeitsrisiko 11.478 8.780 2.698 

Invaliditätsrisiko 1.152.438 999.680 152.758 

Kostenrisiko 99.038 74.358 24.680 

Stornorisiko 1.579.381 1.378.906 200.474 

Diversifikation -814.360 -704.000 -110.360 

Katastrophen 13.885 14.708 -823 

Diversifikation -10.369 -10.974 604 

Immaterielle Vermºgensgegenstªnde 0 0 0 

Ausfallrisiko 61.222 38.964 22.258 

BSCR 5.866.735 5.331.379 535.356 

operationelle Risiken 116.954 103.628 13.326 

Verlustausgleichsfªhigkeit vt. R¿ckstellungen -4.862.898 -4.277.232 -585.666 

Verlustausgleichsfªhigkeit lt. St. -339.376 -350.574 11.199 

Diversifikation -2.357.895 -2.094.013 -263.882 

SCR  781.415 807.201 -25.785 

MCR  351.637 363.240 -11.603 
    

 

In den nachfolgenden Kapiteln werden Sensitivitªtsanalysen f¿r wesentliche Risiken des Unternehmens 

dargestellt. Diese wesentlichen Risiken je Risikomodul sind in obiger Tabelle kursiv dargestellt. Um die 

Berichterstattung auf die wesentlichen Risikosensitivitªten zu beschrªnken, konzentrieren sich die Dar-

stellungen auf die drei grºÇten Risiken je Risikomodul, sofern die Nettorisikohºhe 10 % des SCR ¿ber-

steigt. Diese Festlegung ist entsprechend im Wesentlichkeitskonzept des Unternehmens definiert. 

Die Bewertung der Risiken im Rahmen von Solvency II findet unverªndert gegen¿ber dem Vorjahr an-

hand der Standardformel statt. 
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C.1 Versicherungstechnisches Risiko  

Das versicherungstechnische Risiko besteht darin, dass sich die Annahmen zur marktnahen Bewertung 

der Verpflichtungen gegen¿ber den Versicherungsnehmern (Best Estimate) als nicht ausreichend heraus-

stellen. Die grºÇten Einzelrisiken f¿r die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung sind das Stornorisiko, 

welches darin besteht, dass Vertrªge vorzeitig beitragsfrei gestellt oder gek¿ndigt werden, und das Be-

rufsunfªhigkeitsrisiko (Invaliditªtsrisiko), das im Wesentlichen darin besteht, dass mehr Personen als an-

genommen berufsunfªhig werden. 

C.1.1 Gefªhrdungspotenzial 

C.1.1.1 Beschreibung des Risikos 

Unter den vt. Risiken verstehen wir, dass die von der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung bei der 

Kalkulation des Best Estimate verwendeten Rechnungsgrundlagen nicht ausreichend sind. Sie bestehen 

aus den biometrischen Risiken (Sterblichkeit, Langlebigkeit, Berufsunfªhigkeit), dem Stornorisiko, dem 

Kostenrisiko und dem Garantiezinsrisiko. Hinzu kommt unter Solvency II noch das Katastrophenrisiko. 

Es folgt eine kurze Beschreibung der vorhandenen Risiken: 

ƴ Sterblichkeitsrisiko bezeichnet das Risiko, dass mehr versicherte Personen sterben, als angenommen. 

Hiervon betroffen sind vor allem Versicherungen mit Todesfallcharakter. 

ƴ Langlebigkeitsrisiko bezeichnet das Risiko, dass weniger versicherte Personen sterben, als angenom-

men, und die versicherten Personen dadurch ¿ber einen lªngeren Zeitraum Leistungen beziehen als an-

genommen. Hiervon betroffen sind vor allem Rentenversicherungen und generell Versicherungen mit 

Erlebensfallcharakter. 

ƴ Berufsunfªhigkeitsrisiko/Invaliditªtsrisiko bezeichnet das Risiko, dass mehr versicherte Personen 

berufsunfªhig werden, als angenommen. Zum Berufsunfªhigkeitsrisiko zªhlen wir auch das Risiko, dass 

weniger berufsunfªhige Personen sterben oder reaktivieren als angenommen und die berufsunfªhigen 

Personen daher Leistungen lªnger beziehen als angenommen. Zum Berufsunfªhigkeitsrisiko rechnen 

wir auch die Arbeitsunfªhigkeitsrisiken, die wir im Rahmen von Kombi-Produkten (Berufsunfªhigkeit 

und Arbeitsunfªhigkeit) eingehen, sowie Erwerbsminderungsrisiken. 

ƴ Stornorisiko bezeichnet das Risiko, dass Versicherte ihren Vertrag vorzeitig beitragsfrei stellen oder 

beenden. 

ƴ Kostenrisiko bezeichnet das Risiko, dass hºhere Kosten als angenommen entstehen. Die Kosten set-

zen sich aus Abschluss-, Verwaltungs- und Schadenregulierungskosten zusammen. Ein Kostenrisiko 

im eigentlichen Sinne besteht naturgemªÇ nur bei den in der Zukunft liegenden Verwaltungs- und Re-

gulierungsvorgªngen. 

ƴ Garantiezinsrisiko bezeichnet das Risiko besteht darin, dass die Renditen der Kapitalanlagen nach 

Eintritt adverser Kapitalmarktentwicklungen nicht ausreichen, um die den Versicherungsnehmern ge-

gebenen Garantien dauerhaft finanzieren zu kºnnen. Es steht in enger Beziehung zum Zinsªnderungs-

risiko. Das Risiko entsteht zwar durch die Garantieverzinsung der Deckungsr¿ckstellung auf der Pas-

sivseite, wird unter Solvency II aber als Kapitalanlagerisiko behandelt, da die Kapitalanlage die Er-

wirtschaftung des Garantiezinses sicherstellen muss. Daher ist der Kapitalbedarf f¿r dieses Risiko in 

den Marktrisiken enthalten. 

ƴ Katastrophenrisiko bezeichnet in der Lebensversicherung das Risiko eines sofortigen Anstiegs der 

Sterbewahrscheinlichkeiten. F¿r das Risiko wird unterstellt, dass die Sterblichkeitsraten ab sofort f¿r 

einen begrenzten Zeitraum von 12 Monaten ansteigen. In dem Risikomodul versicherungstechnische 
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Risiken Gesundheit wird das Katastrophenrisiko aufgespalten in die Unterrisiken Pandemie, Massen-

unfall und Unfallkonzentration. 

C.1.1.2 Risikoexponierung 

In der Solvency II Standardformel werden Solvenzkapitalbedarfe (Einzel-SCRs) f¿r jedes Risiko in Form 

eines entsprechenden Stressszenarios einzeln gerechnet und danach aggregiert. Die Risiken, die aus Be-

rufsunfªhigkeitsversicherungen resultieren, werden der Krankenversicherung nach Art der Leben zuge-

ordnet.8 Die Risiken des ¿brigen Bestandes werden innerhalb des Moduls vt. Risiko Leben abgebildet. 

Zusammen mit dem Markt- und dem Ausfallrisiko werden diese zum Basissolvenzkapitalbedarf aggre-

giert. Die folgende Grafik zeigt die obersten Risikomodule mit zugehºrigem çDiversifikationseffektè 

durch Aggregation sowie zusªtzlich das in der Standardformel additiv betrachtete operationelle Risiko 

und die Risikominderung durch die angepasste ¦berschussbeteiligung (Verlustausgleichsfªhigkeit der vt. 

R¿ckstellungen) und die latenten Steuern. Zusammen ergibt sich dann das eigentliche (Netto)-SCR. Zur 

Illustration sind auch noch der Mindestsolvenzkapitalbedarf (MCR) sowie die Hºhe der anrechnungsfª-

higen Eigenmittel abgebildet. 

 

Die nachfolgende Grafik zeigt die Aufteilung des Moduls versicherungstechnische Risiken Leben in Ein-

zel-SCRs und den dazugehºrigen Diversifikationseffekt. 

                                                 

8 Sofern es sich um Zusatzversicherungen handelt und eine Entb¿ndelung nicht mºglich ist, werden diese der Hauptversicherung zugeordnet. 
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Die Einzel-SCRs und der Diversifikationseffekt des Moduls der versicherungstechnischen Risiken Ge-

sundheit sind in folgender Abbildung dargestellt. 

 

Bei den Stressberechnungen ist zu beachten, dass jeweils nur Teilbestªnde gestresst werden, bei denen der 

Stress zu einer Erhºhung des Besten Schªtzwertes f¿hrt: 

ƴ Sterblichkeitsrisiko: Dauerhafter Anstieg der Sterblichkeitsraten um 15 %. 

ƴ Langlebigkeitsrisiko: Dauerhafte Abnahme der Sterblichkeitsraten um 20 %. 

ƴ Invaliditªtsrisiko: Dauerhafter Anstieg der f¿r die folgenden 12 Monate erwarteten Invaliditªtsraten 

um 35 % sowie ein dauerhafter Anstieg der f¿r den Zeitraum nach den folgenden 12 Monaten erwarteten 

Invaliditªtsraten um 25 % und eine dauerhafte Abnahme aller erwarteten Reaktivierungswahrschein-

lichkeiten um 20 %. 

ƴ Stornoanstieg: Dauerhafter Anstieg der Stornoraten um 50 %, aber hºchstens auf 100 %. 

ƴ Stornor¿ckgang: Dauerhafte Abnahme der Stornoraten um 50 %, aber hºchstens 20 Prozentpunkte. 

ƴ Massenstorno: Einmaliger Anstieg der Stornorate um 40 %. 

ƴ Kostenrisiko: Dauerhafter Anstieg der Kosten um 10 % und Erhºhung der Kosteninflationsrate um 

1 Prozentpunkt. 

ƴ Katastrophenrisiko: Im vt. Risiko Leben ein sofortiger Anstieg der Sterblichkeitsraten der nªchsten 12 

Monate um 0,15 Prozentpunkte. Im vt. Risiko Gesundheit wird das Katastrophenrisiko noch in die drei 

Untermodule Massenunfall, Pandemie und Unfallkonzentration aufgeteilt und nochmals einzeln aggre-

giert. 
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Als Kapitalbedarf f¿r das Stornorisiko geht das Maximum der Kapitalbedarfe aus Stornoanstieg, Storno-

r¿ckgang und Massenstorno in das vt. Risiko ein. 

Die restlichen Kapitalbedarfe werden zusammen mit dem Stornorisiko nach den Vorgaben der Standard-

formel mit einer Wurzelfunktion aggregiert. Dadurch entsteht ein Diversifikationseffekt, der ber¿cksich-

tigt, dass im Normalfall nicht alle Risiken gleichzeitig eintreten kºnnen. 

Der Kapitalbedarf f¿r die vt. Risiken Leben betrªgt 3.520.024 Tsd. ú, das der vt. Risiken Gesundheit 

2.031.491 Tsd. ú, zu sehen jeweils als Ergebnis der obigen Balkengrafiken der Modulaggregationen. Der 

zugehºrige Diversifikationseffekt zwischen den Einzelrisiken beim vt. Risiko Leben ist 1.435.428 Tsd. ú 

und bei dem vt. Risiko Gesundheit zwischen den Einzelrisiken insgesamt 832.192 Tsd. ú. Hierbei handelt 

es sich um die ĂBruttoñ-Risiken (vor Ber¿cksichtigung der Verlustausgleichsfªhigkeit der vt. R¿ckstel-

lung). Die zugehºrigen ĂNettoñ-Werte der Kapitalbedarfe (mit Risikominderung der vt. R¿ckstellung) 

sind 502.789 Tsd. ú f¿r die vt. Risiken Leben und 363.819 Tsd. ú f¿r die vt. Risiken Gesundheit. 

Hauptrisikotreiber bei dem vt. Risiko Leben sind die Risiken Storno, Invaliditªt und Langlebigkeit sowie 

leicht abfallend das Kostenrisiko, wªhrend die Risiken Sterblichkeit und Katastrophe eher untergeordnete 

Rollen spielen. 

Hauptrisikotreiber bei dem vt. Risiko Gesundheit nach Art der Leben sind die Risiken Storno und Invali-

ditªt. Das Kostenrisiko ist vergleichsweise gering und das Katastrophenrisiko sowie das Langlebigkeits-

risiko spielen hier eine stark untergeordnete Rolle. 

Wie oben erwªhnt, ist zu beachten, dass das Zinsgarantierisiko keine eigene Risikokategorie darstellt, 

sondern innerhalb des Zinsªnderungsrisikos in den Marktrisiken enthalten ist. 

Das Risikoprofil hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geªndert. Gesamthaft ist ein Anstieg 

der versicherungstechnischen Risiken zu verzeichnen, was im Wesentlichen auf das gesunkene Zinsniveau 

im Betrachtungszeitraum zur¿ckzuf¿hren ist. 

C.1.1.3 MaÇnahmen 

Zur Bewertung der biometrischen Risiken erfolgt bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung ein re-

gelmªÇiges biometrisches Risikocontrolling. Der Verantwortliche Aktuar leitet das Controllingteam, das 

sich aus Vertretern des aktuariellen Risikocontrollings, der betrieblichen Altersversorgung, der Vertrags-

bearbeitung sowie des ªrztlichen Dienstes zusammensetzt. Bei den vierteljªhrlichen Treffen werden so-

wohl das Neugeschªft als auch die Leistungsfªlle anhand aktuell erstellter Auswertungen diskutiert und 

die Ergebnisse bewertet. Auffªlligkeiten werden analysiert und gegebenenfalls geeignete steuernde MaÇ-

nahmen vorgeschlagen beziehungsweise die Wirkung bereits umgesetzter MaÇnahmen bewertet. Der 

Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Berufsunfªhigkeitsrisiko. 

Unter der Federf¿hrung des Risikocontrollings nimmt die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung regel-

mªÇig an den Portefeuilleanalysen des R¿ckversicherers teil. Hierbei wird sowohl die Entwicklung der 

Schadenquoten der biometrischen Risiken der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung im Zeitverlauf be-

obachtet, als auch durch den Vergleich mit anderen Marktteilnehmern das Erkennen allgemeiner oder 

gegenlªufiger Trends ermºglicht. 
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C.1.2 Zweckgesellschaften und auÇerbilanzielle Positionen 

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung setzt im Versicherungsgeschªft keine Zweckgesellschaften 

(Special Purpose Vehicle beziehungsweise SPV) ein, so dass auch keine Risiko¿bertragung auf Zweck-

gesellschaften erfolgt. Zudem liegen keine auÇerbilanziellen vt. Risiken vor. 

C.1.3 Risikokonzentration 

F¿r den Bestand der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung werden im Zuge des Monitorings empirische 

Verteilungen nach Anzahl sowie nach Versicherungssumme/Jahresrente, sowie die empirischen Verteilun-

gen des Alters der einzelnen Versicherungsteilbestªnde erstellt und beobachtet. Insgesamt ist der Bestand 

von der Altersstruktur gut diversifiziert. Die Verteilungen ªndern sich von Jahr zu Jahr nur minimal, wer-

den aber weiterhin jedes Jahr auf Risikokonzentrationen untersucht. 

Im vt. Risiko kommen bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung dementsprechend keine Risiko-

konzentrationen zum Tragen. 

C.1.4 RisikominderungsmaÇnahmen 

Schwankungen des Risikoergebnisses werden in Teilbereichen (insbesondere Berufsunfªhigkeitsrisiko 

und Sterblichkeitsrisiko) durch entsprechende R¿ckversicherungsvertrªge vermindert, sofern dies als 

wirtschaftlich sinnvoll bewertet wird. Dabei wird nur mit R¿ckversicherern mit sehr guter Bonitªt zusam-

mengearbeitet. 

Die Ergebnisse der Analyse des tatsªchlichen Risikoverlaufs im Vergleich zum kalkulatorischen Ansatz 

werden bei der jªhrlichen Deklaration der ¦berschussanteile ber¿cksichtigt. Die Anpassungsmºglichkeit 

der ¦berschussbeteiligung wird auch in den Projektionsrechnungen per Managementregeln angesetzt und 

wirkt hierbei risikomindernd in der Kapitalbedarfsberechnung. 

Dar¿ber hinaus sch¿tzen wir unseren Versicherungsbestand, indem wir groÇes Augenmerk auf eine kon-

sequente Risikopr¿fung und eine qualifizierte Leistungsbearbeitung legen. 

C.1.5 Risikosensitivitªt 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Sensitivitªtsanalysen f¿r die jeweils wesentlichen versicherungs-

technischen Risiken dargestellt. F¿r jedes einzelne Risiko wurde hierbei untersucht, wie sich ein Anstieg 

des jeweils gemªÇ Standardformel maÇgeblichen Risikofaktors um 10 % auswirkt9.  

C.1.5.1 Vt. Risiko Leben 

F¿r die drei wesentlichen Risiken dieses Moduls, dem Langlebigkeits-, Storno-, und Invaliditªtsrisiko, 

werden nachfolgend die Ergebnisse von durchgef¿hrten Sensitivitªtsanalysen dargestellt. In der nachfol-

genden Tabelle wird dargestellt, wie sich die Einzelrisiken absolut verªndern und welche Verªnderung 

                                                 

9 Im Rahmen der Standardformel wird beispielsweise im Stornorisiko untersucht, wie sich, im Falle des Massenstornoszenarios, ein Anstieg des Stornos um 40 % auf die 

Eigenmittel auswirkt. In den Sensitivitªtsanalysen wird dieser Risikofaktor um 10 %, also von 40 % auf 44 %, erhºht.  
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dies beim vt. Risiko Leben insgesamt bewirkt. Ferner werden die Verªnderungen der Solvenzkapitalan-

forderungen (SCR) und der Kapitaladªquanz (¿ber die Verªnderung der SCR-Quote in Prozentpunkten) 

dargestellt. Die Verªnderungen von SCR und SCR-Quote erfassen hierbei nicht nur die Verªnderungen im 

vt. Risiko Leben, sondern ebenfalls Auswirkungen aus dem vt. Risiko Gesundheit durch die Verªnderun-

gen der entsprechenden Einzelrisiken.  

Sensitivitªtsanalysen Änderung 

Einzelrisiko (brutto)  

Änderung vt. Risiko 

Leben (brutto) 

Änderung SCR Änderung SCR-Quote 

  Tsd. ú  Tsd. ú  Tsd. ú  Prozentpunkte 

Langlebigkeit 70.826 31.535 3.244 -3 

Storno 290.962 269.628 27.216 -19 

Invaliditªt 98.781 32.839 10.333 -6 
     

 

Ersichtlich ist, dass die Verªnderung des Stornorisikos sich am stªrksten auf das vt. Risiko Leben auswirkt, 

die Kapitalanforderungen dieses Risikomoduls steigen um 290.962 Tsd. ú. Die Ursache f¿r die Auswir-

kung der  nderung des Stornorisikos auf das vt. Risiko Leben liegt in der Hºhe der einzelnen Bruttorisi-

ken. Das Stornorisiko ist das mit Abstand grºÇte vt. Risiko, wodurch die Erhºhung des Risikofaktors auch 

die stªrkste Auswirkung hat. Dar¿ber hinaus wirken die Diversifikationseffekte zwischen den Einzelrisi-

ken des vt. Risiko Lebens nicht so stark wie beispielsweise beim Anstieg des Invaliditªtsrisikos. Der An-

stieg des Stornorisikos bewirkt nach der Diversifikation zwischen den Risikomodulen einen Anstieg der 

Solvenzkapitalanforderungen (SCR) um 27.216 Tsd. ú, was eine Senkung der Kapitaladªquanz um 19 

Prozentpunkte bedeutet. Wie bereits erlªutert, ist dabei zu beachten, dass diese Werte auch die Erhºhung 

des Stornorisikos im vt. Risiko Gesundheit erfassen. Hierbei handelt es sich um das grºÇte Risiko dieses 

Moduls.  

Es lªsst sich feststellen, dass in diesen Sensitivitªtsanalysen die ¦berdeckung der Kapitaladªquanz wei-

terhin sehr auskºmmlich ist und somit kein Handlungsbedarf im Hinblick auf Geschªftsstrategie oder 

Geschªftsmodell besteht. Weitergehende Informationen zur Risikosteuerung und deren Verkn¿pfung mit 

der Geschªftsstrategie finden sich in Kapitel B.3 

C.1.5.2 Vt. Risiko Gesundheit 

F¿r die zwei wesentlichen Risiken des Moduls vt. Risiko Gesundheit, dem Invaliditªts-, und dem Storn-

orisiko, werden nachfolgend die Ergebnisse von durchgef¿hrten Sensitivitªtsanalysen dargestellt. Das 

Vorgehen erfolgte analog zum vt. Risiko Leben. In den beiden nachfolgenden Abbildungen wird darge-

stellt, wie sich die Einzelrisiken absolut verªndern und welche Verªnderung dies beim vt. Risiko Gesund-

heit, sowie den Solvenzkapitalanforderungen (SCR) und der Kapitaladªquanz (dargestellt ¿ber die SCR-

Quote in Prozentpunkten) bewirkt. Wie bereits zum vt. Risiko Leben erlªutert, beinhalten die f¿r die  n-

derungen des SCR und der SCR-Quote gezeigten Werte auch die Auswirkungen durch die Erhºhung der 

korrespondierenden Brutto-Einzelrisiken im Risikomodul vt. Risiko Leben.  
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Sensitivitªtsanalysen Änderung 

Einzelrisiko (brutto)  

Änderung vt. Risiko 

Gesundheit (brutto) 

Änderung SCR Änderung SCR-Quote 

  Tsd. ú  Tsd. ú  Tsd. ú  Prozentpunkte 

Storno 160.379 131.144 27.216 -19 

Invaliditªt 115.192 70.324 10.333 -6 
     

 

Ersichtlich ist, dass die 10 %-Verªnderung beim Stornorisiko sich am stªrksten auf das vt. Risiko Gesund-

heit auswirkt. Der Bruttowert des vt. Risikos Gesundheit steigt hierbei um 131.144 Tsd. ú. Die Ursache 

f¿r diese starke Wechselwirkung ist vergleichbar mit der im vt. Risiko Leben. Die starke Verªnderung der 

SCR-Quote durch die Erhºhung des Stornorisikos, welche um 19 Prozentpunkte sinkt, begr¿ndet sich 

auch f¿r dieses Modul darin, dass diese auch die Erhºhung des Stornorisikos im Modul vt. Leben erfasst. 

Hierbei handelt es sich, wie obenstehend erlªutert, ebenfalls um das grºÇte Einzelrisiko im Modul. Noch 

dazu sind die Risikomodule vt. Leben und vt. Gesundheit zusammengenommen deutlich grºÇer als alle 

anderen Risikomodule, sodass sich die deutliche Wirkung auf die Risikomodule auch auf das SCR durch-

schlªgt, da die Diversifikationseffekte zwischen den Risikomodulen dadurch nicht so groÇ ausfallen.  

Es lªsst sich feststellen, dass in diesen Sensitivitªtsanalysen die ¦berdeckung der Kapitaladªquanz wei-

terhin sehr auskºmmlich ist und somit kein Handlungsbedarf im Hinblick auf Geschªftsstrategie oder 

Geschªftsmodell besteht. Weitergehende Informationen zur Risikosteuerung und deren Verkn¿pfung mit 

der Geschªftsstrategie finden sich in Kapitel B.3 

 

C.2 Marktrisiko  

Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung ist Risiken ausgesetzt, die sich aus Verªnderungen an den 

Kapitalmªrkten ergeben. Diese Risiken ergeben sich im Wesentlichen aus Zinsverªnderungen sowie 

Wertverªnderungen von Aktien und Immobilien. Das Aktien- sowie Zinsrisiko stellen f¿r die ALTE 

LEIPZIGER Lebensversicherung die grºÇten Risiken dieser Kategorie dar. Das Spreadrisiko, welches 

auch den Marktrisiken zuzuordnen ist, wird aufgrund der vorgegebenen Gliederungsstruktur in einem 

nachfolgenden Kapitel dargestellt. 

Das Management der Kapitalanlagen erfolgt im Spannungsfeld aus Qualitªt, Sicherheit, Rentabilitªt und 

Liquiditªt. F¿r die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung stehen der Qualitªts- und Sicherheitsaspekt im 

Vordergrund, da diese die Qualitªt des Versicherungsschutzes bestimmen. Aus diesem Grund kommt dem 

Risikomanagement von Kapitalanlagen eine besondere Bedeutung zu. Ziel ist es, in keinem Jahr den 

durchschnittlichen Garantiezins zu unterschreiten. Deshalb werden Risiken, die nur selten eintreten, dabei 

aber eine groÇe Wirkung entfalten, vermieden. 

In ihrer Kapitalanlagepolitik handelt die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung nach dem Grundsatz der 

unternehmerischen Vorsicht. Dies zeigt sich dadurch, dass das Unternehmen sich an den folgenden Prin-

zipien orientiert: 

ƴ Es wird auf ein hohes MaÇ an Sicherheit und Qualitªt bei allen Kapitalanlageinvestitionen geachtet. 

Dies spiegelt sich beispielsweise in der Bonitªt der jeweiligen Emittenten und Kontrahenten oder in der 
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Qualitªt und Lage der Immobilien wider. Dazu gehºrt aber auch eine gezielte Diversifikation nach An-

lagearten, Regionen und Unternehmen zur Vermeidung von Kumulrisiken.  

ƴ Es wird nur in Vermºgenswerte investiert, deren Risiken sich erkennen, messen, ¿berwachen, managen, 

steuern und berichten lassen. Dies wird durch entsprechende Anlagerichtlinien und Prozesse sicherge-

stellt. Zudem ist vor der Aufnahme neuer Vermºgensgegenstªnde ein ĂNeue Produkte Prozessñ zu 

durchlaufen, der zum Beispiel die Erkennung und Bewertung der Risiken umfasst. 

ƴ Es werden nur Anlagen getªtigt, die auf Dauer im Verhªltnis zu ihrem Risiko eine angemessene Ren-

tabilitªt erwarten lassen. 

ƴ Wichtig ist eine ausreichende Liquiditªt, um die Verpflichtungen aus dem Versicherungsgeschªft je-

derzeit erf¿llen zu kºnnen. Das umfasst sowohl die Belegenheit und Verf¿gbarkeit der Vermºgengegen-

stªnde, als auch eine regelmªÇige Einschªtzung der Marktliquiditªt.  

ƴ Der Einsatz von Derivaten ist nur mºglich, sofern diese der Absicherung vorhandener Vermºgensge-

genstªnde oder Verpflichtungen, der Erwerbsvorbereitung oder der Ertragsvermehrung dienen. Das um-

fasst auch die effizientere Portfoliosteuerung.  

ƴ Die Kapitalanlagestrategie des Unternehmens richtet sich am çAsset-Liability-Managementè aus. Es 

werden sowohl die Vorgaben aus der Versicherungstechnik bez¿glich Laufzeiten und Eigenschaften 

der Verpflichtungen als auch die jeweiligen aufsichtsrechtlichen Vorschriften sowie bilanzielle und 

steuerliche Anforderungen ber¿cksichtigt.  

ƴ Das Asset-Management ¿berwacht anhand verschiedener Ertrags- und Risikokennzahlen laufend das 

Erreichen der handelsrechtlichen Ertragsziele der einzelnen Gesellschaften und steuert bei Abweichun-

gen rechtzeitig gegen. 

ƴ Portfoliomanagement, Handelsabwicklung und Risikocontrolling sind dabei funktional klar voneinan-

der getrennt. 

ƴ Die Anforderungen der BaFin aus den einschlªgigen Rundschreiben und sonstigen Verºffentlichungen 

werden bei der Kapitalanlage ber¿cksichtigt.  

C.2.1 Gefªhrdungspotenzial 

C.2.1.1 Beschreibung des Risikos 

Marktrisiken  

Unter dem Marktrisiko werden potenzielle Verluste aufgrund von nachteiligen Verªnderungen von Markt-

preisen oder preisbeeinflussenden Faktoren verstanden. Das Marktrisiko umfasst dabei Zinsªnderungsri-

siken, Risiken aus Aktienkurs- oder Immobilienpreisverªnderungen sowie Wªhrungs- und Konzentrati-

onsrisiken.  

Mit regelmªÇigen Sensitivitªts- und Durationsanalysen insbesondere der Wertpapiere werden entspre-

chende Marktschwankungen simuliert, um die Auswirkungen auf das Kapitalanlageportfolio zu quantifi-

zieren und gegebenenfalls rechtzeitig reagieren zu kºnnen.  

Zinsªnderungsrisiko 

Das Zinsªnderungsrisiko existiert f¿r alle Vermºgenswerte und Verbindlichkeiten, deren Marktwert auf 

eine  nderung der Zinskurve reagiert. Es beinhaltet zumindest: 

ƴ Anleihen 
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ƴ Namensschuldverschreibungen, Schuldscheinforderungen 

ƴ Zinsderivate 

ƴ Kredite und Darlehen (zum Beispiel Hypothekendarlehen und Policendarlehen) 

ƴ Genussscheine, sofern sie ¿berwiegend Anleihencharakter haben (ansonsten fallen sie unter das Aktien-

risiko) 

ƴ vt. R¿ckstellungen 

ƴ Pensionsr¿ckstellungen 

Die Kapitalanforderung entspricht der Verringerung der Eigenmittel, die sich durch eine sofortige Zins-

ªnderung ergibt. Sie wird f¿r die Szenarien Zinsanstieg und Zinsr¿ckgang getrennt berechnet, wobei die 

hºhere sich ergebende (Netto-)Kapitalanforderung maÇgeblich ist.  

Zur Erlªuterung sollen die Auswirkungen einer Zinsªnderung auf die Vermºgenswerte und Verpflichtun-

gen eines Versicherungsunternehmens kurz beschrieben werden: Steigen die Zinsen, so f¿hrt das da-zu, 

dass festverzinsliche Wertpapiere wie etwa Anleihen an Wert verlieren, da ihre Kuponzahlungen mit hº-

heren Zinsen diskontiert werden. Hat eine Versicherung in solche Papiere investiert, so f¿hrt dies zu einem 

Marktwertverlust, da die Anleihen nun weniger wert sind. Andererseits kºnnen andere Positionen, wie 

etwa Zinsswaps (Fixed Rate Payer Position) oder andere Zinsderivate, bei einem Zinsanstieg auch an Wert 

gewinnen. Sinken hingegen die Zinsen, ist der Effekt genau umgekehrt. 

Zu den vt. R¿ckstellungen auf der Passivseite lªsst sich auch nicht generell sagen, ob eine Zinssteigerung 

diese erhºht oder verringert: Einerseits fallen die Barwerte der zuk¿nftigen Prªmien aufgrund einer stªr-

keren Diskontierung, andererseits fallen aber auch die Barwerte der zuk¿nftigen Zahlungen. Auch hier 

sind die Effekte bei einem Zinsr¿ckgang genau umgekehrt. 

Zusammenfassend kann aber Folgendes gesagt werden: Ist die Verªnderung der Passivseite grºÇer als die 

der Aktivseite, so f¿hrt dies im Falle eines Zinsr¿ckgangs zu einem Eigenmittelr¿ckgang und im Falle 

eines Zinsanstiegs zu einem Eigenmittelanstieg. Ist die Verªnderung der Aktivseite grºÇer als die der Pas-

sivseite, kehren sich diese Effekte um. Welches der beiden Szenarien bei einem Zinsanstieg beziehungs-

weise -r¿ckgang eintritt, hªngt von der Bilanzstruktur des Versicherungsunternehmens ab. Aus diesem 

Grund m¿ssen die Auswirkungen zweier Szenarien berechnet werden: ein Szenario steigender Zinsen und 

ein Szenario sinkender Zinsen. 

Aktienkursrisiko 

Aktienengagements bringen auf der einen Seite erhºhte Renditechancen mit sich, auf der anderen Seite 

erhºhen sie aber auch das Risiko, Kursverluste zu erleiden oder Abschreibungen vornehmen zu m¿ssen. 

Das Abschreibungsrisiko wird in Form von Sensitivitªtsanalysen auf den Aktienbestand regelmªÇig quan-

tifiziert. Aktieninvestments erfolgen nur im Rahmen der freigegebenen Limite der Risikostrategie bezie-

hungsweise des Risikotragfªhigkeitskonzeptes.  

Neben dem relativen Anteil der Aktien am Gesamtportfolio wird auch die Struktur des Aktienportfolios 

regelmªÇig ¿berpr¿ft. Durch die indexnahe Abbildung von breit diversifizierten Indizes in Spezialfonds 

werden die Aktienrisiken weitgehend auf die systematischen Varianten reduziert. Zudem wird die Anlage 

damit auf verschiedene Branchen und Regionen verteilt.  
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Bei Fonds, f¿r die ein Zugang zu Detailinformationen ¿ber aktuelle Fondszusammensetzung und -wert-

entwicklung vorhanden ist (insbesondere Spezialfonds), werden bei der Ermittlung des Risikos grund-

sªtzlich die in dem Fonds enthaltenen Vermºgensgegenstªnde betrachtet, gesondert bewertet und an-

schlieÇend zum beizulegenden Wert zusammengefasst (ĂDurchschauverfahrenñ oder ĂLook-throughñ). 

Sofern bei Fonds keine Durchschau mºglich ist, werden sie als Aktien Typ 2 behandelt. 

GemªÇ den Vorgaben in der Solvency II-Standardformel existieren Aktienrisiken zumindest f¿r alle Ver-

mºgenswerte und Verbindlichkeiten der folgenden zwei Typen: 

ƴ Typ 1-Aktien 

ƴ Aktien, die auf regulierten Mªrkten in EWR- oder Organisation for Economic Co-operation and De-

velopment-Mitgliedslªndern (OECD-Mitgliedslªndern) notiert sind. 

ƴ Typ 2-Aktien: 

ƴ Aktien, die an Bºrsen anderer Lªnder notiert sind, 

ƴ Aktien, die nicht bºrsennotiert sind, 

ƴ Privates Beteiligungskapital (Private Equity), 

ƴ Hedgefonds, 

ƴ Rohstoffe oder andere alternative Anlageprodukte, 

ƴ Fondsprodukte oder andere gemischte Anlageformen, bei denen eine Entb¿ndelung (Durchschauprin-

zip) nicht durchf¿hrbar ist, 

ƴ alle anderen Anlageprodukte, die nicht unter das Zinsªnderungsrisiko, Immobilienrisiko oder 

Spreadrisiko fallen. 

ƴ Qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastruktur  

ƴ Investitionen in das Eigenkapital von Infrastrukturprojektgesellschaften, die die Kriterien nach Arti-

kel 164a DVO erf¿llen 

ƴ Qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturunternehmen 

ƴ Investitionen in das Eigenkapital von Infrastrukturgesellschaften, die die Kriterien nach Artikel 164b 

DVO erf¿llen 

F¿r die Ermittlung des Aktienrisikos wird ein sofortiger R¿ckgang 

ƴ von 22 % des Marktwertes von Aktien verbundener Unternehmen und Beteiligungen, die aus strategi-

schen Zwecken gehalten werden und 

ƴ der Summe aus 39 % (Typ 1-Aktien), 49 % (Typ 2-Aktien), 30% (Qualifizierte Eigenkapitalinvestitio-

nen in Infrastruktur) beziehungsweise 36 % (Qualifizierte Eigenkapitalinvestitionen in Infrastrukturun-

ternehme) und der jeweiligen symmetrischen Anpassung (SA) des Marktwertes der Aktien unterstellt.  

SA bezeichnet die symmetrische Anpassung der Kapitalanforderung f¿r Aktien. Die Berechnung der sym-

metrischen Anpassung basiert auf der Entwicklung eines von EIOPA ausschlieÇlich f¿r diesen Zweck 

konstruierten Aktienindex, der aus verschiedenen internationalen Aktienindizes zusammengesetzt ist. Die 
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gesetzlichen Anforderungen an die Bestimmung der symmetrischen Anpassung und der EIOPA Aktienin-

dex sind in der Richtlinie 2009/138/EG, den Durchf¿hrungsmaÇnahmen der Richtlinie (in der durch die 

Richtlinie 2014/51/EU geªnderten Fassung) sowie in technischen Durchf¿hrungsstandards zum EIOPA 

Aktienindex beschrieben. 

Infrastrukturinvestitionen 

Risiken aus Infrastrukturinvestitionen betreffen zum einen das Eigenkapitalengagement der Gesellschaft 

in Windenergieanlagen. Da die Verg¿tungen der Hºhe nach durch das Erneuerbare Energien Gesetz fest-

gelegt sind und kein Abnahmerisiko besteht, verbleiben Risiken nur aus der Fluktuation der Windmenge. 

Dieses Wetterrisiko ist zu den anderen Kapitalmarktrisiken unkorreliert und sollte daher vor allem Diver-

sifikationseffekte mit sich bringen. Seit der  nderung der DVO im September 2017 gibt es f¿r Ăqualifi-

zierte Investitionen in Infrastrukturñ (Artikel 164a) und Ăqualifizierte Investitionen in Infrastrukturunter-

nehmenñ (Artikel 164 b) die Mºglichkeit, niedrigere Stressfaktoren anzusetzen. So wurde der Risikofak-

tor f¿r qualifizierte Infrastrukturinvestitionen nach Artikel 164a auf 30 % zuz¿glich des symmetrischen 

Anpassungsfaktors reduziert. Der Faktor f¿r Investitionen in Infrastrukturunternehmen nach Artikel 164b 

wurde auf 36 % zuz¿glich des symmetrischen Anpassungsfaktors gesenkt. Eine entsprechende Verringe-

rung des symmetrischen Anpassungsfaktors auf 77% respektive 92% erfolgte ebenfalls. Die Anwendung 

der niedrigeren Stressfaktoren ist an umfangreiche Voraussetzungen gekn¿pft, die in den oben genannten 

Artikeln der DVO aufgef¿hrt sind. 

Die Pr¿fung der Anforderungen gemªÇ DVO f¿r die qualifizierten Investitionen wurde f¿r die Windkraf-

tinvestitionen zum Jahresende 2018 abgeschlossen. Die Pr¿fung der Kriterien gemªÇ Artikel 164a und 

Artikel 164b erfolgte jeweils f¿r die operativen Windgesellschaften. Dabei wurde im Einzelfall auch auf 

die darunterliegenden einzelnen Windparks abgestellt. Die hieraus gewonnen Erkenntnisse wurden weiter 

aggregiert, sodass letztlich die Bewertung auf Basis der Holding-Gesellschaft stattfindet.  

Bei den Investitionen in Windparks ergaben sich keine Anzeichen f¿r eine Nichterf¿llung der Kriterien 

gemªÇ Artikel 164a. Daher wurde das Risiko der Infrastrukturinvestitionen mit den niedrigeren Stressfak-

toren ermittelt.  

Seit Ende 2019 wird zudem mit Hilfe von spezialisierten Asset Managern in Eigenkapital von Infrastruk-

turprojektgesellschaften und von Infrastrukturunternehmen investiert. Hier erfolgt die Pr¿fung der ĂQua-

lifizierungñ bei Erwerb durch vom Asset Manager beauftragte Berater. Eine anschlieÇende Validierung 

der Ergebnisse findet intern statt.  

Immobilienpreisrisiko 

Immobilienrisiken existieren f¿r alle Vermºgenswerte und Verbindlichkeiten, deren Marktwerte auf eine 

 nderung der Immobilienpreise reagieren. Die Kapitalanforderung f¿r das Immobilienrisiko ist gleich der 

Verringerung der Eigenmittel die sich durch den Verlust bei einem sofortigen R¿ckgang von 25 % der 

Immobilienwerte ergibt. Dabei wird bei gemischten Anlageformen wie Immobilienfonds oder Immobili-

engesellschaften auf Entb¿ndelung (Durchschauprinzip) geachtet. 

Plºtzliche und starke R¿ckgªnge der Immobilienpreise kºnnen die Ergebnissituation und die Risiko-trag-

fªhigkeit beeintrªchtigen. Das bez¿glich Lagen und Nutzungsarten diversifizierte Immobilienportfolio der 

Gesellschaft ergªnzt das gesamte Kapitalanlageportfolio. Das Risiko wird aufgrund einer ausschlieÇlichen 
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Investmenttªtigkeit in sehr guten Lagen und der Fokussierung auf Einzelhandels- und Wohnobjekte in 

Ballungszentren der Bundesrepublik Deutschland als grundsªtzlich gering eingeschªtzt. 

Spreadrisiko 

GemªÇ Standardformel ist das Spreadrisiko Teil des Marktrisikomoduls. Da auf Kreditrisiken, zu denen 

das Spreadrisiko zªhlt, gesondert einzugehen ist, finden sich weitere Ausf¿hrungen hierzu in Kapitel C.3. 

Wªhrungsrisiko 

Das Wªhrungsrisiko entstammt der Tatsache, dass ein Versicherer Kapitalanlagen oder Verbindlichkeiten 

in einer fremden Wªhrung halten kann, das heiÇt in einer Wªhrung, in der er nicht seine Jahresabschl¿sse 

(und seine Solvency II-Bilanz) erstellt. Da das Fremdwªhrungsrisiko auf beiden Seiten der Bilanz beste-

hen kann, werden zwei Szenarien definiert: ein Aufwªrtsschock, definiert als eine Aufwertung der Fremd-

wªhrung gegen¿ber der heimischen Wªhrung, und ein Abwªrtsschock, definiert als Abwertung der 

Fremdwªhrung gegen¿ber der heimischen Wªhrung. MaÇgebend ist je Wªhrung das Szenario, das zu der 

hºchsten ĂNettoñ-Anforderung f¿hrt. Die Kapitalanforderung f¿r das Wªhrungsrisiko setzt sich additiv 

aus den Anforderungen f¿r das Risiko aus allen Fremdwªhrungen zusammen, die von der in der Solvency 

II-Bilanz verwendeten Wªhrung abweichen. Die Kapitalanforderung ist gleich der Verringerung der Ei-

genmittel, die sich durch die sofortige Aufwertung beziehungsweise Abwertung der Fremdwªhrung um 

25 % gegen¿ber dem Euro ergibt.   

Wªhrungsrisiken treten daher vor allem im Zusammenhang mit Investitionen in Aktien auÇerhalb des 

Euro-Wªhrungsraumes auf. Diese werden in der Risikosteuerung unter das Aktienkursrisiko subsumiert.  

Konzentrationsrisiko 

Das Konzentrationsrisiko ist das mit einer kumulativen Anhªufung von Ausfallrisiken gegen¿ber dersel-

ben Gegenpartei verbundene Risiko. Dazu werden alle Risikopositionen bei derselben Gegenpartei zu 

einer Einzeladress-Position (Single Name Exposure) zusammengefasst. Die Kapitalanforderung f¿r jede 

Einzeladress-Position entspricht dabei der Verringerung der Eigenmittel, die durch eine sofortige Verrin-

gerung des Marktwerts der dem Konzentrationsrisiko zugrundeliegenden Vermºgenswerte in Abhªngig-

keit ihrer Bonitªtsstufe entsteht. Obwohl das Risikomodul insbesondere Ausfallrisiken adressiert, ist es 

Teil des Marktrisikos.  

Off-balance-sheet-Risiken und Verbriefungen 

Risiken auÇerhalb der Solvency II-Bilanz (beispielsweise gegebene Garantien) sind im Kapitalanlagebe-

reich nicht vorhanden. Ebenso wenig wurden Risiken verbrieft und emittiert oder in verbriefte auÇerbi-

lanzielle Risiken investiert. Derartige Geschªfte sind durch interne Richtlinien ausgeschlossen.  

C.2.1.2 Risikoexponierung 

Das Marktrisiko setzt sich aus sechs Einzelrisiken abz¿glich Diversifikationseffekten zusammen. Auf die 

Bruttowerte der einzelnen Risiken wird im Folgenden nªher eingegangen.  



 

69 | RISIKOPROFIL 

 

 

 

2.611.893

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Tsd. ú



 

RISIKOPROFIL| 70 

 

Zins 

In der obigen Grafik ist die Auswirkung auf den Saldo der Zeitwerte zinssensitiver Kapitalanlagen und 

Verpflichtungen bei einer plºtzlichen Zinsverªnderung gemªÇ den Solvency II-Vorgaben bez¿glich Zins-

kurve und Zinsstress dargestellt, dabei wurden die risikomindernden Effekte der Standardformel nicht 

ber¿cksichtigt (Brutto-Wert). MaÇgeblich ist in diesem Falle das Zinsr¿ckgangsszenario mit einem Wert 

von 878.427 Tsd. ú. Gegen¿ber dem Vorjahr ist das Zinsªnderungsrisiko um 260.856 Tsd. ú angestiegen. 

Ein wesentlicher Grund f¿r diese Verªnderung liegt im Zinsr¿ckgang im Betrachtungszeitraum. 

Aktien 

In der Grafik ist das Brutto-SCR aktienkurssensitiver Kapitalanlagen inkl. Beteiligungen bei einer plºtz-

lichen Kursverªnderung per 31.12.2019 abgebildet. AbsicherungsmaÇnahmen werden dabei gemªÇ den 

Solvency II-Vorgaben ber¿cksichtigt. 

Das Aktienrisiko, welches gegen¿ber dem Vorjahr um 171.728 Tsd. ú auf 763.330 Tsd. ú gestiegen ist, 

beinhaltet auch die Risiken aus Infrastrukturinvestitionen, da die Investitionen f¿r qualifizierte Eigenka-

pitalinvestitionen in Infrastruktur unter das Aktienrisiko fallen. Der Investitionsvolumen f¿r diese Inves-

titionen ist gegen¿ber der Berechnung zum Vorjahr gestiegen, was zum Anstieg des Risikos beigetragen 

hat.  
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Immobilien 

In der Grafik ist das Immobilienrisiko in Form des Brutto-SCR per 31.12.2019 bei einer plºtzlichen Wert-

verªnderung gemªÇ den Solvency II-Vorgaben dargestellt. Das Risiko umfasst dabei sowohl direkt als 

auch indirekt gehaltene Immobilien.  

Spread 

Der Brutto-Wert f¿r das Spreadrisiko ist der hºchste der einzelnen Marktrisiken mit einer Hºhe von 

881.965 Tsd. ú (Vorjahr: 965.938 Tsd. ú). 

Da hier die Auswirkungen von Schwankungen des Credit-Spreads ermittelt werden, wird das Spreadrisiko 

unter dem Punkt Kreditrisiko nªher erlªutert, obwohl es in der Standardformel dem Marktrisiko zuzurech-

nen ist.  

Wªhrung 

In der Grafik ist das Brutto-SCR f¿r Wªhrungsrisiken per 31.12.2019 dargestellt. Es liegen keine nen-

nenswerten Verpflichtungen, die in fremder Wªhrung notieren, vor. Das Wªhrungsrisiko auf der Aktiv-

seite resultiert aus unseren Aktieninvestitionen, die weltweit erfolgen um eine hºhere Diversifikation zu 

erzielen. Das Wªhrungsrisiko ist in der Folge im Verhªltnis gering.  

Konzentration 

Aufgrund der breiten Streuung der Gegenparteien bei gleichzeitig hoher Bonitªt beziehungsweise Qualitªt 

ist das Konzentrationsrisiko das kleinste der Marktrisiken.  

C.2.2 Risikokonzentrationen 

Risikokonzentrationen bezeichnen Risiken, die sich dadurch ergeben, dass ein Unternehmen einzelne 

hohe Risiken oder stark korrelierte Risiken eingeht, die ein bedeutendes Schaden- oder Ausfallpotenzial 

haben. Das Unternehmen versucht, Risikokonzentrationen zu vermeiden, indem es ein hohes Exposure 

nur dort aufbaut, wo Risiken nur mit gering eingeschªtzten Wahrscheinlichkeiten eintreten.  

Der hohe Anteil von Rentenpapieren ist dem Geschªftsmodell immanent und folgt den Erfordernissen 

der Verpflichtungsseite. Die Fªlligkeiten der Papiere sind breit gestreut und auf passivseitige Liquiditªts-

erfordernisse abgestimmt. Dadurch und durch die ¿ber die Jahre weitgehend ausgeglichene Fªlligkeiten-

struktur wird der Einfluss von Zinszyklen auf die Portfolioverzinsung begrenzt.  

Die Aktien sind durch die Abbildung groÇer und breit gestreuter Indizes beziehungsweise durch die In-

vestition in marktbreite Exchange Traded Funds von vorneherein breit diversifiziert.  

Den Anlageschwerpunkt der Immobilien bilden GroÇstªdte und Ballungsrªume in der Bundesrepublik 

Deutschland, die anhand demographischer und wirtschaftlicher Faktoren ausgewªhlt werden. Innerhalb 

dessen sind die Objekte geographisch breit gestreut. Eine weitere Diversifikation erfolgt ¿ber die Investi-

tion in unterschiedliche Nutzungsarten. 
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Die Lage der unter Infrastrukturinvestitionen fallenden Windkraftanlagen ist ¿ber die Bundesrepublik 

Deutschland verteilt. Eine zusªtzliche Diversifikation erfolgt ¿ber Investitionen in Offshore-Windanlagen. 

Damit wird der Einfluss lokaler Windereignisse auf das Gesamtportfolio verringert. Eine weitere Diver-

sifikation erfolgt seit kurzem ¿ber die Ausweitung des Anlagespektrums f¿r Infrastrukturinvestitionen. 

C.2.3 RisikominderungsmaÇnahmen 

Als RisikominderungsmaÇnahmen im Bereich des Marktrisikos kommen insbesondere bedingte und un-

bedingte Termingeschªfte in Betracht, die das Risiko auf eine andere Partei mitigieren. Dynamische Wert-

sicherungskonzepte wie Constant Proportion Portfolio Insurance-Modelle (CPPI-Modelle) zªhlen auch 

zu den Risikominderungstechniken, da sie aber unter Solvency II nicht risikomindernd anerkannt werden, 

werden sie hier nur am Rande betrachtet.  

Die Absicherung gegen ein sinkendes Zinsniveau erfolgt ¿ber Vorkªufe auf die Liquiditªt des laufenden 

Jahres und gegebenenfalls auch von Folgejahren. Die Valutierungszeitpunkte der Vorkªufe sind jeweils 

mit der erwarteten Liquiditªtsentwicklung abgestimmt und kºnnen in der Regel durch monatliches Rol-

lieren der Position flexibel gehalten werden. Vorkªufe sind aber streng genommen Erwerbsvorbereitungs-

geschªfte. Die Absicherung gegen kurzfristig steigende Zinsen erfolgt durch den Vorverkauf von Renten-

papieren auf folgende Jahre.  

Zum Bilanzstichtag bestanden Vorkªufe auf Rentenpapiere mit einem Erf¿llungsbetrag in Hºhe von 

151.895 Tsd. ú. Ebenso bestanden Vorverkªufe von Rentenpapieren mit einem Marktwert von 159.986 

Tsd. ú. F¿r diese Vorverkªufe wurden HGB-Bewertungseinheiten mit den zugrunde liegenden Wertpapie-

ren gebildet. Durch diese Termingeschªfte sicherte sich die Gesellschaft das zum Zeitpunkt des Abschlus-

ses herrschende Zinsniveau. Die Effizienz der Absicherung wird als hoch eingestuft, da genau bestimmte 

Wertpapiere auf Termin verkauft beziehungsweise gekauft wurden. Aufgrund der Ausgestaltung der Ge-

schªfte wird das Risiko von Zinsªnderungen als nicht wesentlich eingestuft. Allerdings besteht das Risiko 

eines jeden unbedingten Termingeschªfts, dass ein Abschluss zum spªteren Zeitpunkt vorteilhafter gewe-

sen wªre als per Termin.  

Bei Vorkªufen und Vorverkªufen werden bis zum Valutierungszeitpunkt die Ergebnisse der Terminge-

schªfte dargestellt. Dabei wird auch die Einhaltung der internen Limite sowie gegebenenfalls Liquiditªts-

aspekte beobachtet.  

Sonstige AbsicherungsmaÇnahmen gegen sinkende oder steigende Zinsen bestanden nicht. 

Um dem Risiko grºÇerer Kursverluste im Aktienbereich zu begegnen, werden in Abhªngigkeit zur Markt-

meinung der Gesellschaft unterschiedliche Wertsicherungsstrategien verfolgt.  

Zur Absicherung von Aktienbestªnden gegen einen plºtzlichen Kursverfall beziehungsweise zur Steue-

rung der Aktienquote wurden zeitweise Index-Put-Optionen gekauft oder Index-Futures verkauft. Da mit 

den Aktien-Portfolien Indizes nachgebildet werden, die einen hohen Gleichlauf auch bei Kursr¿ckgªngen 

mit den Underlyings der Absicherungsinstrumente haben, wurde das Basisrisiko ex ante als gering einge-

schªtzt. Derartige Absicherungen kºnnen weiterhin auch mittels Put-Optionen situativ bei der Erwartung 

von politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen erfolgen, die negativen Einfluss auf die Aktienposition 

haben kºnnen. Die jeweiligen Kosten der Absicherung mittels Optionen belaufen sich auf die gezahlten 

Optionsprªmien. 
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Der Einsatz von Index-Futures erfolgte nur zur effizienteren Steuerung der Aktienposition in dem jewei-

ligen Teilportfolio, indem statt der physischen Aktien Futures auf den entsprechenden Index verkauft oder 

gekauft wurden.  

Zum Jahresende 2019 befanden sich keine Optionen und auch keine Futurespositionen im Bestand der 

ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung, weder direkt noch indirekt ¿ber die Spezialfonds.  

Risikosensitivitªt 

Zur internen Risikosteuerung werden f¿r die wesentlichen Marktrisiken - Zinsrisiko und Aktienkursrisiko 

- regelmªÇige Sensitivitªtsanalysen durchgef¿hrt. Dabei werden die Auswirkungen von ad-hoc Parallel-

verschiebungen der Zinsstrukturkurve (bis zu Ñ200 Basispunkten) und von plºtzlichen Aktienkursverªn-

derungen (-10 % beziehungsweise -20 %) auf die Reservesituation beziehungsweise auf potenzielle Ab-

schreibungen nach HGB betrachtet. AbsicherungsmaÇnahmen in Form von Termingeschªften oder Deri-

vaten werden ber¿cksichtigt, dynamische Absicherungsstrategien dagegen nicht.  

Dar¿ber hinaus wurden Sensitivitªten bez¿glich der Risikoexponierung f¿r die drei wesentlichen Markt-

risiken, dem Aktien-, Zins-, und Spreadrisiko, im Rahmen der Solvency II - Standardformel berechnet. 

F¿r jedes einzelne Risiko wurde hierbei untersucht, wie sich ein Anstieg des jeweils gemªÇ Standardfor-

mel maÇgeblichen Risikofaktors um 10 % auswirkt.10 In der nachfolgenden Tabelle werden die daraus 

folgenden Verªnderungen der Kapitalanforderungen des Einzelrisikos, sowie die Verªnderungen der Ka-

pitalanforderungen des Marktrisikomoduls jeweils als Bruttowerte dargestellt. AuÇerdem zeigt sie die da-

raus folgenden Verªnderungen des SCR und die Auswirkung auf die Kapitaladªquanz in Form der SCR-

Quote (in Prozentpunkten).  

Sensitivitªtsanalysen Änderung Einzelrisiko 

(brutto)  

Änderung Marktrisikomodul 

(brutto)  

Änderung SCR Änderung SCR-Quote 

  Tsd. ú  Tsd. ú  Tsd. ú  Prozentpunkte 

Aktien                        65.414                                           58.433                  4.346    -2 

Zins                           101.248                                           79.221                14.003    -7 

Spread                             88.033                                           75.114                  6.943    -3 
     

 

Die Tabelle zeigt, dass eine Erhºhung der Risikofaktoren gemªÇ Solvency II des Zinsrisikos (brutto) um 

10 % eine Erhºhung der Kapitalanforderungen im Marktrisikomodul von 79.221 Tsd. ú bewirkt. Nach 

den Diversifikationseffekten mit den anderen Risikomodulen erhºhen sich die Kapitalanforderungen 

(SCR) um 14.003 Tsd. ú, was eine Senkung der Kapitaladªquanz (dargestellt durch die SCR-Quote) um 

7 Prozentpunkte bedeutet. Die Erhºhung des Aktienrisikos senkt hingegen die SCR-Quote um 2 und die 

Erhºhung des Spreadrisikos ebenfalls um 3 Prozentpunkte. 

Es lªsst sich feststellen, dass in diesen Sensitivitªtsanalysen die ¦berdeckung der Kapitaladªquanz wei-

terhin sehr auskºmmlich ist und somit kein Handlungsbedarf im Hinblick auf Geschªftsstrategie oder 

                                                 

10 Im Rahmen der Standardformel wird beispielsweise im Rahmen des Aktienrisikos untersucht, wie sich zum Stichtag ein Marktwertverlust von Aktien des Typs 2 um 48,92 % 

auf die Eigenmittel auswirkt. In den Sensitivitªtsanalysen wird dieser Risikofaktor um 10 %, also von 48,92 % auf 53,81 %, erhºht. 
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Geschªftsmodell besteht. Weitergehende Informationen zur Risikosteuerung und deren Verkn¿pfung mit 

der Geschªftsstrategie finden sich in Kapitel B.3. 

 

C.3 Kreditrisiko 

Kreditrisiken resultieren aus der Gefahr des Ausfalls oder der Bonitªtsverschlechterung von Schuldnern. 

Im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen werden diese durch das Ausfall- und das 

Spreadrisiko abgebildet. Letzteres stellt das grºÇte Einzelrisiko innerhalb der Marktrisiken dar. 

C.3.1 Gefªhrdungspotenzial 

C.3.1.1 Beschreibung des Risikos 

Unter dem Bonitªts- oder Kreditrisiko wird zum einen die Gefahr der Insolvenz und des Zahlungsverzugs 

von Schuldnern verstanden, zum anderen aber auch die Gefahr von Bonitªtsverschlechterungen eines 

Schuldners und damit einhergehenden hºheren Risikoaufschlªgen und somit niedrigeren Kursen von bei-

spielsweise Rentenpapieren. Unter Solvency II wird das Kreditrisiko sowohl im Spreadrisiko- als auch im 

Ausfallrisiko-Modul abgebildet, wobei das Spreadrisiko in der Standardformel dem Marktrisikomodul 

zugeordnet ist.  

Das Spreadrisiko beinhaltet Wertverªnderungen von Kapitalanlagen aufgrund von Schwankungen des 

Credit-Spreads ¿ber der risikofreien Zinskurve. Es stellt also das Risiko dar, das durch Bonitªtsverªnde-

rungen von Anleiheemittenten beziehungsweise von Kreditnehmern entsteht. Das Spreadrisiko bildet da-

mit die Verªnderung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und somit indirekt das Ausfallrisiko ab. Es ist nicht 

nur f¿r Schuldverschreibungen, sondern auch f¿r strukturierte Produkte und Kreditderivate relevant. Das 

Spreadrisiko setzt sich additiv aus drei Risiken zusammen, und zwar aus Kapitalanforderungen f¿r das 

Spreadrisiko von Anleihen und Darlehen, aus Kapitalanforderungen f¿r das Spreadrisiko von Kreditver-

briefungen in Form von handelbaren Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten sowie aus Kapital-

anforderungen f¿r das Spreadrisiko von Kreditderivaten. 

Das Ausfallrisiko bezeichnet das Risiko von Verlusten aufgrund von unerwarteten Ausfªllen oder Ver-

schlechterungen der Bonitªt von Gegenparteien und Schuldnern wªhrend der nªchsten 12 Monate. Das 

Modul fokussiert hier auf risikomindernde Vertrªge wie R¿ckversicherungsvereinbarungen, Verbriefun-

gen und andere Derivate einerseits und Forderungen an Versicherungsvermittler (Makler oder Vertreter) 

und weitere Kreditrisiken, wie etwa Risiken aus Hypotheken (sofern diese nicht im Spreadrisiko behandelt 

werden), andererseits. 

Off-balance-sheet-Risiken und Verbriefungen 

Risiken auÇerhalb der Bilanz (beispielsweise gegebene Garantien) sind im Kapitalanlagebereich nicht 

vorhanden. Ebenso wenig wurden Risiken verbrieft und emittiert oder in verbriefte Risiken investiert. 

Derartige Geschªfte sind durch interne Richtlinien ausgeschlossen.  
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C.3.1.2 Risikoexponierung 

Der grºÇte Teil der verzinslichen Wertpapiere des Direktbestands waren Emissionen, die von in- und aus-

lªndischen Gebietskºrperschaften oder ihren Sonderinstituten (61,6 %, davon Ausland 13,5 %) begeben 

wurden. Der Anteil von Emissionen privatrechtlicher Kreditinstitute und Emittenten lag bei 27,4 % (da-

von Ausland: 10,6 %), der von ºffentlich-rechtlichen Kreditinstituten bei 10,9 % (davon Ausland: 1,4%), 

jeweils aus Sicht der Konzernmuttergesellschaft. Der Rentendirektbestand setzte sich zu 43,1 % aus 

Pfandbriefen oder Schuldverschreibungen und Darlehen mit Gewªhrtrªgerhaftung zusammen. Mit 6,0 % 

entfiel ein geringer Teil auf ungesicherte Schuldscheindarlehen. Anleihen von Industrieunternehmen be-

fanden sich nicht im Portfolio. Investitionen in strukturierte Kredit-Produkte wie Asset Backed Securities, 

Mortgage Backed Securities, Collateralized Debt Obligations, Collateralized Loan Obligations und ihre 

Varianten sind durch interne Anlagerichtlinien ausgeschlossen.  

Die Anteile der einzelnen Ratingklassen im Direktbestand werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt: 

Ratingklasse (31.12.2019, Direktbestand) Anteil (%)  

Investment-Grade AAA 53,0 

Investment-Grade AA 36,3 

Investment-Grade A 1,5 

Investment-Grade BBB 1,0 

Non-Investment-Grade  0,0 

Not rated 8,2 
  

 

Die Vergabe von Hypothekendarlehen erfolgt f¿r die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung durch die 

ALTE LEIPZIGER Bauspar. Dadurch werden neben den internen Vorgaben weitgehend auch die Vor-

schriften aus dem Banken- beziehungsweise Bausparkassenbereich f¿r die Darlehensvergabe ber¿cksich-

tigt. Da in diesem Bereich kein Neugeschªft gezeichnet wird, wird der Bestand in den nªchsten Jahren 

auslaufen. Die Hypothekendarlehen sind dem Spreadrisiko zugeordnet.  

C.3.2 Risikokonzentrationen 

Risiken, die sich dadurch ergeben, dass ein Unternehmen einzelne hohe Risiken oder stark korrelierte 

Risiken eingeht, die ein bedeutendes Schaden- oder Ausfallpotenzial haben, werden als Risikokonzentra-

tionen bezeichnet. ¦bermªÇige Risikokonzentrationen werden nach Mºglichkeit vermieden und ein hohes 

Exposure nur dort aufgebaut, wo Risiken nur mit gering eingeschªtzten Wahrscheinlichkeiten eintreten.  

Die Emittenten im Rentenbereich sind ï auÇerhalb von Bundesanleihen und Lªnderschuldscheindarlehen 

ï breit gestreut. Die f¿nf grºÇten Emittenten ohne Bund und Bundeslªnder haben einen Anteil von 13,4 % 

an den gesamten Rentenanlagen. Ihr Rating f¿r ungesicherte Anleihen liegt zwischen AA und BBB, wobei 

¿berwiegend in Pfandbriefe oder Schuldscheindarlehen mit anderen Sicherungsmechanismen investiert 

wurde.  

Im Konzentrationsrisikomodul f¿hrt die ¦berschreitung des Schwellenwertes bei einem nicht gerateten 

Emittenten zu einem Brutto-SCR von 16.879 Tsd. ú (vgl. Kapitel C.2.1.2).  
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C.3.3 RisikominderungsmaÇnahmen 

Gesteuert wird das Bonitªtsrisiko durch Vorgaben an die Qualitªt der Emittenten beziehungsweise Emis-

sionen und ein Limitsystem. Die Limite orientieren sich an Anforderungen, die an die Schuldner bezie-

hungsweise Emittenten gestellt werden, beispielsweise Rating, Eigenkapital et cetera. Es findet eine re-

gelmªÇige ¦berwachung der Bonitªt der Emittenten, der Ratings sowie der Einhaltung der Limite statt. 

Limitauslastungen und Limitverletzungen werden regelmªÇig berichtet, letztere m¿ssen innerhalb vorge-

gebener Fristen korrigiert oder genehmigt werden. Passive Limitverletzungen werden in der Regel hinge-

nommen. 

Durch die Kapitalanlagebereiche erfolgt eine laufende Analyse des Kreditrisikos der Emittenten. Verªn-

derungen in der Risikoeinschªtzung des Marktes werden regelmªÇig berichtet und bei der Bewertung 

verzinslicher Papiere in Form von Zinsaufschlªgen ber¿cksichtigt. 

Eine Absicherung von Kreditrisiken mittels derivativer Instrumente erfolgt nicht. Es werden aber insbe-

sondere bei Hypotheken- und Policendarlehen Sicherheiten f¿r die Darlehensvergabe verlangt.  

Im Bereich derivativer Finanzinstrumente ist mit der Umsetzung der EMIR-Regulierung11 auch das ge-

genseitige Stellen von Sicherheiten f¿r bestimmte Geschªfte gefordert. Die Vorschriften dazu traten im 

Jahresverlauf 2017 in Kraft. Bis zur internen Umsetzung der regulatorischen Anforderungen wurden ent-

sprechende derivative Geschªfte nicht getªtigt. Die Umsetzung wurde Ende 2018 abgeschlossen. Bislang 

wurden keine EMIR-pflichtigen Geschªfte getªtigt.  

C.3.4 Risikosensitivitªt 

Es wurden Sensitivitªten bez¿glich der Risikohºhe gerechnet, indem der durchschnittliche Risikofaktor 

des Spreadrisikos um 10 % erhºht wurde und die Auswirkung auf die Kapitalanforderungen des Marktri-

sikomoduls, der Gesamt-Kapitalanforderungen (SCR) und die Auswirkung auf die SCR-Quote ermittelt 

wurde. Die Erhºhung des Spreadrisikos (brutto) f¿hrt zu einer Senkung der SCR-Quote. Details kºnnen 

Kapitel C.2.4 entnommen werden. 

Eine Sensitivitªt bez¿glich Ratingherabstufungen wurde nicht ermittelt.  

 

  

                                                 

11 European Market Infrastructure Regulation (EMIR): Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europªischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 ¿ber OTC-Derivate, zentrale 

Gegenparteien und Transaktionsregister 
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C.4 Liquiditªtsrisiko  

Das Liquiditªtsrisiko besteht in der Gefahr, Zahlungen nicht vollstªndig und fristgerecht leisten zu kºn-

nen. F¿r die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung spielt es der GrºÇe nach eine untergeordnete Rolle, 

es unterliegt gleichwohl einer regelmªÇigen ¦berwachung. 

C.4.1 Gefªhrdungspotenzial 

C.4.1.1 Beschreibung des Risikos 

Die Betriebswirtschaftslehre unterscheidet zwischen der Liquiditªt als Eigenschaft eines Wirtschaftssub-

jekts und der Liquiditªt als Eigenschaft eines Vermºgensgegenstandes (Marktliquiditªt). Ein Unterneh-

men (Wirtschaftssubjekt) ist liquide, wenn es in einem Zeitraum seinen Zahlungsverpflichtungen termin-

gerecht nachkommt. Das Liquiditªtsrisiko besteht demnach in der Gefahr, anstehenden Zahlungsver-

pflichtungen nicht mehr uneingeschrªnkt und fristgerecht nachkommen zu kºnnen. Liquiditªtsrisiken be-

inhalten damit stets auch Fristigkeitsrisiken.  

Ein Wesensmerkmal des Versicherungsgeschªfts ist, dass die Beitrªge f¿r den Versicherungsschutz vor 

der Leistungserstellung gezahlt werden. Das Versicherungsunternehmen haftet dann mit dem gesamten 

Vermºgen f¿r die zu erbringenden Leistungen. Aufgrund dieses Vorauszahlungsprinzips wird im Normal-

fall der Versicherer von den Versicherungsnehmern stets mit ausreichender Liquiditªt versorgt. Der Liqui-

ditªtsbedarf entsteht erst nach Eintritt des Versicherungsfalls. Ein Liquiditªtsengpass wªre demnach nur 

eine Folge des versicherungstechnischen Risikos (unzureichende Prªmien beziehungsweise Reserven). 

Allerdings zwingen der Wettbewerb und die Interessen der Kapitalgeber die Versicherungsunternehmen 

dazu, verf¿gbare Mittel Ertrag bringend am Kapitalmarkt anzulegen. Hieraus kann auch ein Liquiditªts-

risiko entstehen. 

Dieses Liquiditªtsrisiko entsteht insbesondere dann, wenn im Rahmen des Versicherungsgeschªfts eine 

Fristentransformation stattfindet. Diese erfolgt gerade im Lebensversicherungsgeschªft bei Vertrªgen mit 

Zinsgarantie und garantiertem R¿ckkaufswert oder in Vertrªgen, die Kunden die Mºglichkeit geben, ¿ber 

Versicherungsgelder Ăwie Tagesgeldñ zu verf¿gen und das Unternehmen aus Ertragsgr¿nden diese Mittel 

langfristig anlegt (sog. Kapitalisierungsgeschªfte). 

Passivseitige Liquiditªtsrisiken f¿r einen Lebensversicherer entstehen folglich ¿berwiegend aus dem Ver-

halten der Versicherungsnehmer. Beispiele f¿r die Ursachen von versicherungsnehmerinduziertem Liqui-

ditªtsrisiko insbesondere bei Lebensversicherern sind Massenstorni aufgrund eines deutlichen Zinsan-

stiegs oder aufgrund eines Verlustes an Glaubw¿rdigkeit der Branche oder einzelner Unternehmen. 

Das Liquiditªtsrisiko der Kapitalanlagen besteht insbesondere darin, dass 

ƴ auf laufende Konten nicht oder nur eingeschrªnkt zur¿ckgegriffen werden kann, 

ƴ R¿ckfl¿sse aus Kapitalanlagen zum Fªlligkeitstermin nicht oder nicht vollumfªnglich zur Verf¿gung 

stehen, 

ƴ grundsªtzlich fungible Kapitalanlagen nicht oder nur mit Wertverlusten liquidiert werden kºnnen und 

ƴ sonstige liquide Instrumente nicht zur Verf¿gung stehen. 
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Das Liquiditªtsrisiko von Versicherungen ist somit vor allem ein aus dem versicherungstechnischen Ri-

siko und aus dem Kapitalanlagerisiko abgeleitetes Risiko. Bereits bei der Konzeption der Anlagestrategie, 

die, wie in Kapitel C.2 dargestellt, den Grundsatz der unternehmerischen Vorsicht ber¿cksichtigt, wird 

das Liquiditªtsrisiko explizit dadurch ber¿cksichtigt, dass eine Abstimmung von k¿nftigen Zins- und Til-

gungszahlungen mit den erwarteten versicherungstechnischen Cashflows aus Beitragseinnahmen und Ver-

sicherungsleistungen erfolgt und ein Mindestvolumen an Liquiditªt und kurzfristig liquidierbaren Wert-

papieren vorgehalten werden muss.  

C.4.1.2 Risikoexponierung 

Die regelmªÇige Einschªtzung des Liquiditªtsrisikos erfolgt jªhrlich auf Basis der mittelfristigen Unter-

nehmensplanung mittels Liquiditªtsstresstests, die die Gegebenheiten und das Geschªftsmodell bezie-

hungsweise die Produktgestaltung des jeweiligen Unternehmens ber¿cksichtigen. Bei der ALTE LEIPZI-

GER Lebensversicherung werden dabei insbesondere unterschiedliche Stressszenarien, in Form von 

Storno und geringerem Neuzugang, betrachtet und miteinander kombiniert. Damit werden insbesondere 

mittel- bis langfristige Liquiditªtsrisiken adressiert. Somit hat die Gesellschaft fr¿hzeitig Gelegenheit, 

steuernd einzugreifen. Dar¿ber hinaus kºnnen fallweise Stressszenarien betrachtet werden, die bestimm-

ten Besonderheiten oder besonderen Situationen Rechnung tragen. In diesem Zusammenhang wird aus 

Gr¿nden der Vorsicht angenommen, dass die k¿ndbaren Papiere nicht gek¿ndigt werden. 

Die Ergebnisse ¿ber den Planungszeitraum zeigen, je nach Stressszenario, dass Liquiditªtsl¿cken entste-

hen kºnnen. Diese kºnnen jederzeit durch den Verkauf von Wertpapieren gedeckt werden. Die dabei ent-

stehenden Kosten der Liquiditªtsbeschaffung liegen bei unter 100 Tsd. ú. Unter adversen Marktbedingun-

gen (beispielsweise Zinsanstieg) kºnnen sich, abhªngig vom unterstellten Szenario, allerdings abwei-

chende Kosten der Liquiditªtsbeschaffung ergeben. 

Im Berichtszeitraum haben sich keine wesentlichen  nderungen ergeben.  

Der Ăbei k¿nftigen Prªmien einkalkulierte erwartete Gewinn (EPIFP)ñ zum Stichtag 31.12.2019 betrªgt 

1.474.198 Tsd. ú. 

C.4.2  Risikokonzentrationen 

Ursªchlich f¿r Liquiditªtsrisiken bei Lebensversicherungen sind insbesondere Geschªfte mit einer hohen 

Fristentransformation. Auslºser des Risikos sind dann vornehmlich das Verhalten der Versicherungsneh-

mer beispielsweise bei Massenstorni aufgrund eines deutlichen Zinsanstiegs.  

Derartige Geschªfte sind bei der ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung klar begrenzt.  

Dar¿ber hinaus gibt es Limitvorgaben bez¿glich des Liquiditªtsgrades der Kapitalanlagen. Innerhalb der 

Renten-Anlage sollen mindestens 50 % den drei hºchsten Liquiditªtsstufen zugeordnet sein. Im Bereich 

der Tagesgeld- und Festgeldanlagen gibt es explizite konzernweit geltende Limitregelungen von maximal 

100.000 Tsd. ú Tagesgeld beziehungsweise Festgeld-Volumen je einzelner Bank. Eine Risikokonzentra-

tion ist daher kaum ersichtlich.  
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C.4.3 RisikominderungsmaÇnahmen 

Eine detaillierte, monatlich rollierende Liquiditªtsplanung auf tªglicher Basis stellt sicher, dass die ALTE 

LEIPZIGER Lebensversicherung in der Lage ist, die erforderlichen Auszahlungen jederzeit zu leisten. 

Sollten unerwartet hohe Liquiditªtsspitzen auftreten, kºnnen diese durch die VerªuÇerung von marktgªn-

gigen Wertpapieren aufgefangen werden. Dies wird dadurch sichergestellt, dass die Wertpapiere keinen 

vertraglichen Verf¿gungsbeschrªnkungen unterliegen und ein ausreichend groÇer Sekundªrmarkt f¿r nicht 

bºrsengehandelte Titel besteht, die eine sehr gute Bonitªt aufweisen (beispielsweise Bundeswertpapiere, 

Lªnderschuldscheine). Aufgrund der hohen Qualitªt der Rentenanlagen ist der weitaus grºÇte Teil jeder-

zeit gut verªuÇerbar.  

C.4.4 Risikosensitivitªt 

Eine Verringerung beziehungsweise ein Anstieg des Liquiditªtsrisikos ist zur¿ckzuf¿hren auf die maÇ-

geblichen Risikotreiber wie zum Beispiel das Stornoverhalten der Versicherungsnehmer. Ein Anstieg des 

Risikos kºnnte beispielsweise aus einem Anstieg der Stornoquoten resultieren, die die im Rahmen der 

Stresstests angesetzten Werte ¿bersteigen.  

 

C.5 Operationelles Risiko  

Der Begriff des ĂOperationellen Risikosñ bezeichnet das Verlustrisiko, das sich aus der Unzulªnglichkeit 

oder dem Versagen von Menschen, internen Prozessen oder Systemen oder durch externe Ereignisse 

ergibt. Im Rahmen der Ermittlung des operationellen Risikos nach der Solvency II-Standardformel werden 

verschiedene Zusammenhªnge unterstellt, wie etwa ein Anstieg des operationellen Risikos bei steigen-

der/wachsender Geschªftstªtigkeit. Daneben findet eine Bewertung sowie Identifikation von mºglichen 

neuen operationellen Risiken vierteljªhrlich im Rahmen der internen Risikoerhebung statt. 

C.5.1 Gefªhrdungspotenzial 

C.5.1.1 Beschreibung des Risikos 

Das operationelle Risiko bezeichnet das Verlustrisiko, das sich aus der Unzulªnglichkeit oder dem Versa-

gen von Menschen, internen Prozessen oder Systemen oder durch externe Ereignisse ergibt. Rechtsrisiken 

sind ebenso wie Betrugsrisiken eingeschlossen. Reputationsrisiken und Risiken aus strategischen Ent-

scheidungen fallen nicht unter das operationelle Risiko, ebenso wie alle Risiken, die bereits Gegenstand 

anderer Risikomodule sind. 

Die Quantifizierung des operationellen Risikos unter Solvency II erfolgt durch eine mehrstufige, ge-

kappte Linearkombination, deren maÇgebliche BezugsgrºÇen die verdienten Bruttobeitrªge und die 

Bruttodeckungsr¿ckstellung f¿r Versicherungsvertrªge, f¿r die das Unternehmen das Anlagerisiko trªgt, 

sowie die Kosten f¿r Vertrªge, bei denen der Versicherungsnehmer das Anlagerisiko trªgt, sind. Dieser 

pauschale, zinsabhªngige und damit wenig verursachungsgerechte Ansatz ªhnelt der Berechnungsme-

thodik unter Solvency I. Insbesondere der unterstellte Wirkungszusammenhang zwischen der Hºhe des 
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operationellen Risikos und dem Beitragsvolumen sowie der Hºhe der versicherungstechnischen R¿ck-

stellungen ist nicht immer und zwangslªufig gegeben. 

 

C.5.1.2 Risikoexponierung 

Das operationelle Risiko gemªÇ Standardformel betrªgt zum Stichtag 116.954 Tsd. ú (103.628 Tsd. ú). 

 

Im Rahmen der vierteljªhrlichen unternehmensinternen Risikobewertung erfolgt gegen¿ber der Berech-

nung gemªÇ Solvency II ï Standardformel eine risikoorientierte Quantifizierung von Einzelrisiken, die sich 

zu der Risikokategorie ĂOperationelle Risikenñ zusammenfassen lassen. Im Rahmen dieser Risikoerhe-

bung wurden im Berichtszeitraum gegen¿ber dem Vorjahr Einzelrisiken neu aufgenommen. In Summe 

ergab sich jedoch keine Auswirkung auf die Hºhe der operationellen Risiken.  

C.5.2 Risikokonzentration 

In Betrachtung der Einzelrisiken, die im Rahmen der unternehmensinternen Risikobewertung dem opera-

tionellen Risiko zugeordnet werden, lªsst sich keine Risikokonzentration erkennen. Eines der grºÇten 

Risiken in diesem Zusammenhang resultiert aus einer Verschlechterung des tatsªchlichen gegen¿ber dem 

geplanten Kostenergebnis bestehend aus Verwaltungs-, Regulierungs- und Abschlusskosten. 
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C.5.3 RisikominderungsmaÇnahmen 

Der ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern ergreift MaÇnahmen, um operationelle Risiken zu ver-

meiden oder zu vermindern. Zusªtzlich zur ¦berpr¿fung der RisikominderungsmaÇnahmen ï im Rahmen 

der vierteljªhrlichen internen Risikoerhebung ï erfolgt eine ¦berwachung ausgewªhlter MaÇnahmen alle 

zwei Jahre im Zuge des MaÇnahmencontrollings. Dieses dient der systematischen ¦berpr¿fung der MaÇ-

nahmen in Bezug auf Aktualitªt des Status, des Umsetzungstermins sowie der Beschreibung der MaÇ-

nahme. Die Wirksamkeit und Erfordernis der einzelnen Kontrollen innerhalb der Funktionsbereiche wer-

den im Rahmen unseres IKS-Prozessmanagements jªhrlich ¿berpr¿ft. 

Im Folgenden werden beispielhaft f¿r einige Risiken die MinderungsmaÇnahmen beschrieben: 

Prozessrisiken und Risiken der Informationstechnologie 

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Systeme, Produkte und Prozesse im Rahmen von komplexen 

Projekten zur Steigerung unserer Wettbewerbsfªhigkeit erfordert betrªchtliche Investitionen. Dem daraus 

resultierenden Risiko, geplante Ergebnisse sowie zu erreichende Zielvorgaben zu verfehlen, begegnen wir 

durch ein Projektsteuerungs- und Controllinggremium, dem die laufende Kontrolle der Investitionsrech-

nungen sowie die ¦berwachung der Realisierungszeitpunkte und der AmortisationsgrºÇen obliegt. 

Die Sicherheit unserer Informationstechnologie und Datenhaltung wird durch den IT-Sicherheitsbeauf-

tragten in Zusammenarbeit mit den IT-Fachbereichen gewªhrleistet. Zusªtzlich befassen sich eigens ge-

bildete Gremien mit den IT-spezifischen Risiken und den zu deren Steuerung erforderlichen MaÇnahmen. 

Durch die vorhandenen GegensteuerungsmaÇnahmen, insbesondere die Nutzung eines Ausweichrechen-

zentrums mit Parallelbetrieb und doppelter Datenhaltung sowie durch die Schadenversicherungen f¿r Ge-

bªudeinhalt, Betriebsunterbrechung und Folgen aus Cyberangriffen werden die Risiken begrenzt.  

Zur Steuerung von Prozessrisiken wurden alle mit wesentlichen Risiken behafteten Geschªftsablªufe, in-

klusive der jeweiligen KontrollmaÇnahmen, erfasst und dokumentiert.  

Compliance-Risiken 

Zur Vermeidung von Compliance-Risiken besteht im Unternehmen eine dezentral ausgerichtete Compli-

ance-Organisation. Der Compliance-Officer ist f¿r die Identifikation und Analyse von Compliance-Risi-

ken, die Entwicklung von risikobegrenzenden MaÇnahmen und die Durchf¿hrung von Kontrollverfahren 

verantwortlich. Seine Aufgaben umfassen auch die Information und Beratung des Vorstandes. Das Com-

pliance-Komitee unterst¿tzt und berªt den Compliance-Officer bei seinen Aufgaben. Die Sicherstellung 

der Einhaltung von Recht und Gesetz sowie die Beachtung von Richtlinien und Grundsªtzen in den Fach-

bereichen obliegen den Compliance-Verantwortlichen. Sie sind auch f¿r die Wieder-herstellung des regel-

konformen Zustandes bei bereits eingetretenen RegelverstºÇen zustªndig. 

Durch zahlreiche prªventiv wirkende MaÇnahmen, wie Quartalsabfragen bei Compliance-Verantwortli-

chen oder Ad-hoc-Meldepflichten bei Compliance-Risiken, laufende ¦berpr¿fung der Risiken im Com-

pliance-Komitee, verbindliche Vollmachtsrahmen mit Zeichnungslimiten f¿r die Mitarbeiter sowie durch 

Funktionstrennungen und die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips, wird mºglichen Compliance-Risiken 
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vorgebeugt. Dar¿ber hinaus sollen ein f¿r alle Mitarbeiter verbindlicher ĂKodex f¿r integre Handlungs-

weisenñ, ein ĂLieferanten-Verhaltenskodexñ sowie ein ĂVerhaltenskodex f¿r den Vertrieb von Versiche-

rungsproduktenñ sicherstellen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden und ein fai-

rer, ehrlicher und verlªsslicher Umgang, sowohl miteinander als auch mit den Kunden und Geschªftspart-

nern, erfolgt. Mitarbeiter werden bei Neueinstellung von ihren Vorgesetzten bez¿glich geltender Gesetze, 

Urteile, interner Richtlinien und Arbeitsanweisungen geschult. Weiterhin wurde die ¦berwachung einer 

angemessenen Betrugsprªvention durch den Compliance-Officer als Aufgabe in das Compliance-Manage-

ment-System im ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern aufgenommen. Hierzu wurden von den 

Fachabteilungen weitere MaÇnahmen eingerichtet, wie beispielsweise Kontrollen bestimmter Zahlungs-

vorgªnge, die Einrichtung eines Betrugsmanagements sowie Vorgaben f¿r die Reisekostenabrechnung mit 

Nachweispflicht. 

Personelle Risiken 

Zur Erf¿llung der Funktionen in den einzelnen Organisationseinheiten bedarf es einer entsprechenden 

Personalausstattung um das Risiko personeller Engpªsse zu vermeiden. Hierf¿r liefern unsere systemati-

schen Personal- und Kapazitªtsplanungen die Grundlage. 

Mºglichen Risiken aufgrund der demografischen Entwicklung und deren Auswirkungen auf den Arbeits-

markt wird durch eine kontinuierliche Personalentwicklung, die Ausbildung von eigenen qualifizierten 

Nachwuchskrªften, die Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und unsere innerbetriebli-

chen fachlichen Weiterbildungsangebote vorgebeugt. Dies soll zu einer starken Mitarbeiterbindung bei-

tragen und das vorhandene Know-how sicherstellen. 

Katastrophenrisiken 

Zur Begrenzung von mºglichen Risiken im Fall von Naturkatastrophen, Pandemie, Terrorismus oder Cy-

berattacken ist ein betriebliches Kontinuitªtsmanagement (BKM) implementiert. Die darin festgelegten 

organisatorischen MaÇnahmen stellen sicher, dass nach Eintritt von katastrophalen Ereignissen oder An-

griffen auf das Unternehmen das Leben und die Gesundheit der Mitarbeiter gesch¿tzt werden, die Sofort-

maÇnahmen zur Schadenbegrenzung eingeleitet werden, die ertragskritischen Geschªftsprozesse soweit 

wie mºglich aufrechterhalten bleiben und der Normalbetrieb so schnell wie mºglich wiederhergestellt 

wird, sodass dem ALTE LEIPZIGER ï HALLESCHE Konzern kein nachhaltiger Schaden entsteht. 

Weiterhin ist im Rahmen des Extremereignis-Managements eine umfassende Stºr- und Notfallorganisa-

tion zur Sicherheit der Mitarbeiter, der Technik und der Gebªude im Fall von Brand, Explosion und sons-

tigen Unfªllen eingerichtet. 

Rechtliche und sonstige operationelle Risiken 

Aufgrund verªnderter politischer, rechtlicher sowie regulatorischer Rahmenbedingungen kºnnen sich Ri-

siken im Hinblick auf unser Geschªftsmodell, die Geschªftsprozesse und die betrieblichen Systeme erge-

ben. 

Zur Begrenzung dieser Risiken erfolgt in den entsprechenden Fachbereichen, insbesondere f¿r rechtliche, 

aktuarielle und bilanzielle Fragen, eine konsequente und fortlaufende ¦berwachung sowie Pr¿fung hin-

sichtlich der Auswirkung derartiger  nderungen auf die Vermºgens-, Finanz- und Ertragslage unseres 
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Unternehmens. Vor diesem Hintergrund verfolgen und analysieren wir die aktuelle Rechtsprechung, wie 

zum Beispiel zur europarechtlichen Zulªssigkeit des fr¿heren so genannten Policenmodells. Aus heutiger 

Sicht haben wir f¿r die aus den entsprechenden Urteilen des Europªischen Gerichtshofs (EuGH) und des 

Bundesgerichtshofs (BGH) resultierenden mºglichen Belastungen angemessen bilanziell vorgesorgt. 

Risiken im vertrieblichen Umfeld 

Auf dem Vermittlermarkt sind verstªrkt Konzentrationsbewegungen durch Aufkªufe und Zusammen-

schl¿sse von Vermittlern sowie deren Hinwendung zu Vermittlerpools zu beobachten. Ziel ist es, durch 

eine Erhºhung der Diversifikation der Vertriebswege einer weiteren Konzentration entgegenzuwirken. 

F¿r die kommenden Jahre kºnnen steigende Risiken im vertrieblichen Umfeld durch regulatorische Ein-

griffe nicht ausgeschlossen werden. 

C.5.4 Risikosensitivitªt 

Eine Risikosensitivitªt des operationellen Risikos im Sinne der Solvency II-Standardformel ergibt sich 

aus einer Verªnderung der Quantifizierung der zu Grunde liegenden GrºÇen. Wie bereits erwªhnt, lªsst 

sich der unterstellte Wirkungszusammenhang zwischen diesen GrºÇen und dem tatsªchlichen Risiko nicht 

zwangslªufig beobachten. 

Eine Verringerung beziehungsweise ein Anstieg des operationellen Risikos ist zur¿ckzuf¿hren auf die 

Risikotreiber der maÇgeblichen Einzelrisiken. Ein Anstieg des Risikos kºnnte beispielsweise aus einem 

Anstieg von Cyberangriffen, die die Sicherheit unserer Informationstechnologie beeinflussen w¿rden oder 

aus einer Verªnderung des rechtlichen Umfeldes, resultieren. 

Stresstests und Szenarioanalysen werden insbesondere zur Bewertung operationeller Einzelrisiken im 

Rahmen unseres Risikokontrollprozesses eingesetzt. Ein Beispiel hierf¿r ist das Risiko der Aufrechterhal-

tung der Betriebsbereitschaft etwa durch Pandemien oder Stromausfªlle.  

 

C.6 Andere wesentliche Risiken 

Weitere Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind das Reputationsrisiko (die Gefahr der Schª-

digung des Rufes) und das strategische Risiko (das Treffen falscher strategischer Entscheidungen). Beide 

spielen ihrer GrºÇe nach allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Gleichwohl unterliegen sie einer re-

gelmªÇigen ¦berwachung. 

Mindestens einmal jªhrlich erfolgt im Rahmen des ORSA eine Analyse und Bewertung der Risikositua-

tion aus unternehmensindividueller Sicht, was auch eine Identifikation der Risiken beinhaltet, die durch 

die Standardformel nicht abgebildet werden. Solche Risiken wurden in Form des Reputations- und des 

strategischen Risikos identifiziert. Diese Risiken sind gemªÇ der unternehmensinternen Bewertung ihrer 

Hºhe nach nicht wesentlich. Gleichwohl wird ihnen eine hohe Bedeutung beigemessen, so dass sie vier-

teljªhrlich analysiert und bewertet werden. Risikokonzentrationen kºnnen f¿r beide Risiken nicht festge-

stellt werden. 
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C.6.1 Strategisches Risiko 

Das strategische Risiko beschreibt das Gefªhrdungspotenzial, dass strategische Geschªftsentscheidungen 

nicht an bestehenden und k¿nftigen Anforderungen der Kunden, Marktgegebenheiten und -entwicklungen 

oder sonstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgerichtet sind, nicht an ein verªndertes ºkono-

misches, technologisches, ºkologisches und soziales Umfeld angepasst oder in der Organisation unzu-

reichend implementiert und umgesetzt werden.  

Zur Vermeidung und Begrenzung der Auswirkung des strategischen Risikos ist ein standardisierter Stra-

tegieprozess implementiert. Auf Basis von Markt-, Umwelt- und Unternehmensanalysen sowie Strategie-

sitzungen auf Vorstandsebene erfolgt eine laufende ¦berpr¿fung der Geschªftsstrategie und der geschªfts-

politischen Grundsªtze sowie ein regelmªÇiger Informationsaustausch in den Gremien. 

Auf Grundlage der aus dem Strategieprozess abgeleiteten Ergebnisse und der mittelfristigen Planung wer-

den jªhrlich Unternehmensziele zu Produkten, Kunden, Finanzen und Ressourcen definiert, verabschiedet 

und kontrolliert. Die Geschªftsstrategie dient als Grundlage f¿r die jªhrliche Anpassung und Weiterent-

wicklung der Risikostrategie. Die Konsistenz von Risiko- und Geschªftsstrategie wird jªhrlich ¿berpr¿ft.  

Im Vergleich zum Vorjahr sind keine wesentlichen Verªnderungen des Risikos festzustellen.  

Eine Sensitivitªt der Risikohºhe kann sich beispielsweise aus einer Reduzierung der zur Verf¿gung ste-

henden Kapazitªten zur Umsetzung strategischer Projekte ergeben. 

C.6.2 Reputationsrisiko 

Das Reputationsrisiko beschreibt das Gefªhrdungspotenzial einer Beschªdigung des Rufes und des 

Images unserer Gesellschaft. Dies kann Folge einer negativen Wahrnehmung in der ¥ffentlichkeit, bei 

Kunden und Geschªftspartnern sein. Das Reputationsrisiko kann dabei sowohl einzeln als auch im Zu-

sammenhang mit anderen Risiken (z. B. Compliance Risiko) auftreten und einen negativen Einfluss auf 

die Kundenbindung haben. Eine mºgliche Folge ist neben einem R¿ckgang des Neugeschªfts eine Stei-

gerung der Stornoquote im Bestand, was zu einer Schwªchung der Wettbewerbsfªhigkeit f¿hren kann.  

Dem Reputationsrisiko wird durch MaÇnahmen wie eine koordinierte und qualitªtsgesicherte Darstellung 

des Unternehmens in der Presse und ¥ffentlichkeit, durch die Einhaltung des verbindlichen "Kodex f¿r 

integre Handlungsweisen" und datenschutzrechtlicher Auflagen sowie durch die Compliance-Organisa-

tion begegnet. 

Im Vergleich zum Vorjahr sind keine wesentlichen Verªnderungen des Risikos festzustellen.  

Eine Sensitivitªt der Risikohºhe kann sich beispielsweise aus einer gesteigerten medialen Aufmerksam-

keit ergeben, die der Gesellschaft zuteilwird. 
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C.7 Sonstige Angaben 

Im Hinblick auf das Risikoprofil der Gesellschaft sind dar¿ber hinaus Nachhaltigkeitsrisiken Betrach-

tungsgegenstand des Risikomanagements. Details hierzu kºnnen dem Geschªfts- und Nachhaltigkeitsbe-

richt entnommen werden. Die Auswirkungen klimabezogener Risiken wurden beispielsweise im Rahmen 

interner Stresstests untersucht. 

Zusªtzlich zu den in den vorangehenden Kapiteln dargestellten Berechnungen werden vierteljªhrlich un-

ternehmensindividuelle Stresstests aus HGB-Sicht durchgef¿hrt. Es ergaben sich in diesem Zusammen-

hang keine Erkenntnisse ¿ber wesentliche Risiken oder Ereignisse, die ¿ber die bereits dargestellten hin-

ausgehen. 

Dar¿ber hinaus sind keine weiteren Angaben zu machen.  
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D Bewertung f¿r Solvabilitªtszwecke 

 

Vermºgenswerte SII -Wert 

31.12.2019 

SII -Wert 

31.12.2018 

Differenz 

  in Tsd. ú in Tsd. ú in Tsd. ú 

Latente Steueranspr¿che 0  0  0  

¦berschuss bei den Altersversorgungsleistungen 7.758  3.607  4.151  

Immobilien und Sachanlagen f¿r den Eigenbedarf 67.759  67.517  242  

Anlagen (auÇer Vermºgenswerten f¿r indexgebundene und fondsgebundene 

Vertrªge)  29.174.611  26.340.588  2.834.023  

      Immobilien (auÇer zur Eigennutzung) 1.712.858  1.543.778  169.079  

      Anteile an verbundenen Unternehmen, einschlieÇlich Beteiligungen 834.523  794.388  40.135  

      Aktien 43  43  0  

            Aktien ï nicht notiert 43  43  0  

      Anleihen 24.585.242  22.125.722  2.459.520  

            Staatsanleihen 14.676.426  12.383.044  2.293.382  

            Unternehmensanleihen 9.908.817  9.742.678  166.139  

      Organismen f¿r gemeinsame Anlagen 1.933.277  1.798.624  134.653  

      Derivate 9.300  15.641  -6.341  

      Einlagen auÇer Zahlungsmittelªquivalenten 99.368  62.392  36.976  

Vermºgenswerte f¿r index- und fondsgebundene Vertrªge 1.599.926  1.208.831  391.095  

Darlehen und Hypotheken 122.416  164.774  -42.358  

      Policendarlehen 19.623  20.485  -861  

      Darlehen und Hypotheken an Privatpersonen 102.793  144.289  -41.496  

Forderungen gegen¿ber Versicherungen und Vermittlern 119.948  101.625  18.323  

Forderungen (Handel, nicht Versicherung) 47.633  42.893  4.740  

Zahlungsmittel und Zahlungsmittelªquivalente 296.940  158.760  138.180  

Sonstige nicht an anderer Stelle ausgewiesene Vermºgenswerte 73.881  53.809  20.072  

Vermºgenswerte insgesamt 31.510.872  28.142.403  3.368.469  
    

 

 




















































